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Stadt Stlihlingen
Landkreis Waldshut

SATZUNGEN DER STADT STUHLINGEN

uber

a) den Bebauungsplan ,,Wolfgalgen“ und

b) die ortlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan ,,Wolfgalgen®.

Der Gemeinderat der Stadt Stuhlingen hat in der 6ffentlichen Gemeinderatssitzung

am

a) den Bebauungsplan ,Wolfgalgen* und
b) die ortlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan ,Wolfgalgen®

unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften jeweils als Satzung
beschlossen:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. |
S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBI. 2025 |
Nr. 348)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)

Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 58), zuletzt geandert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189)

Landesbauordnung fur Baden-Wrttemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBI. S. 357, 358,
ber. S. 416), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.03.2025 (GBI. 2025
Nr. 25)

Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI.
S. 581, ber. S. 698), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2025 (GBI.
2025 Nr. 71)

§1

Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich fur

a) den Bebauungsplan ,Wolfgalgen®

b) die Ortlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan ,Wolfgalgen®

ergibt sich aus der Abgrenzung im Bebauungsplan (Planzeichnung vom ).



§ 2

Bestandteile

1. Die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans bestehen aus:

a) zeichnerischem Teil, M 1:1.000

b) textlichem Teil — Bebauungsvorschriften
2. Die ortlichen Bauvorschriften bestehen aus:

a) gemeinsamen zeichnerischem Teil, M 1:1.000
textlichem Teil — ortlichen Bauvorschriften

3. Beigefugt ist:
a) gemeinsame Begrindung
b) Umweltbericht
c) Schalltechnische Untersuchung

§3

vom
vom

vom
vom

vom
vom
vom 21.11.2025

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 (3) Nr. 2 LBO handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig den
Regelungen zu Dachern, Werbeanlagen, Gestaltung unbebauter Flachen bebauter Grundstu-
cke, Einfriedungen, Niederspannungsfreileitungen sowie Anlagen zum Sammeln und Rickhal-
ten von Niederschlagswasser in den ortlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Ordnungswidrig-
keiten konnen nach § 75 (4) LBO mit einer GeldbulRe geahndet werden.

§4

Inkrafttreten

Der Bebauungsplan und die drtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan treten mit ihrer Be-

kanntmachung nach § 10 (3) BauGB in Kraft.

Stuhlingen, den

Joachim Burger
Blrgermeister

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestatigt, dass der Inhalt des Planes
sowie der zugehodrigen planungsrechtlichen
Festsetzungen und der értlichen Bauvorschrif-
ten mit den hierzu ergangenen Beschllissen
des Gemeinderates der Stadt Stuhlingen Uber-
einstimmen.

Stihlingen, den

Joachim Burger
Blrgermeister

Bekanntmachungsvermerk

Es wird bestatigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB o&ffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag der Bekannt-
machung und somit Tag des Inkrafttretens
ist der

Stihlingen, den

Joachim Burger
Blrgermeister
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Erganzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtliche Festsetzun-
gen und ortliche Bauvorschriften:

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBI. I S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.12.2025
(BGBI. 2025 | Nr. 348)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)

Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 58), zuletzt ge-
andert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189)

Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBI. S.
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
18.03.2025 (GBI. 2025 Nr. 25)

Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg (GemO) in der Fassung vom
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 22.07.2025 (GBI. 2025 Nr. 71)

11 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO)

Sondergebiet ,Lohnunternehmen — Landwirtschaftliche Maschinen®

(§ 11 (1) BauNVO)

1.1.1 Das Sondergebiet ,Lohnunternehmen — Landwirtschaftliche Maschinen® dient der
Unterbringung eines Transport- und Lohnunternehmens in den Bereichen Landwirt-
schaft, Tiefbau, Rickbau sowie aller dafur erforderlichen Nebenanlagen und Ein-
richtungen.

1.1.2 Zulassig sind im gesamten Sondergebiet:

Gebaude und Stellplatze zur Unterbringung, Wartung und Reinigung von
Kraft- und Baufahrzeugen sowie landwirtschaftlichen Maschinen;

Gebaude fur Verwaltung, Buros, Aufenthalts- und Personalrdume
und sanitare Einrichtungen;

Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebs-
inhaber und Betriebsleiter, die dem Betrieb zugeordnet und ihm
gegenuber in Grundflache und Baumasse untergeordnet sind;

ausschliel3lich Werbeanlagen an der Statte der Leistung;
Wege, Garagen, Carports und Stellplatze.

1.1.3 Zulassig sind zusatzlich zu den in Ziffer 1.1.2 aufgeflihrten Nutzungen in dem ge-
kennzeichneten Bereich ,Brecher + Aufschittungen®:

mobile Anlagen zum Brechen, Sieben, Mahlen oder Klassieren
von natlrlichem oder kiinstlichem Gestein;

sonstige Lagerflachen, die dem Betrieb des Sondergebiets dienen
(z.B. Recyclingmaterialien, Erdaushub, Baustoffe);

Aufschittungen.
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1.14 Zulassig sind zusatzlich zu den in Ziffer 1.1.2 aufgefihrten Nutzungen in dem ge-

kennzeichneten Bereich ,Pferdehaltung®:
- Stalle zur Unterbringung von Pferden;

- Auslaufflachen fur Pferde einschlieRlich der erforderlichen Nebenanlagen,
wie Zaune, Futter- und Trankanlagen und Bodenbefestigungen wie
Paddock-Matten etc.

1.2 MaR der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

Das Mal} der baulichen Nutzung ist der Planzeichnung zu entnehmen und wird be-
stimmt durch die Festsetzung von

= der Grundflachenzahl (GRZ) und
= der Hohe der baulichen Anlagen (GH).

13 Grundflachenzahl (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 19 BauNVO)

Im Sondergebiet darf die Grundflachenzahl (GRZ) durch ErschlieRungsflachen,
Stellplatze mit ihren Zufahrten und durch Nebenanlagen nach § 14 BauNVO bis zu
einer Grundflachenzahl von GRZ 1,0 Gberschritten werden.

1.4 Hoéhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)

1.4.1 Die maximal zulassige Gebaudehohe (GH) ist der Planzeichnung zu entnehmen.
Als Gebaudehdhe gilt der oberste Punkt der Dachbegrenzungskante bezogen auf
die Hohe der Fahrbahnmitte (Oberkante) der Stralle, von der die ErschlieRung er-
folgt, senkrecht zur Gebdudemitte.

14.2 Die maximal zulassige Gebaudehoéhe (GH) kann durch technische Aufbauten oder
Bauteile um maximal 2 m Gberschritten werden. Anlagen, die der solaren Energie-
gewinnung dienen, durfen die realisierte Gebaudehdéhe um bis zu 1,5 m Uberschrei-
ten.

1.5 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

Es gilt die als abweichende Bauweise die offene Bauweise, wobei auch Gebaude-
langen Uber 50 m zulassig sind.

1.6 Uberbaubare Grundstiicksflache (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Maligebend fir die Uberbaubaren Grundsticksflachen (Baufenster) sind die Bau-
grenzen im zeichnerischen Teil.

1.7 Garagen, Stellplatze sowie Nebenanlagen
(§9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 und § 14 BauNVO)

1.71 Garagen, Uberdachte Stellplatze und hochbaulich in Erscheinung tretende Neben-
anlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind nur innerhalb der Baufenster zulassig.

1.7.2 Offene Kfz-Stellplatze kdnnen aullerhalb der Baufenster einem Mindestabstand von
1 m zur &ffentliche StralRenverkehrsflache zugelassen werden.

1.7.3 Offene und Uberdachte Fahrrad-Stellplatze kénnen im gesamten Baugebiet, mit ei-

nem Mindestabstand von 1 m zur 6ffentliche Stralenverkehrsflache, zugelassen
werden.

26-01-26 Bebauungsvorschriften (26-01-12).docx
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1.74 Die der Versorgung mit Elektrizitat, Gas, Warme und Wasser sowie zur Ableitung

von Abwasser dienenden Nebenanlagen (§ 14 (2) BauNVO) sind im gesamten Plan-
gebiet zulassig.

1.8 Private Grunflachen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

Die festgesetzte private Grinflache mit der Zweckbestimmung ,Pferdekoppel” ist
dauerhaft extensiv als Wiesenflache zu bewirtschaften. Zulassig sind Beweidung
und / oder Mahd.

1.9 MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

1.9.1 Im Plangebiet sind alle Gebaude mit Dachneigungen von 0° - 10° auf mindestens
80 % der Dachflache mit einer mindestens 10 cm dicken Substratschicht extensiv
mit Arten aus der Pflanzliste 4 zu begrunen. Eine Kombination mit Anlagen zur
Energieerzeugung oder -einsparung ist zulassig.

1.9.2 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dacher sind im Bebauungsplangebiet nur zulassig,
wenn sie beschichtet oder in ahnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontamination
des Bodens oder des Gewassers, in das anfallendes Oberflachenwasser eingeleitet
wird, ist dauerhaft auszuschlief3en.

1.9.3 Stellplatzflachen fir PKW sind mit Ausnahme von Fahrgassen in einer wasserdurch-
Iassigen Oberflachenbefestigung (z. B. Schotterrasen, Rasenfugen-Pflaster, was-
sergebundene Decke) auszuflihren. Dies gilt fir befestigte Grundstiicke, sofern
keine Fahrzeuge gereinigt/gewartet werden und kein Lagern von oder Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen erfolgt.

1.94 Gewerblich genutzte Flachen, auf denen mit wassergefahrdenden Stoffen umge-
gangen wird bzw. Rangier-, Anlieferungs-, Parkierungs- und Abstellflachen fur LKW
sind mit einer wasserundurchlassigen Oberflache zu versehen und Uber zusatzliche
Reinigungsanlagen zu entwassern. Hof- und untergeordnete Verkehrsflachen, von
deren Nutzung keine Grundwassergefahrdung ausgeht, sind mit wasserdurchlassi-
gem Material (z.B. wassergebundene Flachen, Schotterrasen, Rasenfugenpflaster)
zu befestigen.

1.9.5 Bei der Anlage von Zaunen ist ein Bodenabstand zwischen der Zaununterkante und
dem anstehenden Gelénde von mindestens 10 cm einzuhalten. Ausnahmen sind bei
sicherheitstechnischen Bedenken fur Schutzbedurftige zulassig.

1.9.6 Fur die 6ffentliche und private AuRenbeleuchtung sind umwelt- und insektenscho-
nende Leuchtmittel (z.B. Warmlicht-LED-Leuchten) in nach unten strahlenden Lam-
pentragern zu verwenden. Die Leuchtkdrper sind vollstandig einzukoffern, der Licht-
punkt muss sich im Gehause befinden. Die Beleuchtungsintensitat und Farbe (Am-
ber-Beleuchtung) ist z.B. durch die Verwendung von Bewegungsmeldern zu redu-
zieren. Insbesondere die angrenzende freie Landschaft muss unbeleuchtet bleiben.

1.10 Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 (1) Nr. 25a und Abs. 6 BauGB)

1.10.1 Innerhalb der Flache F1 sind Straucher gemal der Pflanzliste 3 zu pflanzen. Die
Straucher sind regelmafig auf den Stock zu setzen und zu schitzen und bei Ab-
gang oder Fallung durch Neupflanzungen gemaf der Pflanzliste 3 zu ersetzen. Der
Pflanzabstand der Straucher sollte ca. 1 m betragen.

1.10.2 Innerhalb des Sondergebiets sind insgesamt finf standortgerechte, heimische
Baume gemal der Pflanzliste 1 zu pflanzen. Die Baume sind dauerhaft zu pflegen
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und zu schiitzen und bei Abgang oder Fallung durch Neupflanzungen einer Art der
Pflanzliste 1 zu ersetzen. Die Baume sind aufgrund der Betriebsamkeit innerhalb
der Sondergebietsflache mit einem Baumschutz zu versehen.

1.1 Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(8§ 9 (1) Nr. 25b und Abs. 6 BauGB)

1.11.1 Die im zeichnerischen Teil zur Erhaltung festgesetzten Baume sind zu pflegen und
dauerhalt zu erhalten. Bei Abgang sind gleichwertige Baume gemaR der Pflanzliste
1 zu pflanzen.

1.11.2 Das im zeichnerischen Teil zur Erhaltung festgesetzte Feldgehdlz (Flache F2) ist zu
pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind gleichwertige Ersatzgehdlze der
Pflanzliste 2 zu pflanzen.

2 ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
Rechtsgrundlagen

= Landesbauordnung fur Baden-Wirttemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBI. S.
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geadndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
18.03.2025 (GBI. 2025 Nr. 25)

= Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg (GemO) in der Fassung vom
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 22.07.2025 (GBI. 2025 Nr. 71)

21 AuRere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 (1) Nr. 1 LBO)

211 Im Plangebiet sind Dacher mit einer Dachneigung von 0° - 30° zulassig.

21.2 Dacher mit einer Dachneigung zwischen 0° und 10° sind extensiv zu begrinen.

2.1.3 Dachaufbauten, die der Energiegewinnung dienen, sind bei allen Dachneigungen
unter Einhaltung der Festsetzungen zur Gebdudehdhe und zur Dachbegrinung zu-
lassig.

214 Leuchtfarben und reflektierende Materialien sind zur Oberflachengestaltung der Ge-
baude (Dach und Fassade) unzulassig.

21.5 Die der Energiegewinnung dienenden Dachaufbauten (Solar-, Photovoltaikanlagen
etc.) sind aus blendfreiem Material herzustellen.

21.6 Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen sind als Dacheindeckung nicht zulas-
sig.

2.2 Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO)

221 Werbeanlagen sind ausschlieRlich innerhalb der Baufenster zulassig.

222 Werbeanlagen an Gebauden sind bis zu einer Grofie von jeweils 10 m? zulassig. In

der Summe durfen sie jedoch 10 % der jeweiligen Fassadenflache nicht Gberschrei-
ten. Werbeanlagen an Gebauden durfen die tatsachliche Gebaudehdhe nicht Gber-
schreiten.

2.2.3 Freistehende Werbeanlagen sind zulassig bis zu einer Héhe von 8,0 m, bis zu einer
Breite von 3,0 m und einer Ansichtsflache bis zu 10,0 m2.
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224 Selbstleuchtende Werbung und Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder

laufendem Licht und Booster (Lichtbewegung am Himmel) sind nicht zulassig. Die

Leuchtstarke von Werbeanlagen muss so begrenzt werden, dass die Verkehrsteil-

nehmer nicht geblendet bzw. behindert werden. Beleuchtungen von Betriebsgelan-
den und Lichtquellen an Gebduden missen so beschaffen sein, dass keine Blend-
wirkung eintritt und der Verkehr nicht beeintrachtigt wird.

2.3 Gestaltung unbebauter Flachen bebauter Grundstiicke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO)

2.3.1 Die unbebauten Flachen bebaubarer Grundstlcke, die nicht als Arbeits- oder Lager-
flache genutzt werden, sind naturnah oder gartnerisch anzulegen.

2.3.2 Abstellflachen wie Abfalltonnenplatze, Abfallplatze und Lagerplatze sind mit einem

festen Sichtschutz und/oder einer dichten Bepflanzung abzuschirmen. Die Anlagen
zur Abschirmung sind, sofern es sich bei diesen nicht bereits um Geholze (Hecken)
handelt, mit Kletterpflanzen oder Spalierbdumen zu begriinen.

24 Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO)

241 Einfriedungen sind nur bis zu einer Héhe von max. 1,8 m (ab Oberkante Gelande
bzw. angrenzender Verkehrsflache) als Zaune und/oder Hecken zulassig. Maschen-
drahtzaune sind nur mit Heckenhinterpflanzung zulassig. Die Verwendung von Na-
delgehdlzen und Koniferen (z.B. Thuja) ist nicht zulassig.

24.2 Einfriedungen mit Stacheldraht und geschlossene Einfriedungen (Mauern, Wande,
Gabionenwande etc.) sind nicht zulassig.
243 Diese vorstehenden Regelungen zu ,Einfriedungen® sind auf Anlagen der Nutzung

von erneuerbaren Energien nicht anzuwenden.

2.5 Anlagen zum Sammeln und Riickhalten von Niederschlagswasser
(§ 74 (3) Nr. 2LBO)

Auf dem Grundstuck ist die bestehende Zisterne (Speichervolumen von 25.000 1)
zur Sammlung von Niederschlagswasser zu erhalten und zu betreiben. Der Not-
Uberlauf der Zisterne ist an die vorhandene Versickerungsanlage (Versickerungs-
grube) anzuschlieRen; das Uber den Notiberlauf anfallende Niederschlagswasser
ist ortsnah auf dem Grundstuck zu versickern. Eine Ableitung in die &ffentliche Ka-
nalisation ist nicht zulassig.
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3 HINWEISE

31 Denkmalschutz

3.2

3.3

Sollten bei der Durchfuhrung der Ma3nahme archaologische Funde oder Befunde
entdeckt werden, sind gemal § 20 DSchG Denkmalbehorde(n) oder Gemeinde um-
gehend zu benachrichtigen. Archaologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile,
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschichten,
bzw. auffallige Erdverfarbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach
der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutz-
behdrde oder das Regierungsprasidium Stuttgart, Referat 84 - Archaologische
Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verklrzung der Frist ein-
verstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird
hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archaologischer Substanz ist
zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

Geotechnik

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (z.B. zum
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des
Grindungshorizonts, zum Grundwasser etc.) wird geotechnische Beratung durch
ein privates Ingenieurbiiro empfohlen.

Bodenschutz

Allgemeine Bestimmungen

= Bei Baumalnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abge-
schoben wird, wie fur die Erschlieung des Baufeldes unbedingt notwendig ist.
Unnétiges Befahren oder Zerstéren von Mutterboden auf verbleibenden Freifla-
chen ist nicht zulassig.

= Bodenarbeiten sollten grundsatzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen.

= Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfaltiger Trennung von
Mutterboden und Unterboden durchzufihren.

= Bei Gelandeaufschuttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des
Massenausgleichs, der Gelandemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
gelandes nicht Gberschittet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Fir die
Auffullung ist ausschlief3lich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden.

= Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maf zu
beschranken, wo mdglich, sind Oberflachenbefestigungen durchlassig zu gestal-
ten.

= Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemaf zu entsorgen; er darf nicht als An-
bzw. Aufflllmaterial fir Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden.

= Bodenbelastungen, bei denen Gefahren fur die Gesundheit von Menschen oder
erhebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den kdnnen, sind der Unteren Bodenschutzbehérde zu melden.

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden

= Ein Uberschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhdhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flachen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grunanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flachen in Mieten zwischenzulagern.
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3.4

3.5

3.6

= Fir die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m
hoch locker aufzuschutten, damit die erforderliche Durchliftung gewahrleistet
ist.

= Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf-
lockerung bis an wasserdurchlassige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum fir die geplante Bepflanzung und eine flachige Versicke-
rung von Oberflachenwasser gewahrleistet sind.

= Die Auftragshéhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Griinanlagen
und 30 cm bei Grabeland nicht Gberschreiten.

Neue abfallrechtliche Regelungen

= Zum 1. August 2023 gelten neue abfallrechtliche Regelungen, die samtliche bis-
herigen landerspezifischen Regelungen auller Kraft setzten. Es handelt sich um
die Mantelverordnung (Verordnung zur Einfihrung einer Ersatzbaustoffverord-
nung EBV (ersetzt den RC-Erlass), zur Neufassung der Bundesbodenschutz-
und Altlastenverordnung (ersetzt die VwV Boden) und zur Anderung der Depo-
nieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung. Die EBV enthalt bundesein-
heitlich und rechtsverbindlich Anforderungen an den Umgang mit mineralischen
Ersatzbaustoffen (z.B. RC-Baustoffe aus Bau- und Abbruchabféllen, Bodenaus-
hub, Baggergut, Gleisschotter, Schlacken und Aschen) und ersetzt den bisher in
Baden-Waurttemberg geltenden Erlass des Umweltministeriums Baden-Wurttem-
berg ,Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial vom
13.4.2004" (RC-Erlass). Neben den Materialwerten fur verschiedene Ersatzbau-
stoffe werden auch fiir deren Verwertung zulassige Einbauweisen dargestellt.
Bei Bodenmaterial wird unterschieden zwischen Bodenmaterial/Baggergut mit <
10 Vol.-% und Bodenmaterial/ Baggergut < 10 Vol.-% bis 50 Vol.-% minerali-
scher Fremdbestandteile. In der EBV werden die mineralischen Ersatzbaustoffe
in Materialklassen (z.B. BM-0, BM-F1, RC1) eingestuft.

Boden- und Grundwasserschutz

Schadstoffeintrage in den Boden und das Grundwasser sind grundséatzlich zu ver-
meiden.

Es sind ausschlieRlich Baugerate mit biologisch abbaubaren Hydraulikdlen einzuset-
zen.

Starkregen

Bei der Planung des Baugebiets ist daher darauf zu achten, dass die Infrastruktur so
ausgelegt wird, dass evtl. Uberflutungen mdglichst schadlos abgeflhrt werden.

Landwirtschaft

Das Bebauungsplangebiet grenzt an landwirtschaftliche Nutzflachen an. Daher kann
es auch bei ordnungsgemaler Bewirtschaftung zu Emissionen wie Gerliche, Staube
oder Gerauschen kommen. Diese sind als ortsublich hinzunehmen, solange die
Grenzwerte der gesetzlichen Bestimmungen nicht Uberschritten werden.

Grundsatzlich ist mit landwirtschaftlichen Nutzflachen vor Ort schonend umzugehen
und Stérungen der wirtschaftlichen Tatigkeiten ansassiger und angrenzender Land-
bewirtschafter sind zu vermeiden:

= Versehentliche Aufschittung, bzw. Lagerungen von Erdaushub auf den bewirt-
schafteten landwirtschaftlichen Flachen vor Ort sind unbedingt zu vermeiden.
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= Die Abstandregeln in Bezug auf Aufschiittungen, Pflanzungen und anderen
mdglichen Bebauungen im Sinne des Nachbarrechts sind stets einzuhalten, da-
mit die Landwirte vor Ort ohne Einschrankungen Ihrer Tatigkeit auf angrenzen-
den Nutzflachen nachgehen kdnnen; dies impliziert auch mdégliche Verschattun-
gen oder Eintrage von Fremdmaterial (insbesondere in der Erntezeit). Dies sollte
sowohl wahrend als auch nach dem Bauprojekt stets gewahrleistet sein.

= Die von angrenzenden Landwirten zur Bewirtschaftung ihrer Flachen bendtigten
Wirtschaftswege sind stets freizuhalten. Fir den Fall, dass diese Wirtschafts-
wege im Rahmen der Projektumsetzung kurzfristig blockiert werden mussten,
muss eine Absprache mit den entsprechenden Landwirten, bevor die Mal}-
nahme durchgefihrt wird, erfolgen. In dieser Absprache ist der genaue Zeitrah-
men fur die voribergehende Inanspruchnahme des Wirtschaftsweges zu klaren
und dann auch einzuhalten, damit der Landwirt Planungssicherheit hat. Die Ver-
fugbarkeit der Wirtschaftswege fur den Landwirt sollte stets Vorrang haben, ins-
besondere in der Erntezeit.

Das Feldgehdlz, welches die Private Grunflache mit der Zweckbestimmung ,Pferde-
koppel” von der Sondergebietsflache abgrenzt, sowie die flinf Einzelbaume sidlich
des Gebaudes Nr. 10 sind bei Bauarbeiten als Bautabuzone auszuweisen und im
Gelande zu kennzeichnen. D.h. im Bereich des Gehdlzes und der Baume durfen
keine Befahrungen stattfinden, Materialien abgelagert oder Baugerate geparkt / zwi-

3.7 Geholzschutz
schengelagert werden.
3.8 Gebaudeschutz

Stuhlingen, den

Joachim Burger

Keller und Tiefgaragen sind mittels geeigneter Malinahmen (weille Wanne, Anbrin-
gen von Dichtungen) gegen sich im verfillten Arbeitsraum sammelndes und auf-
stauendes Regenwasser ggf. Schichtwasser zu schitzen.

fsp.stadtplanung

iner Partnerschaft mbB

Planverfasser

Blrgermeister

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestétigt, dass der Inhalt des Planes
sowie der zugehorigen planungsrechtlichen
Festsetzungen und der 6rtlichen Bauvorschrif-
ten mit den hierzu ergangenen Beschlissen
des Gemeinderates der Stadt Stuhlingen
Ubereinstimmen.

Stlhlingen, den

Joachim Burger
Blrgermeister

Bekanntmachungsvermerk

Es wird bestatigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB offentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag der Bekannt-
machung und somit Tag des Inkrafttretens
ist der

Stihlingen, den

Joachim Burger
Blrgermeister
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4 ANHANG
4.1 Pflanzliste 1: Baume
Zulassig sind:

standortgerechte, landschaftstypische und in Stuhlingen heimische Laubbaumarten
aus dem Herkunftsgebiet 7 und dem Naturraum ,Alb-Wutach-Gebiet” (Quelle: Ge-
bietsheimische Gehdlze in Baden-Wurttemberg, LfU 2022)

Laubbdume

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Betula pendula
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Prunus avium
Quercus robur
Sorbus aria
Sorbus torminalis
Tilia platyphyllos

Ulmus glabra

Feld-Ahorn
Spitz-Ahorn
Berg-Ahorn
Hange-Birke
Hainbuche
Rotbuche
Vogelkirsche
Stiel-Eiche
Echte Mehlbeere
Elsbeere
Sommerlinde

Berg-Ulme

vom Landratsamt Waldshut (Beratungsstelle fir Obst- und Gartenbau) empfohlene

Obstsorten.

Apfel: Brettacher, Boskoop, Bohnapfel, Berner Rosen, Blumberger Lang-
stiel, Danziger Kantapfel, Florina, Grafensteiner, Grahams Jubila-
umsapfel, Jakob Fischer Frih, Kardinal Bea, Leipferdinger, Lausit-
zer Nelkenapfel, Maunzenapfel, Ontario, Remo, Rote Sternrenette,
Rinkel, Sir Prize, Sonnenwirtsapfel, Trankle Samling, Witshire, Re-
wena

Birnen: Bayerische Wirzbirne, Schweizer Wasserbirne, Gelbmdostler Bayeri-
sche Weinbirne, Alexander Lucas

Kirschen: Dollenseppler, Langstieler, Johanna

Zwetschgen:  Buhler, Hauszwetsche, Mirabelle v. Nancy, Zibarten, Wagenstadter
Schnapspflaume

Walnuss: Samling Nr. 26, Nr. 139, Nr. 1247, Weinsberg 1

Pflanzqualitat: Baume 1. oder 2. Ordnung, Hochstamm mit Ballen, 3x verpflanzt,
Stammumfang zum Pflanzzeitpunkt mind. 18 cm
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4.2 Pflanzliste 2: Feldgeholz

Zulassig sind:

standortgerechte, landschaftstypische und in Stuhlingen heimische Gehdlzarten aus
dem Herkunftsgebiet 7 und dem Naturraum ,Alb-Wutach-Gebiet* (Quelle: Gebiets-
heimische Gehdlze in Baden-Wiirttemberg, LfU 2022)

Acer campestre

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Fagus sylvatica
Frangula alnus
Populus tremula
Prunus avium
Quercus robur

Rosa canina

Salix caprea

Sorbus aria

Sorbus torminalis
Tilia platyphyllos
Ulmus glabra

Viburnum opulus

Feld-Ahorn

Spitz-Ahorn

Berg-Ahorn

Hainbuche
Gewohnlicher Hartriegel
Gewodhnliche Hasel
Zweigriffeliger Weilldorn
Eingriffeliger Weilldorn
Gewodhnliches Pfaffenhitchen
Rotbuche

Faulbaum

Zitterpappel / Espe
Vogelkirsche
Stiel-Eiche

Echte Hunds-Rose
Sal-Weide

Echte Mehlbeere
Elsbeere

Sommerlinde
Berg-Ulme

Gewohnlicher Schneeball

Pflanzqualitat: 2x verpflanzt, Hohe zum Pflanzzeitpunkt mind. 60 cm
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4.3 Pflanzliste 3: Straucher

Zulassig sind:

standortgerechte, landschaftstypische und in Stihlingen heimische Straucharten
aus dem Herkunftsgebiet 7 und dem Naturraum ,Alb-Wutach-Gebiet* (Quelle: Ge-
bietsheimische Gehoblze in Baden-Wiirttemberg, LfU 2022)

Acer campestre
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Frangula alnus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Quercus robur
Rhamnus cathartica
Rosa canina

Rosa rubiginosa
Salix caprea
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Sorbus aria

Tilia platyphyllos
Viburnum lantana

Viburnum opulus

Feld-Ahorn

Hainbuche
Gewohnlicher Hartriegel
Gewodhnliche Hasel
Zweigriffeliger Weilldorn
Eingriffeliger WeilRdorn
Gewodhnliches Pfaffenhltchen
Faulbaum
Gewohnlicher Liguster
Rote Heckenkirsche
Schlehe

Stiel-Eiche

Echter Kreuzdorn

Echte Hunds-Rose
Wein-Rose

Sal-Weide

Schwarzer Holunder
Trauben-Holunder
Echte Mehlbeere
Sommer-Linde

Wolliger Schneeball
Gewodhnlicher Schneeball

Pflanzqualitat: 2x verpflanzt, Hohe zum Pflanzzeitpunkt mind. 60 cm
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4.4 Pflanzliste 4: Dachbegriinung

Fir eine Substratstarke von mindestens 10 cm sind folgende Arten geeignet.

Da zuséatzlich zu der Dachbegriinung Photovoltaik-Anlagen auf den Dachern instal-
liert werden sollen, werden in den Ubergangsbereichen zu den Solarmodulen halb-
schatten- bzw. schattenvertragliche Arten mit eher geringen Wuchshdéhen (> 500
mm) empfohlen. Diese sind in der folgenden Liste fett markiert.

Achillea millefolium
Allium schoenoprasum
Anthemis tinctoria
Aquilegia vulgaris
Arenaria serphyllifolia
Aster amellus
Campanula carpatica
Campanula persicifolia
Campanula rotundifolia
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Clinopodium vulgare
Dianthus armeria
Dianthus carthusianorum
Dianthus deltoides
Dipsacus fullonum
Echium vulgare
Erodium cicutarium
Euphorbia cyparissias
Fragaria vesca

Galium verum

Geranium robertianum
Helianthemum nummuralium
Hieracium pilosella
Hypericum perforatum
Jasione montana
Knautia arvensis
Leucanthemum vulgare
Linaria vulgaris

Linum perenne

Gewdhnliche Schafgarbe
Schnittlauch
Farber-Hundskamille
Akelei
Quendel-Sandkraut
Kalk-Aster
Karpaten-Glockenblume
Pfrisichblattrige Glockenblume
Rundblattrige Glockenblume
Wiesen-Flockenblume
Scabiosen-Flockenblume
Gemeiner Wirbeldost
Bischel-Nelke
Kartauser-Nelke
Heide-Nelke

Wilde Karde
Gewdhnlicher Natterkopf
Reiherschnabel
Zypressen-Wolfsmilch
Wald-Erdbeere

Labkraut

Ruprechtskraut

Gelbes Sonnenrdschen
Kleines Habichtskraut
Tupfel-dohanniskraut
Berg-Sandgléckchen
Wiesen-Witwenblume
Wiesen-Margerite

Echtes Leinkraut

Ausdauernder Lein
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Myosotis sylvatica
Origanum vulgare
Petrorhagia prolifera
Potentilla argentea
Potentilla intermedia
Primula veris
Prunella grandiflora
Prunella vulgaris
Ranunculus bulbosus
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Saponaria ocymoides
Saponaria officinalis
Saxifraga granulata
Scabiosa columbaria
Sedum ruprestre
Silene nutans

Silene otites

Silene vulgaris
Teucrium chamaedrys
Thymus pulegioides
Verbascum nigrum
Veronica teucrium

Viola tricolor

Wald-Vergissmeinicht
Wilder Majoran
Sprossende Felsennelke
Silber-Fingerkraut
Mittleres Fingerkraut
Echte Schliisselblume
GroRblitige Prunelle
Gewohnliche Prunelle
Knolliger HahnenfuB
Wiesen-Salbei

Kleiner Wiesenknopf
Polster-Seifenkraut
Gewdhnliches Seifenkraut
Knéllchen-Steinbrech
Tauben-Skabiose
Tripmadam

Nickendes Leimkraut
Ohrloffel-Leimkraut
Taubenkropf-Leimkraut
Edel-Gamander
Breitblattriger Thymian
Schwarze Kénigskerze
GroRer Ehrenpreis

Wildes Stiefmiitterchen
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1.1

1.2

ALLGEMEINES

Anlass, Ziel und Zweck der Planung

Die Stadt Stuhlingen beabsichtigt die Aufstellung eines Bebauungsplans, um das beste-
hende landwirtschaftliche Lohnunternehmen auf dem Schlossberg zu sichern und des-
sen Weiterentwicklung zu ermdglichen. Der Betrieb liegt im Auflenbereich nach
§ 35 BauGB und entspricht nicht den Darstellungen des wirksamen Flachennutzungs-
plans. Ohne planungsrechtliche Grundlage waren sowohl die Bestandssicherung als
auch bauliche Erweiterungen nicht moglich, weil es sich vorliegend nicht um eine privi-
legierte Nutzung im Auflenbereich handelt. Die Gebaude waren bereits vorhanden, als
es sich noch um einen landwirtschaftlichen Betrieb handelte. Der Betriebsinhaber hat
die Flachen Gbernommen und nutzt sie seit 2019 gewerblich (Erdarbeiten, Tiefbau, Ab-
brucharbeiten, Deponie / Recycling). Es erfolgten lediglich Dachsanierungen an einigen
Gebauden. Da der Eigentiimer den nachvollziehbaren Wunsch geaufert hat, den Stand-
ort langfristig zu stabilisieren und auszubauen, unterstitzt die Stadt dieses Anliegen. Die
zustandigen Fachbehorden haben aullerdem dem geplanten gelegentlichen Einsatz ei-
nes (mobilen) Brechers zugestimmt, was ebenfalls eine eindeutige planungsrechtliche
Regelung erfordert.

Ziel der Planung ist es, am bestehenden Standort eine geordnete stadtebauliche Ent-
wicklung zu gewahrleisten, die betriebsnotwendigen Nutzungen eindeutig festzulegen
und dem Unternehmen eine funktionale, flichensparende und zukunftsfahige Struktur
zu ermoglichen. Gleichzeitig soll das Areal trotz seiner gewerblichen Anforderungen
sinnvoll in die umgebende Agrarlandschaft eingebettet bleiben. Dazu gehort auch eine
flachensparende Organisation der Betriebsflachen sowie die Prifung und der Ausgleich
der Auswirkungen auf Natur und Landschaft, die aufgrund der Lage im Aulienbereich
besondere Aufmerksamkeit verlangt.

Der Bebauungsplan schafft hierfur ein Sondergebiet, in dem die bestehenden Gebaude
und die fir den Betrieb notwendigen Nutzungen rechtlich gesichert werden. Dazu geho-
ren Hallen und Stellflachen fir Maschinen und Fahrzeuge, Lagerbereiche, Verwaltungs-
raume, eine betriebsbezogene Wohnung sowie der gelegentliche Einsatz eines Bre-
chers. Das gesamte Verfahren erfolgt zweistufig mit Umweltprifung, weil das Lohnun-
ternehmen nicht zu den privilegierten Nutzungen im Auf3enbereich zahlt und eine sorg-
faltige Abwagung der Umweltauswirkungen notwendig ist. Da der Bebauungsplan fur
den bestehenden Betrieb nicht aus den Darstellungen des Flachennutzungsplans zu
entwickeln ist, wird dieser im Parallelverfahren punktuell gedndert.

Mit der Bebauungsplanaufstellung werden im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt:

= Sicherung und Entwicklung des bestehenden Betriebs

» Rechtliche Klarung und Ordnung der zulassigen Nutzungen am Standort

= Ermdglichung baulicher Erweiterungen

» Flachensparende und funktionale Organisation des Areals

= Landschaftsvertragliche Einbindung und Berulcksichtigung 6kologischer Belange

Lage des Planungsgebiets / Geltungsbereich

Das Plangebiet liegt im Stdwesten von Stuhlingen und umfasst rund 1,6 ha. Es ist von
landwirtschaftlichen Flachen umgeben, die nachstgelegene Bebauung ist der etwa
250 m entfernte Hof ,Alphof“. Die ErschlieRung erfolgt GUber eine Zufahrtsstralde, die an
die Kreisstralle K6509 und weiter an die Landesstrale L169 (Schlossstralle) angebun-
den ist. Im sudlichen Teil des Plangebiets befinden sich ein Stall, drei Fahrzeughallen,
ein Burogebaude sowie ein Gebaude mit Betriebswohnungen fir das Personal und die
Betriebsleitung. Direkt nérdlich an den Stall angrenzend liegt eine Grunflache, die als
Pferdekoppel genutzt wird.
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1.3

Ausschnitt aus dem Luftbild it Umgrenzung des Geltungsbereichs (rot), Quelle: LUBW

Regionalplan

Der Regionalplan Hochrhein-Bodensee definiert die Plangebietsflache als landwirt-
schaftliche Flache. Es sind von der Planung keine Natura 2000-Schutzgebiete betroffen.
Auch ein Landschaftsschutzgebiet, ein Naturschutzgebiet oder ein Regionaler Griinzug
werden von der Planung nicht tangiert. Die Ziele des Regionalplans werden nicht beein-
trachtigt.

sz ¢ wd®
G2 ﬂ‘ el

Ausschnitt aus dem Regionalplan mit Plangebietslage in griiner Umrandung

(Quelle: Regionalplan 2000 — Region Hochrhein-Bodensee, Juli 2024)

Der Teilfortschreibung 3.1 Freiflachen-Photovoltaik des Regionalplans Hochrhein-Bo-
densee ist die Plangebietsflache als Vorranggebiet Freiflachen-Photovoltaik zu entneh-
men. Bei der vorliegenden Bauleitplanung handelt es sich um die Sicherung eines be-
reits bestehenden Betriebs. Von der Stadt Stiihlingen wird angestrebt die stidwestlich
angrenzende Flache potenziell als Freiflachen-Photovoltaik-Flache zu entwickeln.
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Ausschnitt aus der Teilfortschreibung 3.1 Freiflachen-Photovoltaik mit Plangebietslage in griiner Umrandung
des Regionalplans Hochrhein-Bodensee, Anhérungsentwurf Stand 07.05.2024

Flachennutzungsplan

Der wirksame Flachennutzungsplan der Stadt Stuhlingen aus dem Jahr 1987 stellt fur
die Plangebietsflache eine Flache fir die Landwirtschaft dar. Fur den Bebauungsplan ist
daher eine punktuelle Anderung des Flachennutzungsplans im Parallelverfahren not-

{
£

SRS /‘/f\\
Ausschnitt aus dem Flachennutzungsplan der Stadt Stiihlingen mit Umgrenzung des Plangebietes in rot (ohne Maf3stab)
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1.5 Planungsverfahren / Verfahrensablauf

Der Bebauungsplan wird im zweistufigen Regelverfahren mit friGhzeitiger Birger- und
Behdrdenbeteiligung gemak §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB und Offenlage gemaf §§ 3 (2)
und 4 (2) BauGB aufgestellt. Parallel dazu wird eine Umweltprifung nach § 2 (4) BauGB
durchgefuhrt.

Verfahrensablauf

26.01.2026 Der Gemeinderat fasst den Aufstellungsbeschluss, billigt den vor-
gelegten Vorentwurf und beschlie3t die Durchfihrung der friihzei-
tigen Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB und der
Behorden und sonstiger Trager offentlicher Belange gem. § 4 (1)
BauGB.

bis  Durchfiihrung der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit
gem. § 3 (1) BauGB.

Anschreiben Durchfiihrung der friihzeitigen Beteiligung der Behorden und
vom sonstiger Trager o6ffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB.
bis

Behandlung der Stellungnahmen aus der frihzeitigen Beteiligung,
Billigung des Planentwurfs und Beschluss zur Durchflihrung der
Offenlage.

bis  Durchfiihrung der Offenlage zur Beteiligung der Offentlichkeit
gem. § 3 (2) BauGB.

Anschreiben Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher
vom Belange gem. § 4 (2) BauGB.
bis

Behandlung der in der Offenlage eingegangenen Stellung-
nahmen. Der Gemeinderat beschliel3st den Bebauungsplan
,Wolfgalgen® und die értlichen Bauvorschriften gem. § 10 (1)
BauGB jeweils als Satzung.

Parallelverfahren Flachennutzungsplanédnderung

Parallel zur Bebauungsplanaufstellung erfolgt die punktuelle Anderung des Flachennut-
zungsplanes im zweistufigen Regelverfahren. Die Stadt Stuhlingen hat den Aufstellungs-
beschluss am gefasst. Die Durchfuihrung der Fruhzeitigen Beteiligung wurde
vom Gemeinderat am beschlossen und vom bis
durchgefuhrt. Den Offenlagebeschluss hat der Gemeinderat der Stadt Stihlingen am

gefasst. Die Offenlage wurde vom bis durchgefuhrt.
Der Feststellungsbeschluss wurde am beschlossen.
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2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

2.1

Art der baulichen Nutzung

Die Ausweisung des Sondergebiets mit dem Schwerpunkt Lohnunternehmen und land-
wirtschaftliche Maschinen folgt dem planerischen Ziel, einen funktionalen Standort fir
einen spezialisierten Betrieb zu sichern, der Transportleistungen sowie Arbeiten im land-
wirtschaftlichen Bereich, im Tiefbau und im Rickbau erbringt. Diese Tatigkeiten erfor-
dern grof3e Maschinen, regelmaRige Wartung, kurze interne Wege und ausreichend Ab-
stellflaichen. Das Sondergebiet ermdglicht eine passgenaue Zuordnung der fir den Be-
trieb notwendigen Anlagen und schafft damit planungsrechtliche Klarheit.

Die Zulassigkeit von Gebauden zur Unterbringung, Wartung und Reinigung der Maschi-
nen ergibt sich unmittelbar aus dem Betriebszweck. Die rdumliche Konzentration solcher
Anlagen verhindert Zersplitterung und sorgt daflr, dass stérungstrachtige Tatigkeiten an
einem Ort geblindelt bleiben. Gleiches qilt flr Stellplatze fur Kraft- und Baufahrzeuge.
Sie sind betriebsnotwendig und missen in unmittelbarer Nahe zur Einsatzstelle des Un-
ternehmens vorgehalten werden.

Verwaltung, Blro, Aufenthaltsraume und sanitare Bereiche sind funktionale Erganzun-
gen, ohne die ein Betrieb in dieser Grolkenordnung nicht arbeitsfahig ware. Sie sollen
zwar vorhanden sein, aber dem technischen Bereich klar untergeordnet bleiben.

Die Wohnnutzung fur Aufsichts- oder Bereitschaftspersonen sowie fur den Betriebsinha-
ber beziehungsweise Betriebsleiter ergibt sich aus der betrieblichen Struktur. Der Ma-
schinenpark ist wertintensiv und muss auch auferhalb der regularen Arbeitszeiten Gber-
wacht werden. Eine Wohnmaoglichkeit vor Ort reduziert Reaktionszeiten und erhoht die
betriebliche Sicherheit.

Die Moglichkeit der Pferdehaltung ist kein eigenstandiger Schwerpunkt der Planung und
ist deshalb nur in dem definierten Bereich des Sondergebiets zulassig. Sie dient aus-
schlief3lich der Erganzung der zulassigen Betriebswohnung. Der Betriebsleiter halt seine
Reitpferde privat auf dem Grundstick. Die Pferdehaltung hat keine gewerbliche Zielrich-
tung und steht der Hauptnutzung nicht entgegen. Umfang und bauliche Dimension blei-
ben deutlich untergeordnet. Zulassig sind neben den Stallen zur Unterbringung von Pfer-
den, Auslaufflachen fir Pferde einschliellich der erforderlichen Nebenanlagen, wie
Zaune, Futter- und Trankanlagen und Bodenbefestigungen wie Paddock-Matten etc. Die
Pferdehaltung wird damit als private Nebenfunktion angesehen, die aus der Betriebs-
wohnnutzung auf dem Betriebsgelande folgt und keine betriebliche Konkurrenz zur
Hauptnutzung entwickelt.

Werbeanlagen an der Statte der Leistung sind zuldssig, weil ein funktionierender Betrieb
eine angemessene Kennzeichnung braucht, gleichzeitig aber keine Ubergeordnete Wer-
benutzung entstehen soll. Wege, Garagen, Carports und Stellplatze sind technisch not-
wendig und sichern den internen Ablauf.

In dem gekennzeichneten Bereich fur ,Brecher + Aufschuttungen® werden mobile Anla-
gen zum Brechen, Sieben, Mahlen oder Klassieren von Gestein sowie Lagerflachen fur
Recyclingmaterialien, Erdaushub und Baustoffe zugelassen. Die Behandlung minerali-
scher Abfalle erfolgt dabei nur als seltenes Ereignis an maximal 10 Kalendertagen pro
Jahr mittels einer mobilen Siebanlage und einer mobilen Brecheranlage Uber 7 Stunden
tagsuber.

Fir diese Nutzung liegt den Bebauungsplanunterlagen eine schalltechnische Untersu-
chung bei, deren Ergebnis zeigt, dass die Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft in
allen Fallen sehr deutlich unterschritten werden. Dies gilt sowohl fir den geplanten Re-
gelbetrieb als auch flr seltene Ereignisse, wie den Einsatz des Brechers. Relevante
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2.2

2.3

2.4

Voraussetzungen fir den mit der Nachbarschaft vertraglichen Betrieb sind, dass der
Brecher bei einer allgemeinen Betriebszeit von 6-22 Uhr maximal 10 Tage pro Jahr ein-
gesetzt wird.

MaR der baulichen Nutzung

Das Maf der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch die Festsetzung der
Grundflachenzahl (GRZ) und der maximal zulassigen Gebaudehéhe (GH) bestimmit.

Die festgesetzte Grundflachenzahl GRZ 0,8 ermdglicht eine zweckmafige Auslastung
der Sondergebietsflache. Aufgrund der Lage des Plangebiets im Aul3enbereich ist eine
kompakte Blndelung anzustreben.

Eine Uberschreitung der Grundflachenzahl durch ErschlieRungsflachen, Stellplatze mit
ihren Zufahrten und durch Nebenanlagen nach § 14 BauNVO ist bis zu einer GRZ von
1,0 zulassig. Die hohe Versiegelung wird flr Rangier-, Arbeits- und Lagerflachen, Zu-
fahrten, etc. der gewerblichen Nutzungen bendtigt. Die festgesetzten privaten Grinfla-
chen nehmen einen Anteil von rund 44 % der Grundstucksflache in Anspruch und kom-
pensieren die hohe Ausnutzung der festgesetzten Sondergebietsflache. In der Gesamt-
betrachtung liegt die Dichteziffer damit bei ca. 0,40.

Die maximale Gebaudehdhe (GH) ist dem Planeinschrieb zu entnehmen und wird ge-
messen an der obersten Dachbegrenzungskante festgesetzt. Damit werden die beste-
henden Gebaude und Hallen gesichert und entsprechende Sanierung bzw. Erweiterun-
gen ermaglicht.

Die Zahl der Vollgeschosse wird nicht begrenzt. So kdnnen innerhalb der maximal zu-
lassigen Gebaudehdhe beispielsweise neben den Hallen auch dem Sondergebiet zuzu-
ordnende BlUrogebaude in mehrgeschossiger Bauweise errichtet werden.

Bei Sondergebieten sind oftmals technische Anlagen notwendig, die die festgelegte ma-
ximale Bauhohe punktuell Gberschreiten. Daher kénnen notwendige technische Anlagen
die maximal zulassige Gebaudehdhe maximal um 2 m Uberschreiten. Anlagen, die der
Solarenergiegewinnung dienen, dirfen die festgesetzte Gebaudehéhe um bis zu 1,5 m
Uberschreiten.

Bauweise

Die abweichende Bauweise ist notwendig, weil der Betrieb grof3e, zusammenhangende
Hallen- und Funktionsflachen sowie klare interne Verkehrswege fur schwere Maschinen
braucht. Eine klassische offene oder geschlossene Bauweise wirde diese betriebliche
Struktur kiinstlich einschranken und zu unpraktischen Zwangspunkten fihren.

Im Aul3enbereich ist zudem entscheidend, dass Gebaude so gesetzt werden kénnen,
dass Abstande zu sensiblen Nutzungen eingehalten werden. Die flexible Bauweise un-
terstutzt die Lenkung immissionsrelevanter Vorgange und sichert die in der schalltech-
nischen Untersuchung bestatigte deutliche Unterschreitung der Immissionsrichtwerte.

Da der Standort keine stadtebauliche Einbindung in eine gewachsene Bebauungsstruk-
tur verlangt, entstehen durch die abweichende Bauweise keine gestalterischen Nach-
teile. Sie ermdglicht eine funktionale, konfliktarme Anordnung der Anlagen und tragt
dazu bei, die Nutzung mit dem AulRenbereich in Einklang zu halten.

Uberbaubare Grundstiicksfliche

Die zeichnerisch festgesetzten Uberbaubaren Grundsticksflachen (Baufenster) gewahr-
leisten eine hohe Flexibilitat in der Anordnung und Positionierung der geplanten Haupt-
gebaude und der sonstigen notwendigen baulichen Anlagen wie z.B. Aufschittungen.
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25 Garagen, Stellpliatze sowie Nebenanlagen

2.6

2.7

Garagen, Uberdachte Stellplatze und hochbaulich wirksame Nebenanlagen werden auf
die Baufenster beschrankt, um eine geordnete, zusammenhangende Bauweise zu ge-
wahrleisten und eine Zersiedelung des AulRenbereichs zu vermeiden.

Offene Kfz-Stellplatze kdnnen aulierhalb der Baufenster angeordnet werden, da sie
keine hochbauliche Wirkung entfalten und fir den Betriebsablauf flexibel platziert wer-
den missen. Der Mindestabstand von 1 m zur &ffentlichen Verkehrsflache sichert Uber-
sichtlichkeit und Verkehrssicherheit.

Offene und Uberdachte Fahrradstellplatze sind im gesamten Plangebiet zuldssig, da sie
geringe optische Wirkung haben und kurze Wege fiir Nutzer ermdglichen, ebenfalls mit
1 m Abstand zur 6ffentlichen Verkehrsflache.

Versorgungs- und Entsorgungsanlagen nach § 14 Abs.2 BauNVO sind im gesamten
Gebiet allgemein zuldssig, da sie fur den Betrieb technisch erforderlich und baulich un-
auffallig sind. lhre flexible Platzierung sichert einen reibungslosen Betrieb.

Private Griinflachen

Die im Nordwesten des Plangebiets festgesetzte private Grinflache beinhaltet die be-
reits aktuell vorhandene Pferdeweide und soll in Zusammenhang mit den Pflanzbindun-
gen und -geboten (siehe Ziffer 2.8) eine angemessene Eingriinung des Plangebiets so-
wie den dauerhaften Erhalt der dort vorhandenen Vegetation gewahrleisten.

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

Alle Gebdude im Plangebiet sind auf mindestens 80 % der Dachflache (Substratschicht
von mindestens 10 cm) zur landschaftlichen Einbindung und zur Verbesserung des Was-
serhaushalts zu begriinen. Durch die Begrinung kann das anfallende Niederschlags-
wasser auf den Dachflachen gesammelt, zurlickgehalten und zum Teil verdunstet wer-
den. Zudem bietet diese Dachbegriinung vielen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum.
Photovoltaik Iasst sich mit einem Grindach gut kombinieren. Die Kihlung der Photovol-
taikmodule fihrt durch die Verdunstungsleistung einer Dachbegriinung zu einer Steige-
rung des Stromertrags um ca. 4%. Hintergrund: Steigende Temperaturen flhren in
elektrischen Bauteilen zu einem hoheren Widerstand, der die Leistung reduziert.

Zum Schutz des Bodens und des Grundwassers vor Verschmutzung mit Kupfer-, Zink-
oder Bleiionen, ist der Einsatz von diesen Metallen im Dach- und/oder Fassadenbereich
nur dann zulassig, wenn diese beschichtet oder in ahnlicher Weise behandelt sind, so
dass eine Kontamination des Bodens ausgeschlossen werden kann.

Zum Schutz des Bodens und des Grundwassers sind befestigte Flachen, auf denen ein
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen zu erwarten ist, mit einer wasserundurchlas-
sigen Oberflache zu versehen und Uber zusatzliche Reinigungsanlagen zu entwassern.
Um den Versiegelungsgrad auf den Grundstlicken moglichst gering zu halten, missen
Hof- und untergeordnete Verkehrsflachen, von deren Nutzung keine Grundwasserge-
fahrdung ausgeht, mit wasserdurchlassigen Belagen ausgefuhrt werden. Diese Festset-
zung erhoht die Versickerungsmaoglichkeit von Niederschlagswasser im Plangebiet.

Um die Durchlassigkeit fiir Kleintiere in Bodennahe zu ermdglichen, ist eine Durchlass-
héhe von 10 cm unter der Zaunanlage freizuhalten. Aufgrund der geringen Durchlass-
héhe wird gleichzeitig das Betreten durch Unbefugte unterbunden.

Die Festsetzung zur Auf3enbeleuchtung dient dem Schutz nachtaktiver Tiere, insbeson-
dere von Insekten und Fledermdusen. Kunstliche Beleuchtung — vor allem mit hohem
Blau- oder UV-Anteil — stért deren Orientierung und Verhalten, was zu erheblichen
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2.8

3.1

3.2

Okologischen Schaden flhren kann. Durch die Vorgabe warmweiRer LEDs mit max.
3.000 Kelvin und ohne UV-Anteil wird die Anziehung von Insekten reduziert. Die Licht-
lenkung nach unten mit Abschirmung verhindert Streulicht und schitzt angrenzende na-
turnahe Bereiche. Die Regelung tragt so zum Arten- und Landschaftsschutz bei.

Anpflanzen und Erhaltung von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen

Im Plangebiet befinden sich wenige Geholze in Form eines kleinen Feldgehdlzes und
funf Einzelbdumen, die auch nach der Umstrukturierung des Plangebiets zur Minderung
der naturschutzrechtlichen Eingriffe erhalten werden sollen. Die Gehdlze sind folglich
dauerhaft zu pflegen und zu schiitzen sowie bei Abgang zu ersetzen.

Um eine naturschutzfachlich angemessene Durchgriinung des Plangebietes zu gewahr-
leisten, einen harmonischen Ubergang zur Bebauung herzustellen und um den Eingriff
in Natur und Landschaft zu minimieren, wird die Anpflanzung von finf weiteren Einzel-
baumen sowie die Anlage von 633 m? Hecken bzw. Strauchern festgesetzt.

Die Festsetzung hinsichtlich der Qualitat der Baume (s. Pflanzlisten) stellt dabei ein Min-
destmal dar; die Pflanzung gréRerer Baume ist grundsatzlich zulassig und wiinschens-
wert.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen

Um einen gewissen Spielraum zu eréffnen, wurde eine Dachneigung von 0 bis 30 Grad
festgesetzt. Flache Dachneigungen sind fir grof3e Hallen blich und angemessen. Da
im zentralen Produktionsbereich sehr hohe Maschinen vorgesehen sind, ist es wichtig,
eine geringe bis moderat steigende Neigung zu ermoglichen, damit die nutzbare Raum-
héhe Uber der Hauptflache nicht verloren geht. Gleichzeitig erlaubt die Spanne bis 30
Grad, in den Randbereichen mit geringeren Hoéhenanforderungen flach geneigte Dach-
abschnitte auszubilden, unter denen Lagerungen oder kleinere Maschinen ohne Ein-
schrankungen untergebracht werden kénnen. So bleibt die innere Struktur der Halle mit
ihren unterschiedlichen Nutzungszonen funktional abbildbar.

Die Vorgabe zur Dachbegriinung férdert die Riuckhaltung von Regenwasser, verbessert
das Mikroklima und tragt zur 6kologischen Aufwertung und Klimaanpassung bei. Mit der
Zulassigkeit von Dachaufbauten zur Energiegewinnung wird zudem eine nachhaltige
und ressourcenschonende Energieversorgung im Plangebiet unterstutzt.

Bei der Dachgestaltung ist auch wichtig, die Reflexion zu verringern und vor allem die
farbige Gestaltung zu regeln, so dass ein angemessenes Erscheinungsbild der Bebau-
ung gesichert ist. Gerade die Reflexion von grofen, spiegelnden Flachen flhrt haufig zu
Beeintrachtigungen und Konflikten mit der nachbarschaftlichen Bebauung oder mit dem
Verkehr in der ndheren Umgebung. Um diese Konflikte zu minimieren, werden spie-
gelnde und reflektierende Materialien ausgeschlossen. Das gilt auch fur Dachaufbauten,
die der Energiegewinnung dienen, die aus blendfreiem Material herzustellen sind.

Werbeanlagen

Die Einschrankung von Werbeanlagen erfolgt zum Schutz des Orts- und Landschafts-
bildes. Ein ubermaRiger ,Werbewildwuchs® soll verhindert werden, gleichzeitig soll den
Gewerbetreibenden jedoch eine weitgehende Flexibilitat hinsichtlich der Ausgestaltung
solcher Anlagen geboten werden. Die zulassige Grofie der Werbeanlagen wird begrenzt,
so dass ein Ubermaliges In-Erscheinung-Treten der Werbeanlage vermieden wird. Um
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3.3

3.4

3.5

zu verhindern, dass grolde Teile der Fassade mit Werbeanlagen bedeckt werden, wird
die GroRRe der Werbeanlagen am Gebaude auf jeweils 10 m? und in der Summe auf 10%
der Fassadenflache begrenzt.

Die Hohe der freistehenden Werbeanlagen wird auf eine max. Hohe von 8,0 m und eine
Flache von max. 10 m? begrenzt. Auch die Gestaltung der Werbeanlagen wird geregelt,
so dass vor allem gestalterisch aufdringliche Werbung mit schrillen oder wechselnden
Lichteffekten sowie bewegliche Schrift- und Bildwerbung und Werbung tUber Dach aus-
geschlossen sind. Diese Festsetzungen wurden zum Schutz des Orts- und Landschafts-
bildes sowie aus Griinden der Verkehrssicherheit gewahlt.

Einfriedungen

Die Festsetzung dient der Wahrung des ortsbildpragenden Charakters. Eine maximale
Hohe von 1,8 m fir Einfriedungen sorgt dafiir, dass diese sich harmonisch in das Ge-
samtbild der Umgebung einfiigen, ohne die 6ffentliche Wahrnehmung zu beeintrachti-
gen. Freiwachsende Heckenpflanzungen sind in der Hohe nicht begrenzt, diese werten
das Erscheinungsbild auf und sorgen flr eine nattrliche, begriinte Umgebung, die so-
wohl asthetische als auch 6kologische Vorteile bietet. Dabei sind Anlagen der Nutzung
von erneuerbaren Energien von den Regelungen ausgenommen.

Gestaltung unbebauter Flachen bebauter Grundstiicke

Die Festsetzung dient dem Ziel, die optische Belastung und den Eindruck von Unord-
nung im Sondergebiet in dem landschaftlichen Kontext zu minimieren. Abstellflachen fur
Abfalltonnen oder Lagerplatze kénnen asthetisch stérend wirken und das Landschafts-
bild beeintrachtigen. Daher wird eine Abschirmung durch feste Sichtschutzwande oder
dichte Bepflanzung gefordert, um die visuelle Beeintrachtigung fir die Stralle und die
umliegenden Grundstiicke zu verringern. Die Begrinung von Abschirmungen mit Klet-
terpflanzen oder Spalierbaumen foérdert zusatzlich die Integration in das nattrliche Um-
feld und verbessert die Luftqualitat. Bei Holzwanden wird auf eine zusatzliche Begrinung
verzichtet, da das Material selbst bereits eine gewisse optische Weichheit und Natdrlich-
keit bietet. Dabei sind Anlagen der Nutzung von erneuerbaren Energien von den Rege-
lungen ausgenommen.

Anlagen zum Sammeln und Ruckhalten von Niederschlagswasser

Die Festsetzung gewahrleistet eine dezentrale und grundstiicksbezogene Nieder-
schlagswasserbewirtschaftung. Die vorhandene Zisterne mit 25.000 | Speichervolumen
dient der Ruckhaltung und Nutzung von Niederschlagswasser; Uberschussiges Wasser
wird Uber den Notlberlauf der bestehenden Versickerungsanlage zugefiihrt und ortsnah
versickert. Da die Reinigung der landwirtschaftlichen Maschinen ausschlieRlich mit Luft
erfolgt, ist nicht von verunreinigtem Abwasser auszugehen, sodass eine schadlose Ver-
sickerung sichergestellt ist. Eine Ableitung in die 6ffentliche Kanalisation wird ausge-
schlossen.

UMWELTBERICHT

Parallel zur Bebauungsplanaufstellung wird durch das Buro galaplan decker eine Um-
weltprifung durchgefihrt und in einem Umweltbericht dokumentiert. Der Bericht liefert
mit der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung eine Grundlage zur landschaftsplanerischen
Beurteilung und Bewertung der zu erwartende Eingriffe und somit wichtiges Abwagungs-
material. Neben der Darstellung der Bestandssituation und der Prognose Uber die Aus-
wirkungen auf den Umweltzustand bei Durchfihrung der Planung enthalt dieser auch
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die Inhalte des Griinordnungsplans sowie weitere MalRnahmen zur Vermeidung, Vermin-
derung und zum Ausgleich von Beeintrachtigungen der Umwelt.

Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Bestandteil der Begrindung. Die darin vor-
geschlagenen grinordnerischen und landschaftsplanerische Mallhahmen sowie weitere
umweltrelevante MaRnahmen werden vollstandig in den Festsetzungs- bzw. Hinweiska-
talog des Bebauungsplans integriert.

Der Umweltbericht kommt zu folgendem Ergebnis:
Die zusatzliche Flachenversiegelung beschrankt sich auf maximal 476 m2.

Die Gebaude waren bereits vorhanden, als es sich noch um einen landwirtschaftlichen
Betrieb handelte. Der Betriebsinhaber hat die Flachen ibernommen und nutzt sie seit
2019 gewerblich (Erdarbeiten, Tiefbau, Abbrucharbeiten, Deponie / Recycling). Es er-
folgten lediglich Dachsanierungen an einigen Gebauden.

Die geringflgigen Erweiterungen, die in Zukunft zulassig sind, wirken sich nicht erheblich
auf die Schutzguter aus, da sie sich fast ausschlief3lich auf bereits versiegelte Hofflachen
beziehen und somit nur sehr kleinflachig Grinflachen verlorengehen.

Die Pferdeweide im Nordosten wird in Zukunft als Grinflache festgesetzt, die vorhande-
nen Geholze (Einzelbaume und Feldgehdlz) als Pflanzbindung. Somit bleiben diese
Strukturen dauerhaft erhalten.

Zur naturschutzfachlichen Aufwertung des Plangebiets werden neue Baum- und He-
ckenpflanzungen vorgegeben. Durch diese kann das geringfligige Okopunktedefizit,
welches sich durch die Bebauungsplanaufstellung ergibt, vollstandig kompensiert wer-
den.

Detailliertere Ausfiuihrungen sind dem Umweltbericht-Vorentwurf vom 26.01.2026 von
galaplan decker zu entnehmen.

5 ARTENSCHUTZBERICHT

Im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung sind die artenschutzrechtlichen Belange
zwingend zu beachten.

Da das Plangebiet bereits grofitenteils Uberbaut ist und keine hochwertigen Strukturen
aufweist, wird nach derzeitigem Kenntnisstand eine artenschutzrechtliche Einschatzung
ohne weitere vertiefende Untersuchungen zu den einzelnen Artengruppen vor Ort als
ausreichend erachtet.

Die Ausfuhrungen zum Artenschutz werden auf eine Relevanz- und Potentialabschat-
zung Uber eine Habitatanalyse mit worst-case Betrachtung beschrankt. Hierflr ist eine
Eingrenzung des zu erwartenden Artenspektrums anhand von Verbreitung und Habitat-
bedingungen erforderlich. Um die vorhandenen Habitatbedingungen einschatzen zu
kénnen, wurde eine Plangebietsbegehung im August 2025 durchgefihrt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Betroffenheit von planungsrelevanten Ar-
tengruppen, sodass keine artenschutzrechtlichen Vermeidungs-, Minimierungs- oder
Ausgleichsmallnahmen umgesetzt werden missen.

Detaillierte Informationen sind der artenschutzrechtlichen Einschatzung von galaplan de-
cker vom 26.01.2026 zu entnehmen.
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6 BODENORDNUNG

Die Grundstiicksneubildung kann durch einen Fortfihrungsnachweis erfolgen. Ein amt-
liches Umlegungsverfahren ist nicht erforderlich.

7 KOSTEN

Die Planungskosten werden vom Planungsbegtinstigten getragen.

8 STADTEBAULICHE KENNZIFFERN

Sondergebiet ,Lohnunternehmen — landwirtschaftliche Maschinen®

Private Grlnflache
Wirtschaftsweg

Summe / Geltungsbereich

Stuhlingen, den

Joachim Burger
BlUrgermeister

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestatigt, dass der Inhalt des Planes
sowie der zugehorigen planungsrechtlichen
Festsetzungen und der 6rtlichen Bauvorschrif-
ten mit den hierzu ergangenen Beschlissen
des Gemeinderats der Stadt Stuhlingen Gber-
einstimmen.

Stlhlingen, den

Joachim Burger
Blrgermeister

9.316 m?
7.345 m?
283 m?

16.944 m?

fsp.stadtplanung

iner Partnerschaft mbB

Planverfasser

Bekanntmachungsvermerk

Es wird bestatigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB o&ffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag der Bekannt-
machung und somit Tag des Inkrafttretens
ist der

Stihlingen, den

Joachim Burger
Blrgermeister
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1 Einleitung

1.1 Planvorhaben und Plangebiet

Planvorhaben Die Stadt Stihlingen beabsichtigt die Aufstellung eines Bebauungsplans, um das beste-
hende landwirtschaftliche Lohnunternehmen auf dem Schlossberg zu sichern und des-
sen Weiterentwicklung zu ermdglichen. Der Betrieb liegt im AuRenbereich nach
§ 35 BauGB und entspricht nicht den Darstellungen des wirksamen Flachennutzungs-
plans. Ohne planungsrechtliche Grundlage waren sowohl die Bestandssicherung als
auch bauliche Erweiterungen nicht moglich, weil es sich vorliegend nicht um eine privile-
gierte Nutzung im AulRRenbereich handelt. Die Gebdude waren bereits vorhanden, als es
sich noch um einen landwirtschaftlichen Betrieb handelte. Der Betriebsinhaber hat die
Flachen Gbernommen und nutzt sie seit 2019 gewerblich (Erdarbeiten, Tiefbau, Abbruch-
arbeiten, Deponie / Recycling). Es erfolgten lediglich Dachsanierungen an einigen Ge-
bauden. Da der Eigentimer den nachvollziehbaren Wunsch geaulert hat, den Standort
langfristig zu stabilisieren und auszubauen, unterstiitzt die Stadt dieses Anliegen. Die
zustandigen Fachbehoérden haben aulierdem dem geplanten gelegentlichen Einsatz ei-
nes (mobilen) Brechers zugestimmt, was ebenfalls eine eindeutige planungsrechtliche
Regelung erfordert.

Ziel der Planung ist es, am bestehenden Standort eine geordnete stadtebauliche Ent-
wicklung zu gewahrleisten, die betriebsnotwendigen Nutzungen eindeutig festzulegen
und dem Unternehmen eine funktionale, flachensparende und zukunftsfahige Struktur zu
ermdglichen. Gleichzeitig soll das Areal trotz seiner gewerblichen Anforderungen sinnvoll
in die umgebende Agrarlandschaft eingebettet bleiben. Dazu gehért auch eine flachen-
sparende Organisation der Betriebsflachen sowie die Prifung und der Ausgleich der Aus-
wirkungen auf Natur und Landschaft, die aufgrund der Lage im AulRenbereich besondere
Aufmerksamkeit verlangt.

Der Bebauungsplan schafft hierfiir ein Sondergebiet, in dem die bestehenden Gebaude
und die fur den Betrieb notwendigen Nutzungen rechtlich gesichert werden. Dazu geho-
ren Hallen und Stellflachen fur Maschinen und Fahrzeuge, Lagerbereiche, Verwaltungs-
raume, eine betriebsbezogene Wohnung sowie der gelegentliche Einsatz eines Brechers.
Das gesamte Verfahren erfolgt zweistufig mit Umweltpriifung, weil das Lohnunternehmen
nicht zu den privilegierten Nutzungen im AuRenbereich zahlt und eine sorgfaltige Abwa-
gung der Umweltauswirkungen notwendig ist. Da der Bebauungsplan fir den bestehen-
den Betrieb nicht aus den Darstellungen des Flachennutzungsplans zu entwickeln ist,
wird dieser im Parallelverfahren punktuell geandert.

Mit der Bebauungsplanaufstellung werden im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt:

Sicherung und Entwicklung des bestehenden Betriebs

Rechtliche Klarung und Ordnung der zuldssigen Nutzungen am Standort
Ermaéglichung baulicher Erweiterungen

Flachensparende und funktionale Organisation des Areals
Landschaftsvertragliche Einbindung und Berlcksichtigung 6kologischer Belange
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Plangebiet
JWoitgalgen]
2041]
Abbildung 1: Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans (BPlans) ,,Wolfgalgen*“ (Quelle
Luftbild: LUBW)
1.2 Rechtliche Grundlagen, Abstimmungsgrundlage, Methodik und
Quellenverzeichnis
Ausfihrungen zu den rechtlichen Grundlagen, der Abstimmungsvorlage, zur Methodik
und zum Quellenverzeichnis kénnen bei Bedarf dem Anhang Il enthommen werden.
1.3 Ziele des Umweltschutzes
Die in den Fachgesetzen dargestellten Ziele des Umweltschutzes kénnen bei Bedarf dem
Anhang Il enthommen werden. Hierbei werden jedoch nur die allgemeinen Ziele und for-
mulierten Grundsatze dargestellt.
1.4 Ziele der Fachplanungen
Landesentwick- Im Landesentwicklungsplan Baden-Wirttemberg (2002) wird der Untersuchungsraum
lungsplan um Stihlingen in die Raumkategorie ,Landlicher Raum im engeren Sinne“ eingestuft.
Regionalplan Laut der Raumnutzungskarte Mitte (Landkreis Waldshut) des Regionalverbands

Hochrhein-Bodensee liegt das Plangebiet weder in einem Ausschluss- noch in einem
Vorranggebiet. Die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Wolfgalgen® steht den Zielen des
Regionalplans somit nicht entgegen.
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Abbildung 2: Auszug aus dem Regionalplan 2000 Hochrhein-Bodensee (Stand Juli 2024) und Lage des
Plangebiets (rote Umkreisung)

Flachen- Der wirksame FNP der Stadt Stuhlingen aus dem Jahr 1987 stellt fur die Plangebietsfla-
nutzungsplan che eine Flache fur die Landwirtschaft dar. Fir den Bebauungsplan ist daher eine punk-
(FNP) tuelle Anderung des FNP im Parallelverfahren notwendig.

N
Abbildung 3: Ausschnitt aus dem FNP der Stadt Stiihlingen mit Umgrenzung des Plangebietes in rot
(ohne MaRstab)
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Landschafts- Ein Landschaftsplan liegt lediglich fir 30 potenzielle Bauflachen im Gemeindegebiet vor

plan (Anne Pohla, Freie Landschaftsarchitektin, 2014). Ein Landschaftsplan fir das gesamte
Gemeindegebiet Stuhlingen inkl. dem Plangebiet ,Wolfgalgen® ist nicht vorhanden und
somit im Umweltbericht auch nicht zu berlcksichtigen.

Rechtskraftiger Im Plangebiet ist kein rechtskraftiger Bebauungsplan vorhanden.

Bebauungsplan

Biotopverbund

und Wildtierkor-

ridore

© Standorte

- Kernflache

Kernraum
500 m - Suchraum
1.000 m - Suchraum
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Abbildung 4: Biotopverbundflachen und Wildtierkorridore im weiteren Umfeld des Plangebiets. Quelle:
LUBW.

Im Plangebiet oder angrenzend befinden sich keine Biotopverbundflachen oder
Wildtierkorridore.

Die Schutzziele der Biotopverbunde (rdumlicher Austausch zwischen Lebensrdumen, der
nicht zwingend durch ein unmittelbares Nebeneinander gewéhrleistet sein muss und
Austausch von Pflanzen- und Tierarten zwischen den einzelnen Teilflichen und damit
Erhalt und Férderung der Biodiversitét im betrachteten Raum (LUBW)) werden daher
nicht beeintrachtigt.

Land- und Forstwirtschaftliche Belange

Forstwirtschaftliche Belange

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von Waldflachen im Sinne des §§ 2 BWaldG/LWaldG.
Auch im 30 m-Umkreis des Plangebiets (gesetzlicher Waldabstand nach § 4 Abs. 3 LBO)
sind keine Waldflachen vorhanden. Forstwirtschaftliche Belange sind nicht betroffen.

Landwirtschaftliche Belange

Der nordwestliche Teil des Flurstlicks 2041/1 wird landwirtschaftlich genutzt: gréRtenteils
als Pferdekoppel (Grunflache), ein Streifen ganz im Norden als Acker. Der Ackerstreifen
im Norden wird im Bebauungsplan allerdings nicht beachtet, da dieser
unberechtigterweise als Acker bewirtschaftet wird. Der Maisacker sollte sich eigentlich
auf das ndrdlich angrenzende Flurstick 2041 begrenzen.

Das Flurstiick 2041/1 gehdrt vollstadndig dem Betriebsinhaber und der Ackerstreifen soll
in Zukunft wieder als Pferdekoppel umgenutzt werden. Dies wird zwischen dem
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Betriebsinhaber und dem Eigentimer des Nachbarflursticks (Ackerflurstiicks) geregelt.
Die Weideflache bleibt erhalten.

Das Bebauungsplangebiet grenzt an landwirtschaftliche Nutzflachen an. Daher kann es
auch bei ordnungsgemalfer Bewirtschaftung zu Emissionen wie Gerliche, Staube oder
Gerauschen kommen. Diese sind als ortstiblich hinzunehmen, solange die Grenzwerte
der gesetzlichen Bestimmungen nicht Gberschritten werden.

Grundsatzlich ist mit landwirtschaftlichen Nutzflachen vor Ort schonend umzugehen und
Storungen der wirtschaftlichen Tatigkeiten ansassiger und angrenzender Landbewirt-
schafter sind zu vermeiden:

» Versehentliche Aufschittung, bzw. Lagerungen von Erdaushub auf den bewirt-
schafteten landwirtschaftlichen Flachen vor Ort sind unbedingt zu vermeiden.

» Die Abstandregeln in Bezug auf Aufschittungen, Pflanzungen und anderen mog-
lichen Bebauungen im Sinne des Nachbarrechts sind stets einzuhalten, damit die
Landwirte vor Ort ohne Einschrankungen Ihrer Tatigkeit auf angrenzenden Nutz-
flachen nachgehen kénnen; dies impliziert auch mogliche Verschattungen oder
Eintrage von Fremdmaterial (insbesondere in der Erntezeit). Dies sollte sowohl
wahrend als auch nach dem Bauprojekt stets gewahrleistet sein.

» Die von angrenzenden Landwirten zur Bewirtschaftung ihrer Flachen bendtigten
Wirtschaftswege sind stets freizuhalten. Fir den Fall, dass diese Wirtschafts-
wege im Rahmen der Projektumsetzung kurzfristig blockiert werden mussten,
muss eine Absprache mit den entsprechenden Landwirten, bevor die MalRnahme
durchgefiihrt wird, erfolgen. In dieser Absprache ist der genaue Zeitrahmen fir
die vorlUbergehende Inanspruchnahme des Wirtschaftsweges zu klaren und
dann auch einzuhalten, damit der Landwirt Planungssicherheit hat. Die Verflug-
barkeit der Wirtschaftswege fir den Landwirt sollte stets Vorrang haben, insbe-
sondere in der Erntezeit.

1.6 Beriicksichtigung bei der Aufstellung

Vorbemerkung Aus der nachfolgenden vorlaufigen Analyse der Umweltauswirkungen ergibt sich die Art
und Weise, wie diese hier dargelegten Ziele berlicksichtigt werden. Dabei ist festzuhal-
ten, dass die Ziele der Fachgesetze ohnehin einen bewertungsrelevanten Rahmen rein
inhaltlicher Art darstellen, wahrend die Zielvorgaben der Fachplane ber diesen inhaltli-
chen Rahmen hinaus auch konkrete rdumlich zu bertcksichtigende Festsetzungen vor-
geben. So werden beispielsweise bestimmte schutzgutspezifische Raumeinheiten (z. B.
Biotoptypen, Bodentypen etc.) auf der Grundlage der jeweiligen gesetzlichen Vorgaben
bewertet.

Damit stellen die gesetzlichen und fachplanerischen Ziele innerhalb der Umweltprifung
den finalen Mal3stab fir die Frage dar, welchen Umweltauswirkungen aus 6kologischer
Sicht in die Abwagung eingestellt werden mussen.

2 Beschreibung des Vorhabens

21 Bebauungsplan ,,Wolfgalgen*

Standort Das Plangebiet liegt knapp einen Kilometer stlich der Stadt Stihlingen im Auflenbereich.
Es befindet sich im Naturraum Alb-Wutach-Gebiet und in der Grof3landschaft Neckar-
und Tauber-Gauplatten auf einer Héhe von ca. 630 m . NHN.

Das Plangebiet umfasst das Flurstlick 2041/1 der Gemarkung Stihlingen und misst eine
Grole von 1,67 ha.

Rundherum grenzen landwirtschaftlich genutzte Acker- und Griinlandflachen an.

Bebauungsplan Die Abgrenzung des Plangebietes liegt derzeit nur als Vorentwurf vor und ist noch nicht
abschlielend festgelegt. Im Einzelnen ergibt sich die Grenze des raumlichen Geltungs-
bereiches aus dem zeichnerischen Teil.
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Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Vorentwurf des Bebauungsplans ,,Wolfgalgen“, Planstand 26.01.2026 (Quelle: FSP Stadtpla-
nung)

2.2 Alternativen

Alternativen Urspringlich war eine groRere Ausweitung der Baufenster in alle Richtungen angedacht.
Aus folgenden Griinden wurden die Baufenster aber schlie3lich kleiner dimensioniert:

- Dauerhafter Erhalt der finf Baume sldlich des Gebaudes Nr. 10.

- Madglichst grof¥flachiger Erhalt der Pferdekoppel.

- Erhalt des Feldgehdlzes zwischen Pferdekoppel und Hofgelande.
- Eingrinung (MalRnahmenflachen) im Nordosten und im Stdosten.

23 Vorhabenbedingte Belastungsfaktoren
2.31 Baubedingte Wirkfaktoren

Larm- Die Aufstellung des Bebauungsplans dient iberwiegend der Sicherung des bestehenden
emissionen Lohnunternehmens. Kleinflachige Erweiterungen / Weiterentwicklungen sind ebenfalls

zulassig, wie diese aussehen werden, ist aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht be-
kannt. Grundséatzlich wird durch die Erweiterungen nicht von erheblichen baubedingten
Wirkfaktoren ausgegangen, da diese nur von kurzer Dauer sein werden und sich lediglich
ein weiterer Hof (SchloRbergsiedlung in ca. 230 m Entfernung) im Umfeld befindet.
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Schadstoff- Baubedingte Schadstoffemissionen entstehen durch den Einsatz der Baugerate aber
emissionen auch durch entsprechende Staubemissionen bei den Bauarbeiten. Da diese Beeintrach-

tigungen ebenfalls nur in einem zeitlich eng begrenzten Zeitrahmen zu erwarten sind,
ergeben sich auch hier keine zusatzlichen erheblichen Belastungen.

Schadstoffbelastungen durch Unfalle wahrend der Bauarbeiten sind durch sachgemafien
und verantwortungsvollen Umgang sowie die Einhaltung der fachspezifischen Vorschrif-
ten zu vermeiden.

Insgesamt wird hier davon ausgegangen, dass unter Berlicksichtigung von Vorsorge- und
Schutzmalnahmen allenfalls ein geringes Risiko hinsichtlich der Freisetzung von Schad-
stoffen (z. B. Treib- und Schmierstoffe) wahrend der Bauarbeiten besteht.

Gefdahrdung von Das Feldgehdlz, welches die Private Grunflache mit der Zweckbestimmung ,Pferdekop-

Vegetations- pel“ von der Sondergebietsflache abgrenzt, sowie die funf Einzelbdume sudlich des Ge-

bestidnden baudes Nr. 10 sind bei Bauarbeiten als Bautabuzone auszuweisen und im Gelande zu
kennzeichnen. D.h. im Bereich des Gehdlzes und der Baume dirfen keine Befahrungen
stattfinden, Materialien abgelagert oder Baugerate geparkt / zwischengelagert werden.

2.3.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren
Flachen- Die Bruttobauflache im Bebauungsplan ,Wolfgalgen® betragt 16.944 m2. Da Verkehrs-,
versiegelung Grun- und MalRnahmenflachen ausgewiesen sind, sind diese bei der Berechnung der

Nettobauflache zu bertcksichtigen:

16.944 m? (Bruttobauflache) - 283 m? Verkehrsflachen - 7.345 m? Griinflachen = 9.316 m?
Nettobauflache Sondergebiet

Fir das Sondergebiet wird eine Grundflachenzahl (GRZ 1) von 0,8 festgesetzt und eine
mogliche Uberschreitung durch Nebenanlagen bis 1,0 (GRZ II).

Somit betragt die maximal zuldssige Flachenversiegelung innerhalb des Sondergebiets
9.316 m2. Zuzuglich der Verkehrsflachen mit 283 m? belauft sich die mdgliche Gesamt-
versiegelung auf 9.599 m?2.

Veranderungen gegeniber dem jetzigen Bestand im Gelande:

Im Gelande sind bereits 9.083 m? (teil-)versiegelte und Uberbaute Flachen vorhanden:
1.918 m? Gebaude, 6.229 m? Hofflachen (versiegelt, gepflastert, geschottert) und 936 m?
sandige/kiesige Aufschittung. Somit ergibt sich eine zusétzliche Flachenversiegelung
von maximal 476 m2.

233 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Das landwirtschaftliche Lohnunternehmen beinhaltet diverse Vorgange und Tatigkeiten
auf dem Betriebsgelande inkl. den Einsatz eines Brechers fir die Zerkleinerung von Ab-
bruchmaterial an weniger als 10 Jahren pro Jahr.

Um die Larmemissionen der Vorgange einschatzen zu kénnen, wurde vom Buro Fichtner
Water & Transportation GmbH eine schalltechnische Untersuchung durchgefiihrt. Die
schalltechnische Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis (Stand Erlauterungsbe-
richt November 2025):

» In der Nachbarschaft werden die Immissionsrichtwerte in allen Féllen sehr deutlich
unterschritten. Dies gilt gleichsam fiir den geplanten Regelbetrieb wie auch bei sel-
tenen Ereignissen (Einsatz eines Brechers)

= Aus den sehr geringen Beurteilungspegeln in der Nachbarschaft durch den unter-
suchten Betrieb kann darauf geschlossen werden, dass auch &hnliche den Festset-
zungen des Bebauungsplans entsprechende Betriebe keine Ldrmkonflikte mit der
Nachbarschaft auslésen.

= Relevante Voraussetzungen fiir den mit der Nachbarschaft vertrdglichen Betrieb
sind:
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- Bei einer allgemeinen Betriebszeit von 6-22 Uhr darf der Brecher an maximal 10
Tagen pro Jahr eingesetzt werden.

- Folge: Festsetzungen zu LdrmschutzmalBnahmen sind nicht erforderlich

3 Beschreibung und Bewertung der Schutzgiiter sowie der Umwelt-
auswirkungen

3.1

Artenschutz

3.2

Schutzgebiete

@ FFH-Mihwiese

@ Biotop

I:I Offenlandbiotopkartierung
I:I Waldbiotopkartierung |

N
@ Landschaftsschutzgebiet % // X
- /f'/%///// 4 -

1 A 7 .4 / -
@ FFH-Gebiet (Abfrage) 1 Q 7

Artenschutz nach § 44 BNatSchG

Im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung sind die artenschutzrechtlichen Belange zwin-
gend zu beachten.

Da das Plangebiet bereits groRtenteils Gberbaut ist und keine hochwertigen Strukturen
aufweist, wird nach derzeitigem Kenntnisstand eine artenschutzrechtliche Einschatzung
ohne weitere vertiefende Untersuchungen zu den einzelnen Artengruppen vor Ort als
ausreichend erachtet. Die Ausfiihrungen zum Artenschutz werden auf eine Relevanz-
und Potentialabschatzung Uber eine Habitatanalyse mit worst-case Betrachtung be-
schrankt. Hierfir ist eine Eingrenzung des zu erwartenden Artenspektrums anhand von
Verbreitung und Habitatbedingungen erforderlich. Um die vorhandenen Habitatbedingun-
gen einschatzen zu kdnnen, wurde eine Plangebietsbegehung im August 2025 durchge-
fuhrt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Betroffenheit von planungsrelevanten Ar-
tengruppen, sodass keine artenschutzrechtlichen Vermeidungs-, Minimierungs- oder
Ausgleichsmalnahmen umgesetzt werden missen.

Detaillierte Informationen sind der artenschutzrechtlichen Einschatzung von galaplan de-
cker vom 26.01.2026 zu entnehmen.
Schutzgebiete und geschitzte Flachen

Das Plangebiet befindet sich im Naturpark ,Stidschwarzwald“. Ansonsten liegt es aul3er-
halb von Schutzgebieten.
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Abbildung 6: Plangebiet (rot) und Schutzgebiete in der Umgebung. Die Uberlagerung mit dem Naturpark
ist aus Ubersichtlichkeitsgriinden nicht dargestellt. Quelle: LUBW.
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Naturpark Das Plangebiet liegt innerhalb des Naturparks ,Stdschwarzwald®.

Auszug aus der Schutzgebietsverordnung:

» Zweck des Naturparks Siidschwarzwald ist es, dieses Gebiet als vorbildliche Erho-
lungslandschaft zu entwickeln, zu pflegen und zu férdern insbesondere 1. die beson-
dere Eignung des Naturparkgebietes als naturnahen Erholungsraum und als bedeut-
same Landschatft fiir Tourismus einschlie8lich des Sports zu férdern, 2. die charak-
teristische Vielfalt, Eigenart und Schénheit der Landschaft einschliel8lich deren Of-
fenhaltung im Naturparkgebiet sowie die Ausstattung mit Lebensrdumen fiir eine viel-
féltige, freilebende Tier- und Pflanzenwelt zu bewahren und zu entwickeln, 3. eine
mdglichst naturvertrégliche Erholung fiir die Allgemeinheit zu gewéhrleisten, die Er-
richtung, Unterhaltung und Nutzung von umweltvertrdglichen Erholungseinrichtun-
gen zu férdern und dabei dem Prinzip der Konzentration von Sommer- und Winternut-
zung zielgerecht zu folgen, Uberlastungen zu vermeiden, sowie bereits (iberlastete
beziehungsweise gestbrte Bereiche durch geeignete MalBlnahmen zu entlasten, 4.
auf der Basis der natiirlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Qualitdt des Gebietes
durch Aktivierung der vorhandenen Potentiale und durch positives Zusammenwirken
verschiedener Bereiche, einschliellich der gewerblichen Wirtschaft, die regionale
Wertschépfung zu erhdhen, 5. die béuerliche Landwirtschaft und die Forstwirtschaft
in ihrer Bedeutung fiir die Erhaltung und Pflege der Kultur- und Erholungslandschaft,
auch mit ihrer landschaftsbezogenen, typischen Bauweise, und die biologische Viel-
falt im Naturparkgebiet zu erhalten, zu beriicksichtigen und fortzuentwickeln.

» Die Belange des Naturschutzes, des Tourismus, der Land- und Forstwirtschaft sowie
der staddtebaulichen Entwicklung sind untereinander abzustimmen.

» Malnahmen nach Absatz 1 werden innerhalb des Naturparks insbesondere auf der
Grundlage eines Naturparkplans festgelegt sowie ideell und finanziell geférdert. Der
Naturparkplan wird in Abstimmung mit den beteiligten Behérden vom Trdger des Na-
turparks, dem Verein »Naturpark Stidschwarzwald e.V., aufgestellt.

Gemal § 4 Abs. 2 der Naturparkverordnung vom 12.10.2014 des Reg. Pras. Freiburg
bedarf die ,Errichtung von baulichen Anlagen® einer schriftlichen Erlaubnis der jeweils
ortlichen Unteren Naturschutzbehoérde. Einer gesonderten schriftlichen Erlaubnis bedarf
das Bauvorhaben nach § 4 Abs. 4 nicht, sofern das Vorhaben nach anderen Vorschriften
bereits eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehdrde voraussetzt, die dann die
schriftliche Erlaubnis nach § 4 Abs. 2 ersetzt.

Die naturschutzrechtlich erforderlichen Genehmigungen sind im Rahmen des Bauantrags
zu beantragen und werden entsprechend in die baurechtliche Genehmigung integriert.

Biosphéaren Das Untersuchungsgebiet liegt auerhalb von Biospharengebieten.
gebiet

Natura2000- FFH-Gebiet

Gebiete

Das Plangebiet befindet sich auflerhalb von FFH-Gebieten. Die nachstgelegenen
Schutzgebietskulissen des FFH-Gebiets ,Blumberger Pforte und Mittlere Wutach®
(Schutzgebiets-Nr. 8216341) beginnen 350 m ndrdlich. Das FFH-Gebiet zeichnet sich
durch die Wutachschlucht mit Schluchtwaldern, Felswanden und Pioniervegetation sowie
durch Magerrasen, Steppenheiden und extensive Mahwiesen aus.

Im Datenauswertebogen des FFH-Gebiets werden folgende Einzelarten angegeben:

Gelbbauchunke

Groppe

Bachneunauge

Frauenschuh

Griines Koboldmoos

Rogers Gabelzahnmoos (Synonym: Griines Besenmoos)
Mopsfledermaus

Bechsteinfledermaus

GrolRRes Mausohr

Grof3e Hufeisennase

Russicher Bar (Synonym: Spanische Fahne)
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Ein potenzielles Vorkommen sowie mdgliche Beeintrachtigungen der oben gelisteten Ar-
ten nach Anhang Il sowie der FFH-Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie
kann nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden.

Vogelschutzgebiet

Auch Vogelschutzgebiete befinden sich nicht innerhalb des Planbereichs. Das
nachstgelegene Vogelschutzgebiet ,Wutach und Baaralb“ (Nr. 8116441) beginnt erst
4,3 km weiter norddstlich. Aufgrund der groRen Distanz kann eine Betroffenheit des
Vogelschutzgebietes von vornherein ausgeschlossen werden.

Naturschutzge- Das nachstgelegene NSG ,Auacker” (Schutzgebiets-Nr. 3.119) beginnt an der Wutach,
biete (NSG) rund 4 km norddstlich des Plangebiets. Aufgrund der grolen Distanz kann eine
Betroffenheit des NSG von vornherein ausgeschlossen werden.

Landschafts- Das nachstgelegene LSG ,Weilertal, Stiihlingen® (Schutzgebiets-Nr. 3.37.005) beginnt
schutzgebiete 700 m nordostlich bei Stihlingen. Auch dieses Schutzgebiet wird von der
(LSG) Bebauungsplanaufstellung in keiner Weise tangiert.

Geschiitzte Bio- Im Planbereich befinden sich keine nach § 30 BNatSchG bzw. § 33 NatSchG geschitzten
topflaichen und Biotope oder FFH-Mahwiesen. Es besteht keine Betroffenheit.
FFH-Madhwiesen

3.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen

Untersuchungs- Das Untersuchungsgebiet fir das Schutzgut Tiere bezieht sich auf das Plangebiet inkl.

gebiet der angrenzenden Bereiche, das Untersuchungsgebiet fiir die Pflanzen (inkl. Biotopty-
pen) beschrankt sich auf das Plangebiet, da angrenzende Vegetationsbestande
(Maisacker) keine Beeintrachtigungen erfahren.

Vorbemerkung Das Plangebiet wurde am 28.08.2025 im Hinblick auf die vorhandenen Biotoptypen kar-
tiert.

Nachfolgend werden die im Plangebiet vorkommenden Biotoptypen kurz beschrieben.
Als Grundlage fur die Biotoptypen wurde der Schlissel zum Erfassen, Beschreiben und
Bewerten ,Arten, Biotope, Landschaft* der LUBW vom November 2018, 5. Auflage ver-
wendet.

Die Ergebnisse sind auch im Bestandsplan im Anhang | entsprechend dargestellt. Fur
das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind mit Ausnahme der artenschutzrechtlichen Ein-
schatzung derzeit keine besonderen oder vertiefenden Untersuchungen notwendig.

Die fettgedruckten Werte entsprechen den Bewertungen der Biotoptypen im Normalfall.

21.50 Im Sudosten des Plangebiets befinden sich zwei mehrere Meter hohe Kies-Aufschittun-
Kiesige und gen. Auf den Aufschittungen wachsen Zuriickgebogener Amarant (Amaranthus retrofle-
sandige Auf- xus), Weiller Gansefuly (Chenopodium album), Gewdhnliches Greiskraut (Senecio vul-
schiittung garis), Schwarzer Nachtschatten (Solanum nigrum) und Acker-Senf (Sinapis arvensis).

Schutzstatus: keiner
Bewertung nach OKVO:
2—-4-12, hier: 4

10
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33.52 Im Nordwesten des Plangebiets befindet sich eine von Pferden beweidete Grinlandfla-

Fettweide mitt- che. Zum Zeitpunkt der Begehung war die Fldche gut abgegrast und die Vegetation sehr

lerer Standorte niedrig. Es dominieren Stumpfblattriger Ampfer (Rumex obtisifolius) und Weiltklee (Trif-
olium repens). Ansonsten wurden Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefolium), Wilde
Mohre (Daucus carota), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Léwenzahn (Taraxacum
spec.) und Rotklee (Trifolium pratense) erfasst.

Aufgrund der artenarmen Ausbildung wird die Fettweide um 2 Okopunkte (OP) abgewer-
tet.

Schutzstatus: keiner
Bewertung nach OKVO:
8 -13-19, hier: 11

35.60 Der Grunstreifen am Nordrand des Plangebiets (zwischen Hofgeldande und Maisacker)
Ruderalvegeta- |asst sich dem Biotoptyp ,Ruderalvegetation zuordnen.
tion Folgende Pflanzenarten wurden erfasst:

Amaranthus Amarant

Carduus crispus Krause Distel

Chenopodium album WeilRer Ganseful

Echinochloa crus-galli Gewohnliche Huhnerhirse

11
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Lactuca serriola Kompass-Lattich
Petasites Pestwurz
Polygonum aviculare Vogelknéterich
Setaria pumila Fuchsrote Borstenhirse
Verbena officinalis Echtes Eisenkraut

Schutzstatus: keiner
Bewertung nach OKVO:

9-11-18, hier: 11

37.11 Im Nordwesten des Gebiets ragt ein kleiner Streifen Maisacker in das Plangebiet hinein.
Acker mit frag- Der Maisacker sollte sich eigentlich auf das ndérdlich angrenzende Flurstiick 2041
mentarischer begrenzen.
tLiJ‘r)\rI:rautvegeta- Das Flurstiick 2041/1 gehort vollstandig dem Betriebsinhaber und der Ackerstreifen soll
in Zukunft wieder als Pferdekoppel umgenutzt werden. Dies wird zwischen dem
Betriebsinhaber und dem Eigentiimer des Nachbarflurstlicks (Ackerflurstlicks) geregelt.
Schutzstatus: keiner
Bewertung nach OKVO:
4 - 8, hier: 4
41.10 Im Osten der Pferdeweide (im Ubergang zu den Hofflachen) stockt ein kleines Gehdlz.
Feldgeholz Es besteht aus zwei abgestorbenen Baumen sowie Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus),
Gewodhnlicher Esche (Fraxinus excelsior), Kirsche (Prunus) und Sal-Weide (Salix cap-
rea).

Nester oder Hohlen konnten an den Gehdlzen nicht festgestellt werden.

Da das Feldgehdlz stark durch Eutrophierung beeintrachtigt ist (Brennnessel-Saum), er-
halt es eine Abwertung um 3 OP.

Schutzstatus: keiner (weder Lage in der freien Landschaft noch 250 m? oder gréfRer)
Bewertung nach OKVO:
10 — 17 — 27, hier: 14

12
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43.11 Im Norden geht das Gehdlz (Biotoptyp 41.10) in ein Brombeer-Gestrlipp (Rubus sectio
Brombeer-Ge-  Rubus) Uber.
striipp

Schutzstatus: keiner
Bewertung nach OKVO:
7—-9-18, hier: 9

45.30 Sudlich des Wohnhauses (Gebaude Nr. 10) stehen finf Einzelbdume: zwei Berg-Ahorne
Einzelbaum (Acer pseudoplatanus), eine Stech-Fichte (Picea pungens) und zwei Schwedische Mehl-
beeren (Sorbus intermedia).

Schutzstatus: keiner
Bewertung nach OKVO:

Stammumfang * zugrundeliegender Biotoptyp

Der zugrundeliegende Biotoptyp ist bei allen funf Baumen geringwertig (60.50 Kleine
Grunflache), sodass der Stammumfang der Baume mit dem Faktor 8 multipliziert wird.

13
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Berg-Ahorn 1 (4-stammig): (35 cm + 26 cm + 15 cm + 27 cm) * 8 = 824 OP
Berg-Ahorn 2 (12-stammig): (12 * ~20 cm) * 8 = 1.920 OP

Stech-Fichte: cm * 8 =110 cm * 8 = 880 OP

Schwedische Mehlbeere 1: 94 cm * 8 = 752 OP

Schwedische Mehlbeere 2: 126 cm * 8 = 1.008 OP

Gesamt: 5.384 OP

60.10 Auf dem Hof befinden sich mehrere Gebaude, darunter eine Maschinenhalle, ein Stall,
Von Bauwerken eine Lagerhalle und ein Wohnhaus.
Ig::tandene Fla- S chutzstatus: keiner

Bewertung nach OKVO:

1, hier: 1

14
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60.21/60.22 / Die Hofflachen sind zum groten gepflastert, teilweise auch asphaltiert oder geschottert.
60.23 Bei der Pferdekoppel im Sliden handelt es sich um einen Sandplatz.

Vollig versie-
gelte Flachen /
Gepflasterte Schutzstatus: keiner

Zur Vereinfachung wird fiir das gesamte Hofgelénde ein Wert von 2 OP angenommen.

r(::_c:ﬁ: Isng?t' Bewertung nach OKVO:
flachen 60.21: 1
60.22:1-2
60.23:2-4
hier: 2
60.50 Im sudlichen Teil des Hofgeldndes sind mehrere Griunflachen zu finden, die sich dem
Kleine Griinfla- Biotoptyp 60.50 ,Kleine Grinflachen“ zuordnen lassen.
chen

Gemal dem Kartierschlissel ,Arten, Biotope, Landschaft‘ der LUBW wird dieser Bio-
toptyp wie folgt beschrieben: ,Kleine, wenige m? bis wenige Ar groRe, von Pflanzen be-
wachsene Flache zwischen versiegelten oder befestigten, vegetationsarmen Bereichen
der Siedlungs- und Infrastrukturgebiete.”

Folgende Pflanzenarten wurden auf den ,Kleinen Griinflachen® erfasst:

Achillea millefolium Wiesen-Schafgarbe
Bellis perennis Ganseblimchen
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Cirsium vulgare
Dactylis glomerata
Erigeron annuus
Euphorbia helioscopia
Galium mollugo
Geranium pyrenaicum
Heracleum sphondylium
Medicago lupulina
Plantago lanceolata
Plantago major

Rumex obtisifolius
Silene latifolia

Silene vulgaris
Sonchus asper
Taraxacum spec.
Trifolium pratense
Trifolium repens

Urtica dioica
Verbascum densiflorum
Vicia sepium

Lanzett-Kratzdistel
Wiesen-Knauelgras
Feinstrahl
Sonnenwend-Wolfsmilch
Wiesen-Labkraut
Pyrenaen-Storchschnabel
Wiesen-Barenklau
Hopfenklee
Spitzwegerich
Breitwegerich
Stumpfblattriger Ampfer
Breitblattrige Lichtnelke
Taubenkropf-Leimkraut
Raue Géansedistel
Léwenzahn

Rotklee

Weillklee

Brennnessel
Grol3blitige Kénigskerze
Zaunwicke

Auf den ,Kleinen Grinflachen® sind fast durchgehend Geratschaften und Materialien ab-

gelagert (s. Fotos).
Schutzstatus: keiner
Bewertung nach OKVO:
4 — 8, hier: 4

u www\

| T
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Bedeutung / Die Wertigkeit der Biotoptypen in Bezug auf die Bedeutung im Naturhaushalt und die

Empfindlichkeit Biotop- und Artenvielfalt ist wie folgt einzustufen:

Defizitbereiche (keine Bedeutung): 60.10, 60.21, 60.22, 60.23
Geringe Bedeutung: 21.50, 43.11, 60.50
Mittlere Bedeutung: 33.52, 35.60, 41.10, 45.30

Analog zur Bedeutung lasst sich auch die Empfindlichkeit beurteilen.

Tabelle 1: Bestandsbewertung der Biotoptypen im Plangebiet ,,Wolfgalgen*

Flache in m2 |Okopunkte (OP)

LUBW-Nr. |Biotoptyp / Anzahl je m2/ Anzahl OP ges.
21.50 Kiesige und sandige Aufschuttung 936 4 3.744
33.52 Fettweide 5.461 11| 60.071
35.60 Ruderalvegetation 183 11 2.013
37.11 Acker mit fragmentarischer

Unkrautvegetation 1.022 4 4.088
41.10 Feldgeholz 223 14 3.122
43.11 Brombeer-Gestripp 143 9 1.287
45.30 Einzelbaum™ 5 5.384
60.10 Von Bauwerken bestandene

Flachen 1.918 1 1.918
60.21/60.22/
60.23 Hofflachen 6.229 2| 12.458
60.23 Sandplatz 220 2 440
60.50 Kleine Grinflache 609 4 2.436

Summe 16.944 96.961

*w ird nicht in die Flachenberechnung miteinbezogen
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Auswirkungen  Bei der Aufstellung des Plangebiets geht es Uberwiegend darum, die bestehenden Nut-
zungen rechtlich zu sichern. Erweiterung sind nur geringfiigig zulassig, es durfen maximal
476 m? zusatzlich versiegelt werden.

Die Gebaude waren bereits vorhanden, als es sich noch um einen landwirtschaftlichen
Betrieb handelte. Der Betriebsinhaber hat die Flachen Gbernommen und nutzt sie seit
2019 gewerblich (Erdarbeiten, Tiefbau, Abbrucharbeiten, Deponie / Recycling). Es erfolg-
ten lediglich Dachsanierungen an einigen Gebauden.

Die geringfiigigen Erweiterungen, die in Zukunft zulassig sind, wirken sich nicht erheblich
auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen aus, da sie sich fast ausschlieRlich auf bereits
versiegelte Hofflachen beziehen und somit nur sehr kleinflachig Grinflachen verlorenge-

hen.
Vermeidung » Das Feldgehdlz, welches die Private Grunflache mit der Zweckbestimmung ,Pfer-
und Minimie- dekoppel” von der Sondergebietsflache abgrenzt, sowie die flinf Einzelbdume
rung slidlich des Gebaudes Nr. 10 sind bei Bauarbeiten als Bautabuzone auszuweisen

und im Gelande zu kennzeichnen. D.h. im Bereich des Gehdlzes und der Badume
dirfen keine Befahrungen stattfinden, Materialien abgelagert oder Baugerate ge-
parkt / zwischengelagert werden.

» Die festgesetzte private Griinflache mit der Zweckbestimmung ,Pferdekoppel” ist
dauerhaft extensiv als Wiesenflache zu bewirtschaften. Zulassig sind Beweidung
und / oder Mahd.

» Im Plangebiet sind alle Gebaude mit Dachneigungen von 0° - 10° auf mindestens
80 % der Dachflache mit einer mindestens 10 cm dicken Substratschicht extensiv
mit Arten aus der Pflanzliste 4 zu begriinen. Eine Kombination mit Anlagen zur
Energieerzeugung oder -einsparung ist zulassig.

» Bei der Anlage von Zaunen ist ein Bodenabstand zwischen der Zaununterkante
und dem anstehenden Gelande von mindestens 10 cm einzuhalten. Ausnahmen
sind bei sicherheitstechnischen Bedenken fur Schutzbedurftige zulassig.

> Fur die o6ffentliche und private AuRenbeleuchtung sind umwelt- und insekten-
schonende Leuchtmittel (z.B. Warmlicht-LED-Leuchten) in nach unten strahlen-
den Lampentrdgern zu verwenden. Die Leuchtkdrper sind vollstdndig einzukof-
fern, der Lichtpunkt muss sich im Gehause befinden. Die Beleuchtungsintensitat
und Farbe (Amber-Beleuchtung) ist z.B. durch die Verwendung von Bewegungs-
meldern zu reduzieren. Insbesondere die angrenzende freie Landschaft muss
unbeleuchtet bleiben.

» Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans zur Erhaltung festgesetzten
Baume sind zu pflegen und dauerhalt zu erhalten. Bei Abgang sind gleichwertige
Baume gemaR der Pflanzliste 1 zu pflanzen.

» Das im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans zur Erhaltung festgesetzte
Feldgehdlz (Flache F2) ist zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind
gleichwertige Ersatzgehdlze der Pflanzliste 2 zu pflanzen.

» Die unbebauten Flachen bebaubarer Grundstiicke, die nicht als Arbeits- oder La-
gerflache genutzt werden, sind naturnah oder gartnerisch anzulegen.

Ausgleich im » Innerhalb der Flache F1 sind Straucher gemaR der Pflanzliste 3 zu pflanzen. Die

Plangebiet Straucher sind regelmafig auf den Stock zu setzen und zu schiitzen und bei
Abgang oder Fallung durch Neupflanzungen gemaf der Pflanzliste 3 zu erset-
zen. Der Pflanzabstand der Straucher sollte ca. 1 m betragen.

» Innerhalb des Sondergebiets sind insgesamt fiinf standortgerechte, heimische
Baume gemal der Pflanzliste 1 zu pflanzen. Die Baume sind dauerhaft zu pfle-
gen und zu schitzen und bei Abgang oder Fallung durch Neupflanzungen einer
Art der Pflanzliste 1 zu ersetzen. Die Baume sind aufgrund der Betriebsamkeit
innerhalb des Sondergebiets mit einem Baumschutz zu versehen.

Der Baumwert dieser Bdume berechnet sich wie folgt:
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(Stammumfang in cm zum Pflanzzeitpunkt + Zuwachs an Stammumfang in 25
Jahren) * Wert des Biotoptyps auf dem der Baum gepflanzt wird

Da ein freistehender Baum seine Kraft nicht in das Héhenwachstum stecken muss, son-
dern sich auf das Dickenwachstum konzentrieren kann, ist der jahrliche Zuwachs, insbe-
sondere in den jungen Jahren, recht hoch. In den vorliegenden Fallen wird ein Zuwachs
von 6 mm im Jahr angenommen. 6 mm Dickenzuwachs bedeuten 18,85 mm Umfangzu-
wachs.

Der Multiplikationsfaktor ist im vorliegenden Fall der Faktor 8 (geringwertiger Biotoptyp
Hofgelande / Kleine Grunflachen). Somit ergibt sich ein Wert von 521 OP je neu gepflanz-
tem Baum:

(18 cm + 47,12 cm) * 8 = 521 OP

Tabelle 2: Planungsbewertung des BPlans ,,Wolfgalgen“

Biotoptyp |Planung Fliche in m?/|OP je m* |OP ges.
Anzahl
60.10|Sondergebiet (Uberbaubare Flachen 1,0) 9.316 1 9.316
60.21|Verkehrsflachen 283 1 283
33.52|Private Grunflache Pferdekoppel 6.489 1M 71.379
41.10(Private Grunflache F2 (Erhalt Feldgehdlz) 223 14 3.122
41.20/42.20|Private Grunflache F1 (Pflanzung 633 14 8.862
Straucher)
45.30|Pflanzbindung Einzelbaum* 5 5.384
45.30|Pflanzgebot Einzelbaum* 5 521 2.605
Summe Planwert 16.944 100.951
Uberkompensation Schutzgut Tiere/Pflanzen (Planung-Bestand) 3.990
Defizit Schutzgut Boden (vgl. Kapitel 3.4) -3.180
Gesamte Uberkompensation 810
Bilanzierung Wie der Bilanzierungstabelle 1 zu entnehmen ist, erreicht die Bestandsbewertung des

Plangebiets 96.961 OP. Durch die Umsetzung diverser Pflanzgebote kann in Zukunft ein
Planwert von 100.951 OP erreicht werden, sodass fiir das Schutzgut Tiere und Pflanzen
eine Uberkompensation von 3.990 OP besteht. Mit diesen 3.990 OP kann das Defizit in
Hoéhe von 3.180 OP, welches beim Schutzgut Boden durch die geringe Mehrversiegelung
von 476 m? entsteht, vollstandig kompensiert werden.

3.4 Schutzgut Boden

Untersuchungs- Das Untersuchungsgebiet beschrankt sich auf das Plangebiet des Bebauungsplanes.
gebiet Auswirkungen Uber das Plangebiet hinaus kénnen ausgeschlossen werden.

Methodik Die Bestandserfassung der im Plangebiet vorhandenen natirlichen Béden erfolgt in An-

lehnung an das Bodenschutzgesetz auf der Grundlage der Methodik von Heft 23 zur Be-
wertung der Boden nach ihrer Leistungsfahigkeit.

Zur Berucksichtigung der Einzelfunktionen fur das Schutzgut Boden sind gemafl dem
§ 2 (2) Nr. 1 a.) bis c.) des Bundesbodenschutzgesetzes folgende Funktionen zu
untersuchen:

» die natirliche Bodenfruchtbarkeit,
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» die Funktion als Ausgleichskorper im Wasserkreislauf,
» die Funktion als Filter und Puffer fir Schadstoffe,
» die Funktion als Standort fir naturnahe Vegetation.

Geologie Im Plangebiet ist gemal der Geologischen Karte 1:50 000 des Landesamtes fiir Geolo-
& Boden gie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) die geologische Einheit , Trigonodusdolomit® ausge-
wiesen (vgl. Abbildung 7).

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (z. B. zum ge-
nauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Griin-
dungshorizonts, zum Grundwasser etc.) wird geotechnische Beratung durch ein privates
Ingenieurblro empfohlen.

moD

G

Trigonodusdolomit (moD)

Abbildung 7: Geologische Einheiten in und um das Plangebiet (rot) (Quelle: LGRB)

Das Plangebiet ist gemal der Bodenkarte 1:50 000 des LGRB als Siedlungsbereich
ausgewiesen (vgl. Abbildung 8). Da sich im direkten Umfeld die Einheit ,Rendzina aus
Kalk- und Dolomitstein, z. B. aus Hang- oder Schwemmschutt* befindet, ist davon
auszugehen, dass diese Einheit auch innerhalb des Plangebiets vorkommt. Bei diesem
Bodentyp handelt es sich um eine weit verbreitete Kartiereinheit im Gebiet des Oberen
Muschelkalks.

E] Rendzina aus Kalk- und Dolomitstein, z.
T. aus Hang- oder Schwemmschutt (R1)
Abbildung 8: Bodentypen in und um das Plangebiet (rot) (Quelle: LGRB)
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Bewertung der  Die Bodenfunktionen fir die Rendzina R1 werden wie folgt beurteilt:
Bodenfunktio-

nen Bodenfunktionen nach "Bodenschutz 23" (LUBW 2011)

Standort fiir naturnahe Vegetation mittel bis hoch

Natlrliche Bodenfruchtbarkeit gering bis mittel (1.5)
Ausgleichskorper im Wasserkreislauf| LN: gering bis mittel (1.5)
Filter und Puffer fiir Schadstoffe LN: mittel (2.0)
Gesamtbewertung LN: 1.67

Fir die derzeit noch unversiegelten Flachen ist die geringe bis mittlere Gesamtbewertung
von 1.67 Wertpunkten heranzuziehen. Die bereits versiegelten Flachen (Gebaude,
Hofflachen etc.) werden mit 0 Wertpunkten bewertet.

Geotop Im Plangebiet oder im Umfeld befinden sich keine Geotope.

Empfindlichkeit Eine grundsatzlich mittlere bis hohe Empfindlichkeit der Béden besteht gegeniiber Fla-
chenversiegelungen. Mittlere Empfindlichkeiten bestehen gegeniber Gelandemodellie-
rungen mit Abgrabungen und Aufschuittungen.

Archéaologische Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdarbeiten archaologische Funde oder Be-

Denkmalpflege funde entdeckt werden, ist dies gemaR § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-
hoérde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archaologische Funde (Steinwerkzeuge, Metall-
teile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschichten,
auffallige Erdverfarbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der
Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehérde
mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation arch&olo-
gischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.
Ausfihrende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

Altlasten Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Altlasten bekannt. Aufgrund
der geographischen Lage im Schwarzwald kénnen Belastungen des Bodens mit Arsen
und Schwermetallen aber nicht ausgeschlossen werden. Im Baugenehmigungsverfahren
kann eine Analyse gefordert werden. Uberschiissiger Boden ist idealerweise vor Ort wie-
derzuverwenden.

Geotope Im Plangebiet oder angrenzend sind keine Geotope vorhanden.

Auswirkungen Die Bebauungsplanaufstellung erméglicht lediglich eine geringe Mehrversiegelung von
476 m?, da die Erweiterungen weitestgehend auf bereits versiegelten Flachen zulassig
sind. Der damit einhergehende Verlust von Bodenfunktionen ist aufgrund der Kleinfla-
chigkeit als gering einzustufen.

Ein Bodenschutzkonzept wird nicht erforderlich.

Vermeidung » Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dacher sind im Bebauungsplangebiet nur zulas-
und Minimie- sig, wenn sie beschichtet oder in dhnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontami-
rung nation des Bodens oder des Gewassers, in das anfallendes Oberflachenwasser

eingeleitet wird, ist dauerhaft auszuschlief3en.

» Stellplatzflachen fir PKW sind mit Ausnahme von Fahrgassen in einer wasser-
durchlassigen Oberflachenbefestigung (z. B. Schotterrasen, Rasenfugen-Pflas-
ter, wassergebundene Decke) auszufiihren. Dies gilt fiir befestigte Grundstlicke,
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sofern keine Fahrzeuge gereinigt/gewartet werden und kein Lagern von oder Um-
gang mit wassergefahrdenden Stoffen erfolgt.

» Gewerblich genutzte Flachen, auf denen mit wassergefahrdenden Stoffen umge-
gangen wird bzw. Rangier-, Anlieferungs-, Parkierungs- und Abstellflachen flr
LKW sind mit einer wasserundurchlassigen Oberflache zu versehen und Uber
zusatzliche Reinigungsanlagen zu entwédssern. Hof- und untergeordnete Ver-
kehrsflachen, von deren Nutzung keine Grundwassergefahrdung ausgeht, sind
mit wasserdurchlassigem Material (z.B. wassergebundene Flachen, Schotterra-
sen, Rasenfugenpflaster) zu befestigen.

» Schadstoffeintrdge in den Boden und das Grundwasser sind grundsétzlich zu
vermeiden.

» Es sind ausschliellich Baugerate mit biologisch abbaubaren Hydraulikélen ein-
zusetzen.

Allgemeine Bestimmungen

» Bei BaumalRnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abge-
schoben wird, wie fiir die ErschlieBung des Baufeldes unbedingt notwendig ist.
Unnoétiges Befahren oder Zerstéren von Mutterboden auf verbleibenden Freifla-
chen ist nicht zulassig.

» Bodenarbeiten sollten grundsatzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen.

» Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfaltiger Trennung von
Mutterboden und Unterboden durchzufiihren.

» Bei Gelandeaufschittungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des
Massenausgleichs, der Gelandemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
gelandes nicht Uberschiittet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Fur die
Aufflllung ist ausschlieRlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden.

> Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maf} zu
beschranken, wo moglich, sind Oberflachenbefestigungen durchlassig zu gestal-
ten.

> Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemal zu entsorgen; er darf nicht als An-
bzw. Auffullmaterial fur Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden.

» Bodenbelastungen, bei denen Gefahren fir die Gesundheit von Menschen oder
erhebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den koénnen, sind der Unteren Bodenschutzbehérde zu melden.

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden

> Ein Uberschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhéhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flachen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (GrlUnanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flachen in Mieten zwischenzulagern.

» Fir die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m
hoch locker aufzuschutten, damit die erforderliche Durchliftung gewahrleistet ist.

» Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf-
lockerung bis an wasserdurchlassige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum fir die geplante Bepflanzung und eine flachige Versicke-
rung von Oberflachenwasser gewahrleistet sind.

> Die Auftragshéhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grinanlagen
und 30 cm bei Grabeland nicht Uberschreiten.

Neue abfallrechtliche Regelungen

» Zum 1. August 2023 gelten neue abfallrechtliche Regelungen, die sdmtliche bis-
herigen landerspezifischen Regelungen auler Kraft setzten. Es handelt sich um
die Mantelverordnung (Verordnung zur Einfihrung einer Ersatzbaustoffverord-
nung EBV (ersetzt den RC-Erlass), zur Neufassung der Bundesbodenschutz-
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und Altlastenverordnung (ersetzt die VwV Boden) und zur Anderung der Depo-
nieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung. Die EBV enthalt bundesein-
heitlich und rechtsverbindlich Anforderungen an den Umgang mit mineralischen
Ersatzbaustoffen (z.B. RC-Baustoffe aus Bau- und Abbruchabfallen, Bodenaus-
hub, Baggergut, Gleisschotter, Schlacken und Aschen) und ersetzt den bisher in
Baden-Wirttemberg geltenden Erlass des Umweltministeriums Baden-W(rttem-
berg ,Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial vom
13.4.2004" (RC-Erlass). Neben den Materialwerten fiir verschiedene Ersatzbau-
stoffe werden auch fir deren Verwertung zulassige Einbauweisen dargestellt. Bei
Bodenmaterial wird unterschieden zwischen Bodenmaterial/Baggergut mit < 10
Vol.-% und Bodenmaterial/ Baggergut < 10 Vol.-% bis 50 Vol.-% mineralischer
Fremdbestandteile. In der EBV werden die mineralischen Ersatzbaustoffe in Ma-
terialklassen (z.B. BM-0, BM-F1, RC1) eingestulft.

Ausgleich Pro m? Versiegelung derzeit unversiegelter Flache entsteht ein Kompensationsbedarf von
ca. 6,68 Okopunkten pro m? zusatzlich versiegelter Flache (vgl. Tabelle 3).

Im Plangebiet wird eine zusatzliche Uberbauupg bzw. Versiegelung von 476 m? zulassig
sein. Dies entspricht einem Defizit von 3.180 OP.

Schutzgutspezifischen Ausgleichsmallnahmen wie z. B. Entsiegelungen kdnnen auf dem
Hofgelande nicht durchgefiihrt werden, da die GRZ Il 1,0 betragt. Der Ausgleich des
Kompensationsdefizits beim Schutzgut Boden erfolgt somit (iber die Uberkompensation
der Eingriffe beim Schutzgut Tiere und Pflanzen.

Tabelle 3: Bewertung des vorhandenen Bodens und Ermittlung des Kompensationsbedarfs

Bewertungsklasse Wertstufe OP/m? Kompensationsbedarf
fur Bodenfunktionen | Gesamtbewertung | (Wertstufe * 4) | durch die zusatzliche
Flachenversiegelung

Rendzina R1 1,5-15-20 5/3=1,67 6,68 476 m?* 6,68
=3.180 OP

3.5 Schutzgut Wasser
3.5.1 Oberflachengewasser

Untersuchungs- Das Untersuchungsgebiet beschrankt sich auf das Plangebiet des Bebauungsplanes.
gebiet Auswirkungen Uber das Plangebiet hinaus kénnen ausgeschlossen werden.

Bestand / Be- Im Plangebiet selbst befinden sich weder Fliel3- noch Stillgewasser. Die nachstgelegenen
troffenheit FlieRgewasser flieRen in mehr als 1 km Entfernung. Diese werden im Zuge des Bauvor-

habens nicht verandert oder negativ beeintrachtigt.

Fir das Plangebiet liegen keine Karten zum Thema Starkregen vor. Das Gebiet liegt nicht
in Hanglage oder am Hang, sodass nicht mit gréReren Wassermengen von aufderhalb zu
rechnen ist.

Auch Uberflutungsflachen finden sich nicht innerhalb des Plangebiets (vgl. Abbildung 9).
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Schlossbergsiediung

@ Uberflutungsfliche HQ10

|
@ Uberflutungsfliche HQ50

@ Uberflutungsfliche HQ100

@ Uberflutungsfliche HQ-Extrem

Abbildung 9: Plangebiet (rot), FlieRgewisser (dunkelblau) und Uberflutungsflichen (diverse Blauténe).
Quelle: LUBW.

Grundsatzlich sind folgende Vorgaben einzuhalten:

> Beider Planung des Baugebiets ist daher darauf zu achten, dass die Infrastruktur
so ausgelegt wird, dass evtl. Uberflutungen maoglichst schadlos abgefiihrt wer-
den.

> Keller und Tiefgaragen sind mittels geeigneter MalRnahmen (weile Wanne, An-
bringen von Dichtungen) gegen sich im verflllten Arbeitsraum sammelndes und
aufstauendes Regenwasser ggf. Schichtwasser zu schitzen.

Auf eine weitere Darstellung des Schutzgutes Oberflachengewasser kann verzichtet
werden.

3.5.2 Grundwasser
Untersuchungs- Das Untersuchungsgebiet beschrankt sich auf das Plangebiet des Bebauungsplanes.

gebiet Auswirkungen Uber das Plangebiet hinaus kénnen ausgeschlossen werden.

Bestand Im Plangebiet befinden sich keine Wasser- oder Quellenschutzgebiete. Die
nachstgelegenen Wasserschutzgebiete beginnen erst in knapp zwei Kilometer
Entfernung. Aufgrund der groRRen Entfernung sind keine vorhabenbedingten
Beeintrachtigungen fiir die Wasserschutzgebiete zu erwarten.
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Abbildung 10: Plangebiet (rot) und Wasserschutzgebiete in der Umgebung. Quelle: LUBW.

Gemal der Hydrogeologischen Karte (HK50) des LGRB befindet sich das Plangebiet
gemall der zugrundeliegenden Geologie innerhalb der Hydrogeologischen Einheit
,Oberer Muschelkalk (ungegliedert) (vgl. Abbildung 11). Beim Muschelkalk handelt es
sich um einen iberwiegend schichtig gegliederten Kluft-/und/oder Karstgrundwasserleiter
(kf >1* 10-5 m/s).

(=

Y
E] Oberer Muschelkalk, ungegliedert (mo)

Abbildung 11: Hydrogeologische Einheiten in und um das Plangebiet (rot) (Quelle: LGRB)

Die Grundwasserneubildung wird aufgrund der hohen Niederschlage in Stiihlingen
(1.130 mm / Jahr; Quelle: climate-data) und der vorhandenen hydrogeologischen
Bedingungen als hoch eingestuft. Dies bestatigen auch die Angaben des Geoportals der
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Bundesanstalt fir Gewasserkunde (BfG): Hier ist eine durchschnittliche jahrliche
Grundwasserneubildung von 276 mm angegeben.

Eingriffe / MaB- Durch die lediglich bis zu 476 m? Mehrversiegelung ergeben sich kaum

nahmen Verschlechterungen in Bezug auf die Versickerung und die Grundwasserneubildung im
Plangebiet. Das Plangebiet ist bereits jetzt (bis auf die Pferdeweide) weitestgehend
versiegelt oder Uberbaut. Die aktuell bereits vorhandene Zisterne sowie
Versickerungsgrube kann das wenige zusatzliche Wasser ohne Probleme aufnehmen.

Folgende MaRnahmen zum Schutz des Grundwassers sind einzuhalten.

» Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dacher sind im Bebauungsplangebiet nur zulas-
sig, wenn sie beschichtet oder in ahnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontami-
nation des Bodens oder des Gewassers, in das anfallendes Oberflachenwasser
eingeleitet wird, ist dauerhaft auszuschlief3en.

» Stellplatzflachen fur PKW sind mit Ausnahme von Fahrgassen in einer wasser-
durchlassigen Oberflachenbefestigung (z. B. Schotterrasen, Rasenfugen-Pflas-
ter, wassergebundene Decke) auszufiihren. Dies gilt fir befestigte Grundstuicke,
sofern keine Fahrzeuge gereinigt/gewartet werden und kein Lagern von oder Um-
gang mit wassergefahrdenden Stoffen erfolgt.

» Gewerblich genutzte Flachen, auf denen mit wassergefahrdenden Stoffen umge-
gangen wird bzw. Rangier-, Anlieferungs-, Parkierungs- und Abstellflachen flr
LKW sind mit einer wasserundurchlassigen Oberflache zu versehen und Uber
zusétzliche Reinigungsanlagen zu entwassern. Hof- und untergeordnete Ver-
kehrsflachen, von deren Nutzung keine Grundwassergefahrdung ausgeht, sind
mit wasserdurchlassigem Material (z.B. wassergebundene Flachen, Schotterra-
sen, Rasenfugenpflaster) zu befestigen.

» Schadstoffeintrage in den Boden und das Grundwasser sind grundsatzlich zu
vermeiden.

> Es sind ausschlieR3lich Baugerate mit biologisch abbaubaren Hydraulikdlen ein-
zusetzen.

» Auf dem Grundstuck ist die bestehende Zisterne (Speichervolumen von 25.000 1)
zur Sammlung von Niederschlagswasser zu erhalten und zu betreiben. Der Not-
Uberlauf der Zisterne ist an die vorhandene Versickerungsanlage (Versicke-
rungsgrube) anzuschlieRen; das uber den Notuberlauf anfallende Niederschlags-
wasser ist ortsnah auf dem Grundstiick zu versickern. Eine Ableitung in die 6f-
fentliche Kanalisation ist nicht zulassig.

Ergebnis Die Bebauungsplanaufstellung hat unter Einhaltung der oben aufgefihrten Ma3nahmen
keine erhebliche Betroffenheit des Schutzgutes Grundwasser zur Folge.

3.6 Schutzgut Klima / Luft

Untersuchungs- Fur die Darstellung und Beurteilung des Schutzgutes Klima / Luft werden das Plangebiet
gebiet und seine weitere Umgebung betrachtet.

Bestand Regionales Klima

Das Regionale Klima von Stihlingen wird vor allem durch die geographische Lage am
Sidrand des Schwarzwaldes gepragt und ist warm und gemaRigt. Die
Jahresmitteltemperatur liegt bei 9,3 °C. Der Jahresniederschlag erreicht ca. 1.130 mm/
Jahr und ist somit relativ hoch.

Stihlingen ist ein anerkannter Luftkurort.
Kleinklima

Das Plangebiet ist groftenteils bereits bebaut und versiegelt, sodass die Vorbelastungen
durch Uberhitzungserscheinungen hoch sind. Fur das Kleinklima von Bedeutung sind die
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Pferdeweide im Nordwesten, das kleine Feldgeholz, welches am Rand der Pferdeweide
stockt sowie die flinf Einzelbaume sudlich des Gebaudes Nr. 10.

Gemal dem Klimaatlas Baden-Wirttemberg ist das Hofgelande maRig durchliftet.

Eingriffe / MaB- Alle fir das Kleinklima relevanten Strukturen (Weide, Feldgehoélz, Baume) bleiben

nahmen erhalten und werden im Bebauungsplan als Griinflache bzw. Pflanzbindung festgesetzt.
Die zukiinftig moglichen Erweiterungen beschranken sich fast ausschlieBlich auf bereits
versiegelte Hofflachen, weshalb sie sich nicht negativ auf das Kleinklima auswirken
werden.

Um die klimatischen Bedingungen zu verbessern, werden Pflanzgebote fiir Strducher und
Badume sowie eine extensive Begrinung von Flachdachern vorgegeben (vgl.
MaRBnahmen beim Schutzgut Tiere und Pflanzen). Zuséatzliche Maflinahmen werden nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich.

Ergebnis Die Bebauungsplanaufstellung hat unter Einhaltung der MalRnahmen keine erhebliche
Betroffenheit des Schutzgutes Klima / Luft zur Folge.

3.7 Schutzgut Erholung / Landschaftsbild

Untersuchungs- Fur die Darstellung und Beurteilung des Landschaftsbildes und der Erholung werden das
gebiet Plangebiet und seine weitere Umgebung betrachtet.

Bestand Landschaftsraum (ibergeordnete Ebene)

Der Landschaftsraum, in dem das Plangebiet liegt, befindet sich gemal’ des
Landesentwicklungsplans (LEP) aus dem Jahr 2002 mitten innerhalb der als tiberregional
bedeutsam ausgewiesenen Landschaftsrdume. Der gesamte Raum um Stihlingen
gehort zu diesen Uberregional bedeutsamen Landschaftsraumen.

Da der Hof aber bereits seit Jahrzehnten vorhanden ist und der Betriebsinhaber mittler-
weile die landwirtschaftlichen Hofflachen lediglich gewerblich umnutzt, wird keine erheb-
liche Beeintrachtigung des Leitbilds und der Ziele des LEP gesehen.

=1 € : =
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el Unzerschnittene Raume mit hohem Wald- oder Biotopanteil mit
""""" einer Grofte dber 100 km?

| ‘ I I ‘ Gebiete._dic? sich durch eine u_berdurchschnitt]iche Dichte
schutzwiirdiger Biotope oder aberdurchschnittliche Vorkommen
landesweit gefihrdeter Arien auszeichnen und die eine besondere
Bedeutung fiir die Entwicklung sines okologisch wirksamen
Freiraumverbundes und im Hinblick auf die Koharenz eines
europdischen Schutzgebietsnetzes besitzen.

Abbildung 12: Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsplan 2002, Karte 4: Uberregional bedeutsame
naturnahe Landschaftsraume, Lage Plangebiet (gelber Punkt)

Stihlingen und Plangebiet (untergeordnete Ebene)

Stihlingen ist eine Kleinstadt an der Schweizer Grenze und mit seiner Altstadt, den vielen
historischen Gebauden sowie dem Schloss Hohenlupfen ein beliebtes Ausflugsziel von
Touristen und als landschaftlich sehr attraktiv einzustufen.

Das Plangebiet selbst befindet sich im AuRenbereich, fast 1 km von den Stuhlinger
Siedlungsbereichen entfernt. Es ist zwar von drei Seiten von Wegen umgeben, diese
Wege sind aber fir die Erholungsnutzung nicht von besonderer Bedeutung. Es handelt
sich um landwirtschaftlich genutzte Wege, nicht um ausgewiesene Wander- bzw.
Spazierwege. Auch Erholungseinrichtungen wie z. B. Sitzbanke, Spielplatze 0.8. sind im
Umfeld nicht vorhanden. Fir die private (nicht-6ffentliche) Erholung relevant ist die
Pferdenutzung (Stall, Koppel, Weide). Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich finf
Pferde dauerhaft auf dem Gelande. Drei Pferde gehéren dem Vorhabentrager, zwei
Pferde Bekannten bzw. Freunden. Bei der Pferdenutzung handelt es sich um eine reine
Freizeitnutzung, keine landwirtschaftliche Nutzung.

Fur das Landschaftsbild ist das Hofgeldnde nicht von Bedeutung, da es gréfltenteils
bebaut ist und bis auf die Pferdeweide im Nordosten nur sehr wenig Grin aufweist.

Eingriffe / MaB- Alle fur die Erholungsnutzung und das Landschaftsbild relevanten Strukturen (Pferde-

nahmen weide, Feldgeholz, Baume) bleiben erhalten. Zudem werden weitere MalRnahmen zur
Durchgriinung (vgl. Malinahmen beim Schutzgut Tiere und Pflanzen) sowie gestalteri-
sche Vorgaben der Gebaudefassaden, -dacher usw. vorgegeben:

» Leuchtfarben und reflektierende Materialien sind zur Oberflaichengestaltung der
Gebaude (Dach und Fassade) unzulassig.

> Die der Energiegewinnung dienenden Dachaufbauten (Solar-, Photovoltaikanla-
gen etc.) sind aus blendfreiem Material herzustellen.

» Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen sind als Dacheindeckung nicht zu-
Iassig.

» Selbstleuchtende Werbung und Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem
oder laufendem Licht und Booster (Lichtbewegung am Himmel) sind nicht zulas-
sig. Die Leuchtstarke von Werbeanlagen muss so begrenzt werden, dass die
Verkehrsteilnehmer nicht geblendet bzw. behindert werden. Beleuchtungen von
Betriebsgelanden und Lichtquellen an Gebauden missen so beschaffen sein,
dass keine Blendwirkung eintritt und der Verkehr nicht beeintrachtigt wird.

> Abstellflachen wie Abfalltonnenplatze, Abfallplatze und Lagerplatze sind mit ei-
nem festen Sichtschutz und/oder einer dichten Bepflanzung abzuschirmen. Die
Anlagen zur Abschirmung sind, sofern es sich bei diesen nicht bereits um Ge-
hdlze (Hecken) handelt, mit Kletterpflanzen oder Spalierbdumen zu begriinen.

» Einfriedungen sind nur bis zu einer Héhe von max. 1,8 m (ab Oberkante Gelande
bzw. angrenzender Verkehrsflache) als Zdune und/oder Hecken zulassig. Ma-
schendrahtzaune sind nur mit Heckenhinterpflanzung zulassig. Die Verwendung
von Nadelgehdlzen und Koniferen (z.B. Thuja) ist nicht zulassig.
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» Einfriedungen mit Stacheldraht und geschlossene Einfriedungen (Mauern,
Wande, Gabionenwande etc.) sind nicht zulassig.

Ergebnis Die Bebauungsplanaufstellung hat unter Einhaltung der oben aufgefiihrten MaRnahmen
keine erhebliche Betroffenheit des Schutzgutes Erholung / Landschaftsbild zur Folge.

3.8 Schutzgut Mensch
Bestand / Be- Beeintrachtigungen der Menschlichen Gesundheit entstehen in der Regel durch Larm-
wertung und Schadstoffemissionen.

Um die Larmemissionen der Vorgange einschatzen zu kdnnen, wurde vom Buro Fichtner
Water & Transportation GmbH eine schalltechnische Untersuchung durchgefihrt. Die
schalltechnische Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis (Stand Erlauterungsbe-
richt November 2025):

» In der Nachbarschaft werden die Immissionsrichtwerte in allen Féllen sehr deutlich
unterschritten. Dies gilt gleichsam fiir den geplanten Regelbetrieb wie auch bei sel-
tenen Ereignissen (Einsatz eines Brechers)

= Aus den sehr geringen Beurteilungspegeln in der Nachbarschaft durch den unter-
suchten Betrieb kann darauf geschlossen werden, dass auch &hnliche den Festset-
zungen des Bebauungsplans entsprechende Betriebe keine Larmkonflikte mit der
Nachbarschaft auslésen.

= Relevante Voraussetzungen fiir den mit der Nachbarschaft vertrdglichen Betrieb
sind:

- Bei einer allgemeinen Betriebszeit von 6-22 Uhr darf der Brecher an maximal 10
Tagen pro Jahr eingesetzt werden.

- Folge: Festsetzungen zu LdrmschutzmalBnahmen sind nicht erforderlich

Die gewerblichen Nutzungen stolRen Schadstoffe aus. Eine zuklnftige Ausweitung der
gewerblichen Nutzung wird die Luftqualitdt negativ beeinflussen und Staubemissionen
verursachen. Allerdings befinden sich in der unmittelbaren Umgebung keine
stérungsanfalligen Nutzungen wie z. B. Wohnnutzungen. Der nachstgelegene Hof liegt in
einer Entfernung von 230 m. Ansonsten ist das Lohnunternehmen ausschlieR3lich von
landwirtschaftlichen Offenlandflachen umgeben. Entsprechende Sicherheits- und
Gesundheitsschutzvorschriften, Zielvorgaben fiir die Gute von Luft und Wasser oder fir
Larmimmissionen sind den Gesetzen und Regelwerken zu entnehmen und durch die
Gewerbeaufsicht zu kontrollieren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von keiner erheblichen Betroffenheit des
Schutzgutes Menschliche Gesundheit auszugehen.

3.9 Schutzgut Kultur- und Sachgiiter
Bestand / Be- Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale, denkmalge-
wertung schutzten Gebdude oder sonstige Kulturdenkmale oder Sachgiter vorhanden, sodass

auf eine weitere Darstellung verzichtet werden kann.

Sollten bei der Durchfiihrung der MaRhahme archéologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, sind gemaf § 20 DSchG Denkmalbehdrde(n) oder Gemeinde umgehend
zu benachrichtigen. Archdologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste,
Knochen, etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffallige Erd-
verfarbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unveran-
dertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehérde oder das Regie-
rungsprasidium Stuttgart, Referat 84 - Archaologische Denkmalpflege (E-Mail: abtei-
lung8@rps.bwl.de) mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Doku-
mentation archdologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauab-
lauf zu rechnen.
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3.10 Schutzgut Flache

Vorbemerkung Gemal § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-
gen werden. Dabei sind zur Verringerung der zusatzlichen Inanspruchnahme von Fla-
chen fir bauliche Nutzungen die Méglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbeson-
dere durch Wiedernutzbarmachung von Flachen, Nachverdichtung und andere Maflinah-
men zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige
Maf zu begrenzen.

Landwirtschaftlich, als Wald oder fir Wohnzwecke genutzte Flachen sollen nur im
notwendigen Umfang umgenutzt werden. Diese Grundsétze sind nach § 1 Abs. 7 BauGB
in der Abwagung zu berulcksichtigen.

Betroffenheit Eigentlich wirde die Bebauungsplanaufstellung nicht dem sparsamen und schonenden
Umgang mit Grund und Boden entsprechen, da AuRenbereichsflachen beansprucht
werden. Da die AuBenbereichsflachen aber bereits seit vielen Jahrzehnten als
landwirtschaftliches Hofgelande genutzt wurden und nun lediglich eine Umnutzung von
Landwirtschaft zu Gewerbe erfolgt und die bestehenden Gebaude weiterhin genutzt
werden, besteht kein nennenswerter neuer Flachenverbrauch.

Fir das Gewerbegebiet wird eine GRZ von 0,8 festgelegt. Dies entspricht dem
Orientierungswert fir Gewerbegebiete gemall § 17 BauNVO. Durch die Ausweisung von
Uber 43 % des Plangebiets als Grin- oder MaRnahmenflachen wird eine verhaltnismanig
sehr hohe Durchgriinung sichergestellt und die Flachenversiegelung minimiert.

Die ErschlieRung ist bereits vorhanden. Das Plangebiet ist von drei Seiten von Stralien
bzw. Wegen umgeben, sodass keine zusatzliche Flacheninanspruchnahme durch
Verkehrsflachen erforderlich ist.

Als Wald oder fir Wohnzwecke genutzte Flachen werden nicht umgenutzt. Die
landwirtschaftliche Weideflache bleibt ebenfalls fast vollstandig erhalten.

Fur das Schutzgut Flache ergibt sich keine Betroffenheit.

3.1 Biologische Vielfalt
Bestand / Be- Die Strukturvielfalt im Plangebiet ist als gering einzustufen. Ein Grof3teil der Flachen ist
wertung bebaut und versiegelt oder wird als Lagerplatz genutzt. Die vorhandenen Grinflachen

sind sehr kleinflachig. Baume und Gehdlze sind ebenfalls nur in untergeordnetem Maf}
vorhanden. Seltene Pflanzenarten oder hochwertige Biotoptypen wurden bei der
Plangebietsbegehung im August 2025 nicht festgestellt. Das Hofgelande stellt allenfalls
fur siedlungsadaptierte Tierarten einen Lebensraum dar.

Die zulassige zusatzlich Uberbaubare Flache wird sich weitestgehend auf das Hofge-
lande und somit auf bereits versiegelte Flachen beschranken.

Durch die Vorgabe von Pflanzgeboten im Zuge der Bebauungsplanaufstellung wird sich
die biologische Strukturvielfalt im Plangebiet sogar erhdhen.

3.12 Naturliche Ressourcen
Bestand / Be- Die primaren Ziele des Schutzgutes naturliche Ressourcen sind die Reduktion des
wertung Abfallaufkommens und die Ressourcenschonung.

Aus abfallwirtschaftlicher Sicht muss bei der Bauleitplanung das Ziel verfolgt werden, die
Menge von uberschussigem Bodenaushub auf das unvermeidbare Mal} zu reduzieren.
Ein Gutachten zum Erdmassenausgleich wird aufgrund der sehr geringen zusatzlichen
Mehrversiegelung voraussichtlich nicht erforderlich.

Durch die Bebauungsplanaufstellung werden keine Flachen dauerhaft der Produktion von
Rohstoffen (in diesem Fall ggf. Heu / Silage) entzogen, da die Weideflache erhalten
bleibt.
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Die Bebauungsplanaufstellung zieht aufgrund der lediglich geringfligigen zuldssigen Er-
weiterungen keinen grof¥flachigen Flachenverbrauch nach sich.

Hinweise auf Bodenschatze bestehen innerhalb des Plangebiets nicht.

Fir das Schutzgut nattrliche Ressourcen besteht keine Betroffenheit.

3.13 Unfalle oder Katastrophen

Hochwasser Ausgewiesene Uberschwemmungsflachen oder Flachen der Hochwassergefahrenkarte
befinden sich nicht im Plangebiet.

Schwermetall- Innerhalb des Plangebiets liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Hinweise auf
belastung/ Alt- Schwermetallbelastungen oder Altlastenflachen vor. Es wird um Auskunft der Behérden
lastenflache gebeten.

Storfallbetriebe Im Plangebiet sollen keine Storfallbetriebe errichtet werden.

Allgemein gelten in Deutschland die Vorschriften der 12. Verordnung zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz - Stdrfallverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Marz 2017 (BGBI. | S. 483), die zuletzt durch Artikel 58 des Gesetzes vom 29. Marz
2017 (BGBI. | S.626) geandert worden ist.

Unfalle Der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen zur Vermeidung von Unféllen muss ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben gestaltet werden. Bei Einhaltung der Vorschriften
sind Gefahrdungen nicht zu erwarten. Im Rahmen der Umweltpriifung erfolgen diesbe-
ziglich keine vertiefenden Untersuchungen.

3.14 Emissionen und Energienutzung

Emissionen Durch die Entwicklung neuer gewerblicher Nutzungen ist grundlegend eine Erhéhung der
Larm- und Schadstoffemission sowie Energienutzung zu erwarten.

Entsprechende Sicherheits- und Gesundheitsschutzvorschriften, Zielvorgaben fur die
Gute von Luft und Wasser oder fur Larmimmissionen sind den Gesetzen und
Regelwerken zu entnehmen und durch die Gewerbeaufsicht zu kontrollieren. Im Rahmen
der Umweltprtfung erfolgen diesbezlglich keine vertiefenden Untersuchungen.

Windkraft- Als Parameter fur die Eignung eines Standortes fur Windkraftanlagen wird gemaf dem

anlagen Windatlas Baden-Wirttemberg die mittlere gekappte Windleistungsdichte in einer Hohe
von 160 m uber Grund (Nabenhéhe Windkraftanlage) herangezogen. Als geeignet gelten
Standorte mit einer mittleren gekappten Windleistungsdichte von mind. 215 W/m?2.

Das Plangebiet weist eine mittlere gekappte Windleistungsdichte zwischen 105 und
145 W/m? auf, weshalb der Standort grundsatzlich nicht fir Windkraftanlagen geeignet
ware.

Windpotenzialflachen befinden sich mind. 10 km weiter nordwestlich und westlich bei
Grafenhausen und Bonndorf.

Solaranlagen Die Globalstrahlung bzw. die mittlere jahrliche Sonneneinstrahlung betragt laut
Klassifizierung der LUBW in Stuhlingen ca. 1.128 kWh/m? und wird somit als mittel
eingestuft.

Seit dem 01. Januar 2022 besteht fir den Neubau von Nichtwohngebauden in Baden-
Wirttemberg eine Photovoltaik-Pflicht.

31


https://de.wikipedia.org/wiki/Bundes-Immissionsschutzgesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundes-Immissionsschutzgesetz
https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6rfallverordnung

galaplan decker Umweltbericht — Vorentwurf zur friihzeitigen Beteiligung

Am Schlipf 6 Bebauungsplan ,Wolfgalgen*
79674 Todtnauberg Stadt Stuhlingen, Gemarkung Stihlingen

Gemal dem Regionalplan 3.1 — Teilfortschreibung Freiflachen-Photovoltaik fur die
Region Hochrhein-Bodensee liegt das Plangebiet in einem Vorranggebiet fur Freiflachen-
Photovoltaik.
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Gebiet fur Standorte fur regionalbedeutsame Photovolataikanlagen (PS 4.7.3 (1) Z)

Abbildung 13: Ausschnitt aus der Teilkarte Stiihlingen — Teilkarte Siid. Plangebiet rot umkreist.

Im Vorrangebiet sind andere bauliche Anlagen und Nutzungen ausgeschlossen, soweit
sie mit der Errichtung und dem Betrieb von FFPV nicht vereinbar sind.

Bei der vorliegenden Bauleitplanung handelt es sich um die Sicherung eines bereits
bestehenden Betriebs. Von der Stadt Stuhlingen wird angestrebt, die sudwestlich
angrenzende Flache potenziell als Freiflachen-Photovoltaik-Flache zu entwickeln.

3.15 Darstellung von umweltbezogenen Planen

Derzeit liegen fir das Plangebiet Giber den bereits herangezogenen Grundlagen (Land-
schaftsrahmenplan, Regionalplan, Fldchennutzungsplan) keine umweltbezogenen Plane
vor, die im Rahmen der Bauleitplanung zu bertcksichtigen waren.
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3.16 Wechselwirkungen
Vorbemerkung Im Rahmen der vertiefenden Umweltprifung werden die Wechselwirkungen zwischen gruppierten Schutzgitern gegenubergestellt.
Mensch Tiere / Pflanzen, Biologi- | Boden, Wasser, Luft Flache Landschaft, Klima, Natiir- | Kultur und Sach- | Unfélle / Katastrophen Emissionen / Energie-
sche Vielfalt als abiotische Faktoren liche Ressourcen giter nutzung / Abfall
Mensch Struktur und Auspragung | Nutzung / Notwendigkeit | Nutzung und Ver- | Pragung durch Nutzung | Bestandteile der | negative bis zerstérende | negative Wirkung auf

des Wohnumfeldes und

des Erholungsraumes

der abiotischen Faktoren-
gruppe zum Uberleben

brauch der Flache,

Ressourcen, Steuerung
Luftqualitat / Mikroklima.
Beeinflussung Wohnumfel-
des und des Wohlbefindens

Siedlungshistorie
und -entwicklung

Wirkung auf das Schutz-
gut Mensch und die
menschliche Gesundheit

das Schutzgut Mensch
und die menschliche
Gesundheit

Tiere / Pflanzen,
Biologische
Vielfalt

Stérungen und Verdrangen
von Arten, Trittbelastung
und Eutrophierung, Arten-
verschiebung

Standortfaktor fir Pflanzen
/ Tiere und Lebensmedium

Nutzung, Revierbil-
dung, Auspragung
Pflanzengesell-
schaften

Luftqualitat, Standortfaktor,
Pragung der Landschaft,
weitestgehend nachhaltige
Nutzung der Ressourcen

Lebensraum fir an-
gepasste Arten

negative bis zerstérende
Wirkung auf das Schutz-
gut Mensch und die
menschliche Gesundheit

keine, Lebewesgn wer-
den als Teil des Okosys-
tems betrachtet

Boden, Wasser,
Luft als abioti-

Strukturveranderung, Eu-
trophierung und Stoffein-

Lebensraum, Wasserrlick-
haltung, Reinigung durch

Flachenangebot be-
stimmt die Ausdeh-

Landschaftsbildung, Cha-
rakterisierung von Stand-

Erhalt und Verande-
rung von Kultur- und

abiotische Faktoren kén-
nen Unfalle / Katastro-

abiotische Faktoren
kénnen Emissionen ver-

sacht oder verhindert

rungen im Okosystem hin

ringern

oder Ressourcenabbau

phen

sche Faktoren trage, Gefahrdung durch | Pflanzen, Tiere, Mikroorga- nung und Auspra- | ortfaktoren, abiotische Fak- | Sachgutern phen verursachen ursachen
Verschmutzung nismen im Systemgeflige gung der Faktoren toren = natirliche Ressour-
cen
Flache Verbrauch und Verande- | beeinflussen Eigenart der | Formung der Flache schlieft Landschaft ein, be- | bietet Platz  zur | bietet Raum fiir Unfélle | beeinflusst Flache, be-
rung naturnaher Flachen | Flache stimmt Landschaft und | Schaffung von Kul- | oder Katastrophen dingt Standortfaktoren
durch anthropogene Nut- Klima, stellt natlrliche Res- | tur- und Sachgitern
zung sourcen bereit
Landschaft, Nutzung und Verbrauch der | Lebensraum, Lebensbedin- | Formung der Landschaft, | Einteilung und Pra- sind aneinander an- | beeinflussen Landschaft | beeinflussen Klimawir-
Klima, Ressourcen, Veranderung | gungen, Auspragung der | bestimmt Verfigbarkeit der | gung der Flache gepasst und Klima, kénnen Res- | kung, Verbrauch von
Natiirliche der Landschaft, Beeinflus- | Standortvoraussetzungen | Ressourcen und bildet sourcen beeintrachtigen | Ressourcen
Ressourcen sung des Klimas durch Be- Mikroklima aus
bauung
Kultur- und werden durch den Men- | Nutzung von Kultur- und | Beeinflussung / Verande- | charakterisiert und | bedingt die Entstehung/ Art verandern oder zerstéren | verandern, zerstoren
Sachgiiter schen geschaffen und ge- | Sachgutern, ggf. Beein- | rung der Kultur und Sach- | pragt Flache und Weise von Siedlungs-
formt trachtigung glter strukturen
Unfalle / werden indirekt und direkt | verhindern Naturkatastro- | kbnnen durch abiotische | kann die Wirkung | differenzierte Gefahrdung | Erhalt bedingt oder I6sen Unfalle und Kata-
Katastrophen durch den Menschen verur- | phen, weisen auf Verande- | Faktoren ausgeldst werden | oder das Risiko ver- | Landschaft durch Klima | verhindert Katastro- strophen aus

Emissionen /
Energienutzung
| Abfall

verursacht Emission, nutzt
und produziert Energie und
erzeugt Abfall

keine, Lebewe§en werden
als Teil des Okosystems
betrachtet

kénnen durch abiotische
Faktoren ausgeldost wer-
den, aus abiotischen Fakto-
ren kann Energie gewon-
nen werden

bietet Raum  fir
Emittenten, Lage-
rung von Mdall und
zur  Nutzung von
Energie

Aufnahme der Emission,
bedingt Mdglichkeiten der
Energienutzung und Abfall-
aufkommen

verursachen Emissi-
onen oder Abfalle,
Verbrauch von Ener-
gie durch Erhalt

Emissionen werden aus-
geldst, Abfalle entstehen,
zur Behebung wird Ener-
gie bendtigt

Ergebnis

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans ,Wolfgalgen® ergibt sich keine erhebliche Betroffenheit von Wirkungsketten, d. h. es sind keine sich
negativ verstarkende Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern zu erkennen. Auf eine weitere Betrachtung wird verzichtet.
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3.17 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfuhrung der Pla-

nung

Potenzielle na- Das Plangebiet liegt in der submontanen Stufe. Als potenzielle natirliche Vegetation
tiirliche Vegeta- (pnV) ist gemal Daten- und Kartendienst der LUBW ,Waldgersten-Buchenwald“ ange-
tion (pnV) geben.

Bewertung Um- Der Umweltzustand des Plangebiets ist bereits seit vielen Jahrzehnten stark anthropogen

weltzustand durch die vorhandenen Gebaude und Hofflachen gepragt. Im Nordwesten wurde in der
Vergangenheit eine Ackerflache in eine Griinlandflache umgewandelt, die nun mit Pfer-
den beweidet wird.

Naturnahe Strukturen sind im Plangebiet keine zu finden.

Die oben aufgefiihrte pnV (Waldgersten-Buchenwald) ist im Geltungsbereich oder an-
grenzend nicht vorhanden. Erhebliche Beeintrachtigungen des anthropogen vorgeprag-
ten Plangebietes sind auszuschlieRen.

Umweltentwick- Ohne die gewerbliche Nutzung wirde der Hof vermutlich weiterhin landwirtschaftlich ge-

lung ohne Vor-  nutzt werden. Ein naturnaher Umweltzustand (Wald) kénnte sich jedenfalls nicht entwi-

haben ckeln. Der erheblich vorbelastete Umweltzustand erfahrt somit auch langfristig keine nen-
nenswerte Beeintrachtigung im Vergleich zum Ist-Zustand.

3.18 Zusatzliche Angaben

Schwierigkeiten Es ergaben sich keine Schwierigkeiten hinsichtlich der Erfassung des Datenmaterials.
bei der Datener- Fur die artenschutzrechtliche Einschatzung erfolgten entsprechende Recherchen fur alle
mittlung planungsrelevanten Artengruppen der Fauna und Flora.

Zudem fand eine Begehung des Plangebiets Ende August 2025 statt.

3.19 Monitoring
Monitoring Die Gemeinde sollte nach Abschluss der Bauarbeiten sowie in regelmafligen Abstanden
folgende Vorgaben Uberprifen:
» die extensive Begrinung von Gebauden mit Dachneigungen von 0-10°,
» der Bodenabstand von mind. 10 cm bei der Anlage von Zaunen,

» der Erhalt der im Plangebiet vorhandenen Gehdlze (Feldgehdlz und funf Einzel-
baume),

der Erhalt der Pferdekoppel (beweidete Griinflache),
die Pflanzung von funf Einzelbdumen,

die Pflanzung von 633 m? Hecken / Strauchern in den Randbereichen,

YV V V VY

die Herstellung von Griin- bzw. Gartenflachen auf den nicht Gberbaubaren Fla-
chen im Sondergebiet,

» die Verwendung von wasserundurchlassigen Belagen im Bereich von gewerblich
genutzten Flachen, auf denen mit grundwassergefahrdeten Stoffen umgegangen
wird,

» die Verwendung von wasserdurchlassigen Belagen auf den restlichen Hofflachen
und den Stellplatzflachen,

» die Einhaltung der o6rtlichen Bauvorschriften (Gestaltung der Gebdude und Fas-
saden, Werbeanlagen, Einfriedungen,...).

Die Kontrollen sollten im ersten und zweiten Jahr nach Beendigung der Bauarbeiten statt-
finden. Als weiteres Zeitintervall wird ein Abstand von 10 Jahren vorgegeben.
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4 Zusammenfassung

Scopingphase  Zur Ermittlung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Schutzguter Tiere und Pflan-
zen, Boden, Klima / Luft, Wasser, Erholung / Landschaftsbild, Menschliche Gesundheit
etc. sowie des naturschutzrechtlichen Kompensationsumfangs liegt nach derzeitigem
Kenntnisstand ausreichend Datenmaterial vor.

Eine Vor-Ort-Begehung zur Einschatzung der Habitatstrukturen und zur Aufnahme der
Biotoptypen fand im August 2025 statt.

Verfahren Die Aufstellung des Bebauungsplans ,Wolfgalgen® erfolgt im zweistufigen Regelverfah-
ren mit friihzeitiger Beteiligung und Offenlage.

Planvorhaben Die Stadt Stihlingen beabsichtigt die Aufstellung eines Bebauungsplans, um das beste-
und Geltungs-  hende landwirtschaftliche Lohnunternehmen auf dem Schlossberg zu sichern und dessen
bereich Weiterentwicklung zu erméglichen.

Das Plangebiet umfasst das Flurstlick 2041/1 der Gemarkung Stuihlingen und misst eine
Grole von 1,67 ha.

Eingriffe Die zusatzliche Flachenversiegelung beschrankt sich auf maximal 476 m?2.

Die Gebaude waren bereits vorhanden, als es sich noch um einen landwirtschaftlichen
Betrieb handelte. Der Betriebsinhaber hat die Flachen Gbernommen und nutzt sie seit
2019 gewerblich (Erdarbeiten, Tiefbau, Abbrucharbeiten, Deponie / Recycling). Es erfolg-
ten lediglich Dachsanierungen an einigen Gebauden.

Die geringfiigigen Erweiterungen, die in Zukunft zuldssig sind, wirken sich nicht erheblich
auf die Schutzguter aus, da sie sich fast ausschlie3lich auf bereits versiegelte Hofflachen
beziehen und somit nur sehr kleinflachig Grinflachen verlorengehen.

Vermeidung Fir die Schutzglter Tiere und Pflanzen, Boden, Oberflichengewasser, Grundwasser,

und Minimie- Klima / Luft und Erholung / Landschaftsbild sind diverse Vermeidungs- und Minimierungs-

rung maflnahmen einzuhalten. Die MaRnahmen sind alle im nachfolgenden Kapitel 5 aufge-
fuhrt.

Unter Einhaltung der MaRnahmen kénnen die negativen Auswirkungen der Bebauungs-
planaufstellung auf die Schutzgiter auf ein unerhebliches Mal3 reduziert werden.

Ausgleich im Damit auch in Zukunft eine angemessene Durchgriinung des Plangebiets sichergestellt
Plangebiet / ist, werden Pflanzgebote fiir 633 m? Hecken/Straucher sowie fiinf Einzelbaume festge-
Okopunkte setzt (vgl. nachfolgendes Kapitel 5, Anpflanzung und Erhalt von Baumen, Strauchern und

sonstigen Bepflanzungen).

Die Bestandsbewertung des Plangebiets erreicht 96.961 Okopunkte (OP). Durch die Um-
setzung der Pflanzgebote kann in Zukunft ein Planwert von 100.951 OP erreicht werden,
sodass fir das Schutzgut Tiere und Pflanzen eine Uberkompensation von 3.990 OP be-
steht. Mit diesen 3.990 OP kann das Defizit in Hohe von 3.180 OP, welches beim Schutz-
gut Boden durch die geringe Mehrversiegelung von 476 m? entsteht, vollstadndig kompen-
siert werden.

Artenschutz Im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung sind die artenschutzrechtlichen Belange zwin-
gend zu beachten.

Da das Plangebiet bereits groRtenteils tiberbaut ist und keine hochwertigen Strukturen
aufweist, wird nach derzeitigem Kenntnisstand eine artenschutzrechtliche Einschatzung
ohne weitere vertiefende Untersuchungen zu den einzelnen Artengruppen vor Ort als
ausreichend erachtet.
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Die Ausfuhrungen zum Artenschutz werden auf eine Relevanz- und Potentialabschat-
zung Uber eine Habitatanalyse mit worst-case Betrachtung beschrankt. Hierflr ist eine
Eingrenzung des zu erwartenden Artenspektrums anhand von Verbreitung und Habitat-
bedingungen erforderlich. Um die vorhandenen Habitatbedingungen einschatzen zu kon-
nen, wurde eine Plangebietsbegehung im August 2025 durchgefiihrt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Betroffenheit von planungsrelevanten Ar-
tengruppen, sodass keine artenschutzrechtlichen Vermeidungs-, Minimierungs- oder
Ausgleichsmaflinahmen umgesetzt werden missen.

Detaillierte Informationen sind der artenschutzrechtlichen Einschatzung von galaplan de-
cker vom 26.01.2026 zu entnehmen.
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5 Grunplanerische Festsetzungen, ortliche Bauvorschriften und
Hinweise

Zur Absicherung der beschriebenen Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen sowie
Kompensationsmaflinahmen sind folgende Festsetzungen, 6rtlichen Bauvorschriften und
Hinweise in den Bebauungsplan zu Gbernehmen:

Festsetzungen Private Griinflachen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

» Die festgesetzte private Grinflache mit der Zweckbestimmung ,Pferdekoppel” ist
dauerhaft extensiv als Wiesenflache zu bewirtschaften. Zulassig sind Beweidung
und / oder Mahd.

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

» Im Plangebiet sind alle Gebaude mit Dachneigungen von 0° - 10° auf mindestens
80 % der Dachflache mit einer mindestens 10 cm dicken Substratschicht extensiv
mit Arten aus der Pflanzliste 4 zu begriinen. Eine Kombination mit Anlagen zur
Energieerzeugung oder -einsparung ist zulassig.

» Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dacher sind im Bebauungsplangebiet nur zulas-
sig, wenn sie beschichtet oder in dhnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontami-
nation des Bodens oder des Gewassers, in das anfallendes Oberflachenwasser
eingeleitet wird, ist dauerhaft auszuschlief3en.

» Stellplatzflachen fir PKW sind mit Ausnahme von Fahrgassen in einer wasser-
durchlassigen Oberflachenbefestigung (z. B. Schotterrasen, Rasenfugen-Pflas-
ter, wassergebundene Decke) auszufiihren. Dies gilt fir befestigte Grundstiicke,
sofern keine Fahrzeuge gereinigt/gewartet werden und kein Lagern von oder Um-
gang mit wassergefahrdenden Stoffen erfolgt.

» Gewerblich genutzte Flachen, auf denen mit wassergefahrdenden Stoffen umge-
gangen wird bzw. Rangier-, Anlieferungs-, Parkierungs- und Abstellflachen fur
LKW sind mit einer wasserundurchlassigen Oberflache zu versehen und Uber
zusatzliche Reinigungsanlagen zu entwassern. Hof- und untergeordnete Ver-
kehrsflachen, von deren Nutzung keine Grundwassergefédhrdung ausgeht, sind
mit wasserdurchlassigem Material (z.B. wassergebundene Flachen, Schotterra-
sen, Rasenfugenpflaster) zu befestigen.

> Bei der Anlage von Zaunen ist ein Bodenabstand zwischen der Zaununterkante
und dem anstehenden Gelande von mindestens 10 cm einzuhalten. Ausnahmen
sind bei sicherheitstechnischen Bedenken fir Schutzbedurftige zulassig.

» Fur die offentliche und private AulRenbeleuchtung sind umwelt- und insekten-
schonende Leuchtmittel (z.B. Warmlicht-LED-Leuchten) in nach unten strahlen-
den Lampentragern zu verwenden. Die Leuchtkdrper sind vollstdndig einzukof-
fern, der Lichtpunkt muss sich im Gehause befinden. Die Beleuchtungsintensitat
und Farbe (Amber-Beleuchtung) ist z.B. durch die Verwendung von Bewegungs-
meldern zu reduzieren. Insbesondere die angrenzende freie Landschaft muss
unbeleuchtet bleiben.

Anpflanzung und Erhalt von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 (1) Nr. 25a und b und Abs. 6 BauGB)

» Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans zur Erhaltung festgesetzten
Baume sind zu pflegen und dauerhalt zu erhalten. Bei Abgang sind gleichwertige
Baume gemal der Pflanzliste 1 zu pflanzen.

» Das im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans zur Erhaltung festgesetzte
Feldgehdlz (Flache F2) ist zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind
gleichwertige Ersatzgeholze der Pflanzliste 2 zu pflanzen.

» Innerhalb der Flache F1 sind Straucher gemaf der Pflanzliste 3 zu pflanzen. Die
Straucher sind regelmafig auf den Stock zu setzen und zu schiitzen und bei
Abgang oder Féllung durch Neupflanzungen gemaf der Pflanzliste 3 zu erset-
zen. Der Pflanzabstand der Straucher sollte ca. 1 m betragen.
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» Auf dem Hofgeldnde sind insgesamt funf standortgerechte, heimische Bdume
gemal der Pflanzliste 1 zu pflanzen. Die Bdume sind dauerhaft zu pflegen und
zu schitzen und bei Abgang oder Fallung durch Neupflanzungen einer Art der
Pflanzliste 1 zu ersetzen. Die Baume sind aufgrund der Betriebsamkeit auf dem
Hofgelande mit einem Baumschutz zu versehen.

Ortliche Bau- AuBere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 (1) Nr. 1 LBO)

vorschriften » Leuchtfarben und reflektierende Materialien sind zur Oberflaichengestaltung der

Gebaude (Dach und Fassade) unzulassig.

» Die der Energiegewinnung dienenden Dachaufbauten (Solar-, Photovoltaikanla-
gen etc.) sind aus blendfreiem Material herzustellen.

» Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen sind als Dacheindeckung nicht zu-
lassig.

Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO)

» Selbstleuchtende Werbung und Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem
oder laufendem Licht und Booster (Lichtbewegung am Himmel) sind nicht zulas-
sig. Die Leuchtstarke von Werbeanlagen muss so begrenzt werden, dass die
Verkehrsteilnehmer nicht geblendet bzw. behindert werden. Beleuchtungen von
Betriebsgelanden und Lichtquellen an Gebauden missen so beschaffen sein,
dass keine Blendwirkung eintritt und der Verkehr nicht beeintrachtigt wird.

Gestaltung unbebauter Flachen bebauter Grundstiicke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO)

» Die unbebauten Flachen bebaubarer Grundstlicke, die nicht als Arbeits- oder La-
gerflache genutzt werden, sind naturnah oder gartnerisch anzulegen.

» Abstellflachen wie Abfalltonnenplatze, Abfallplatze und Lagerplatze sind mit ei-
nem festen Sichtschutz und/oder einer dichten Bepflanzung abzuschirmen. Die
Anlagen zur Abschirmung sind, sofern es sich bei diesen nicht bereits um Ge-
holze (Hecken) handelt, mit Kletterpflanzen oder Spalierbdumen zu begriinen.

Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO)

» Einfriedungen sind nur bis zu einer Héhe von max. 1,8 m (ab Oberkante Gelande
bzw. angrenzender Verkehrsflache) als Zdune und/oder Hecken zulassig. Ma-
schendrahtzaune sind nur mit Heckenhinterpflanzung zul&ssig. Die Verwendung
von Nadelgehdlzen und Koniferen (z.B. Thuja) ist nicht zulassig.

» Einfriedungen mit Stacheldraht und geschlossene Einfriedungen (Mauern,
Wande, Gabionenwande etc.) sind nicht zulassig.

Anlagen zum Sammeln und Riickhalten von Niederschlagswasser (§ 74 (3) Nr. 2
LBO)

» Auf dem Grundstlick ist die bestehende Zisterne (Speichervolumen von 25.000 1)
zur Sammlung von Niederschlagswasser zu erhalten und zu betreiben. Der Not-
Uberlauf der Zisterne ist an die vorhandene Versickerungsanlage (Versicke-
rungsgrube) anzuschlielRen; das tber den Notlberlauf anfallende Niederschlags-
wasser ist ortsnah auf dem Grundstiick zu versickern. Eine Ableitung in die 6f-
fentliche Kanalisation ist nicht zulassig.

Hinweise Denkmalschutz

Sollten bei der Durchfiihrung der Malinahme archaologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, sind gemaR § 20 DSchG Denkmalbehérde(n) oder Gemeinde umgehend
zu benachrichtigen. Archaologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste,
Knochen, etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffallige Erd-
verfarbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unveran-
dertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehdrde oder das Regie-
rungsprasidium Stuttgart, Referat 84 - Archdologische Denkmalpflege (E-Mail: abtei-
lung8@rps.bwl.de) mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von
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Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Doku-
mentation archdologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauab-
lauf zu rechnen.

Geotechnik

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (z.B. zum ge-
nauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Griin-
dungshorizonts, zum Grundwasser etc.) wird geotechnische Beratung durch ein privates
Ingenieurblro empfohlen.

Bodenschutz

Allgemeine Bestimmungen

» Bei BaumalRnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abge-
schoben wird, wie fur die ErschlieRung des Baufeldes unbedingt notwendig ist.
Unndétiges Befahren oder Zerstéren von Mutterboden auf verbleibenden Freifla-
chen ist nicht zulassig.

» Bodenarbeiten sollten grundsatzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen.

» Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfaltiger Trennung von
Mutterboden und Unterboden durchzufiihren.

» Bei Gelandeaufschittungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des
Massenausgleichs, der Gelandemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
gelandes nicht Uberschiittet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Fir die
Aufflllung ist ausschlieBlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden.

» Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Mal} zu
beschranken, wo moglich, sind Oberflachenbefestigungen durchlassig zu gestal-
ten.

» Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemal zu entsorgen; er darf nicht als An-
bzw. Aufflllmaterial fir Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden.

» Bodenbelastungen, bei denen Gefahren fir die Gesundheit von Menschen oder
erhebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den kdénnen, sind der Unteren Bodenschutzbehdrde zu melden.

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden

> Ein Uberschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhdhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flachen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grinanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flachen in Mieten zwischenzulagern.

» Fuir die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m
hoch locker aufzuschutten, damit die erforderliche Durchliftung gewahrleistet ist.

» Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf-
lockerung bis an wasserdurchlassige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum fiir die geplante Bepflanzung und eine flachige Versicke-
rung von Oberflachenwasser gewahrleistet sind.

» Die Auftragshdhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grinanlagen
und 30 cm bei Grabeland nicht Uberschreiten.

Neue abfallrechtliche Regelungen

» Zum 1. August 2023 gelten neue abfallrechtliche Regelungen, die sdmtliche bis-
herigen landerspezifischen Regelungen aulRer Kraft setzten. Es handelt sich um
die Mantelverordnung (Verordnung zur Einflilhrung einer Ersatzbaustoffverord-
nung EBV (ersetzt den RC-Erlass), zur Neufassung der Bundesbodenschutz-
und Altlastenverordnung (ersetzt die VwV Boden) und zur Anderung der Depo-
nieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung. Die EBV enthalt bundesein-
heitlich und rechtsverbindlich Anforderungen an den Umgang mit mineralischen
Ersatzbaustoffen (z.B. RC-Baustoffe aus Bau- und Abbruchabféllen, Bodenaus-
hub, Baggergut, Gleisschotter, Schlacken und Aschen) und ersetzt den bisher in
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Baden-Wirttemberg geltenden Erlass des Umweltministeriums Baden-Wirttem-
berg ,Vorldufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial vom
13.4.2004“ (RC-Erlass). Neben den Materialwerten fur verschiedene Ersatzbau-
stoffe werden auch fiir deren Verwertung zulassige Einbauweisen dargestellt. Bei
Bodenmaterial wird unterschieden zwischen Bodenmaterial/Baggergut mit < 10
Vol.-% und Bodenmaterial/ Baggergut < 10 Vol.-% bis 50 Vol.-% mineralischer
Fremdbestandteile. In der EBV werden die mineralischen Ersatzbaustoffe in Ma-
terialklassen (z.B. BM-0, BM-F1, RC1) eingestuft.

Boden- und Grundwasserschutz

» Schadstoffeintrdge in den Boden und das Grundwasser sind grundsétzlich zu

vermeiden.
» Es sind ausschliellich Baugerate mit biologisch abbaubaren Hydraulikélen ein-
zusetzen.
Starkregen

Bei der Planung des Baugebiets ist daher darauf zu achten, dass die Infrastruktur so
ausgelegt wird, dass evtl. Uberflutungen maoglichst schadlos abgefiihrt werden.

Landwirtschaft

Das Bebauungsplangebiet grenzt an landwirtschaftliche Nutzflachen an. Daher kann es
auch bei ordnungsgemalfer Bewirtschaftung zu Emissionen wie Gerliche, Staube oder
Gerauschen kommen. Diese sind als ortstiblich hinzunehmen, solange die Grenzwerte
der gesetzlichen Bestimmungen nicht Gberschritten werden.

Grundsatzlich ist mit landwirtschaftlichen Nutzflachen vor Ort schonend umzugehen und
Stérungen der wirtschaftlichen Tatigkeiten ansassiger und angrenzender Landbewirt-
schafter sind zu vermeiden:

» Versehentliche Aufschittung, bzw. Lagerungen von Erdaushub auf den bewirt-
schafteten landwirtschaftlichen Flachen vor Ort sind unbedingt zu vermeiden.

> Die Abstandregeln in Bezug auf Aufschittungen, Pflanzungen und anderen méog-
lichen Bebauungen im Sinne des Nachbarrechts sind stets einzuhalten, damit die
Landwirte vor Ort ohne Einschréankungen lhrer Tatigkeit auf angrenzenden Nutz-
flachen nachgehen kdnnen; dies impliziert auch mdgliche Verschattungen oder
Eintrdge von Fremdmaterial (insbesondere in der Erntezeit). Dies sollte sowohl
wahrend als auch nach dem Bauprojekt stets gewahrleistet sein.

» Die von angrenzenden Landwirten zur Bewirtschaftung ihrer Flachen bendtigten
Wirtschaftswege sind stets freizuhalten. Fur den Fall, dass diese Wirtschafts-
wege im Rahmen der Projektumsetzung kurzfristig blockiert werden mussten,
muss eine Absprache mit den entsprechenden Landwirten, bevor die MalRnahme
durchgefiihrt wird, erfolgen. In dieser Absprache ist der genaue Zeitrahmen flr
die vorlUbergehende Inanspruchnahme des Wirtschaftsweges zu klaren und
dann auch einzuhalten, damit der Landwirt Planungssicherheit hat. Die Verfug-
barkeit der Wirtschaftswege fur den Landwirt sollte stets Vorrang haben, insbe-
sondere in der Erntezeit.

Geholzschutz

Das Feldgehdlz, welches die Private Grunflache mit der Zweckbestimmung ,Pferdekop-
pel“ von der Sondergebietsflache abgrenzt, sowie die funf Einzelbdume sudlich des Ge-
baudes Nr. 10 sind bei Bauarbeiten als Bautabuzone auszuweisen und im Gelande zu
kennzeichnen. D.h. im Bereich des Gehdlzes und der Baume dirfen keine Befahrungen
stattfinden, Materialien abgelagert oder Baugerate geparkt / zwischengelagert werden.

Gebaudeschutz

Keller und Tiefgaragen sind mittels geeigneter MalRhahmen (weil’e Wanne, Anbringen
von Dichtungen) gegen sich im verflllten Arbeitsraum sammelndes und aufstauendes
Regenwasser ggf. Schichtwasser zu schitzen.

40



galaplan decker Umweltbericht — Vorentwurf zur friihzeitigen Beteiligung

Am Schlipf 6 Bebauungsplan ,Wolfgalgen*
79674 Todtnauberg Stadt Stihlingen, Gemarkung Stiihlingen
6 Anhang |

6.1 Pflanzliste 1: Baume

Zulassig sind:

1) standortgerechte, landschaftstypische und in Stiihlingen heimische Laubbaumarten aus dem Her-
kunftsgebiet 7 und dem Naturraum , Alb-Wutach-Gebiet” (Quelle: Gebietsheimische Gehédlze in Ba-
den-Wiirttemberg, LfU 2022)

Laubbdume
Acer campestre Feld-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Betula pendula Hange-Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rotbuche
Prunus avium Vogelkirsche
Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus aria Echte Mehlbeere
Sorbus torminalis Elsbeere
Tilia platyphyllos Sommerlinde
Ulmus glabra Berg-Ulme

2) vom Landratsamt Waldshut (Beratungsstelle flir Obst- und Gartenbau) empfohlene Obstsorten.
Apfel: Brettacher, Boskoop, Bohnapfel, Berner Rosen, Blumberger Langstiel, Danzi-
ger Kantapfel, Florina, Grafensteiner, Grahams Jubilaumsapfel, Jakob Fischer
Frah, Kardinal Bea, Leipferdinger, Lausitzer Nelkenapfel, Maunzenapfel, Onta-
rio, Remo, Rote Sternrenette, Rinkel, Sir Prize, Sonnenwirtsapfel, Trankle Sam-
ling, Witshire, Rewena

Birnen: Bayerische Wirzbirne, Schweizer Wasserbirne, Gelbmostler Bayerische Wein-
birne, Alexander Lucas

Kirschen: Dollenseppler, Langstieler, Johanna

Zwetschgen: Buhler, Hauszwetsche, Mirabelle v. Nancy, Zibarten, Wagenstadter
Schnapspflaume

Walnuss: Samling Nr. 26, Nr. 139, Nr. 1247, Weinsberg 1

Pflanzqualitat: Baume 1. oder 2. Ordnung, Hochstamm mit Ballen, 3x verpflanzt, Stammumfang zum
Pflanzzeitpunkt mind. 18 cm

6.2 Pflanzliste 2: Feldgeholz

Zulassig sind:

standortgerechte, landschaftstypische und in Stiihlingen heimische Gehoélzarten aus dem Herkunftsge-
biet 7 und dem Naturraum ,Alb-Wutach-Gebiet* (Quelle: Gebietsheimische Gehblze in Baden-Wiirttem-
berg, LfU 2022)
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Acer campestre Feld-Ahorn

Acer platanoides Spitz-Ahorn

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn

Carpinus betulus Hainbuche

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Fagus sylvatica
Frangula alnus
Populus tremula
Prunus avium
Quercus robur

Rosa canina

Salix caprea

Sorbus aria

Sorbus torminalis
Tilia platyphyllos
Ulmus glabra

Viburnum opulus

Gewohnlicher Hartriegel
Gewdhnliche Hasel
Zweigriffeliger WeilRdorn
Eingriffeliger WeiRdorn
Gewdhnliches Pfaffenhitchen
Rotbuche

Faulbaum

Zitterpappel / Espe
Vogelkirsche

Stiel-Eiche

Echte Hunds-Rose
Sal-Weide

Echte Mehlbeere
Elsbeere

Sommerlinde
Berg-Ulme

Gewohnlicher Schneeball

Pflanzqualitat: 2x verpflanzt, Hohe zum Pflanzzeitpunkt mind. 60 cm

6.3 Pflanzliste 3: Straucher

Zulassig sind:

standortgerechte, landschaftstypische und in Stihlingen heimische Straucharten aus dem Herkunftsge-
biet 7 und dem Naturraum ,Alb-Wutach-Gebiet* (Quelle: Gebietsheimische Gehblze in Baden-Wiirttem-

berg, LfU 2022)

Acer campestre
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Frangula alnus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa

Quercus robur

Feld-Ahorn

Hainbuche
Gewdhnlicher Hartriegel
Gewdhnliche Hasel
Zweigriffeliger WeilRdorn
Eingriffeliger WeiRdorn
Gewohnliches Pfaffenhitchen
Faulbaum
Gewohnlicher Liguster
Rote Heckenkirsche
Schlehe

Stiel-Eiche
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Rhamnus cathartica
Rosa canina

Rosa rubiginosa
Salix caprea
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Sorbus aria

Tilia platyphyllos
Viburnum lantana

Viburnum opulus

Echter Kreuzdorn
Echte Hunds-Rose
Wein-Rose
Sal-Weide
Schwarzer Holunder
Trauben-Holunder
Echte Mehlbeere
Sommer-Linde
Wolliger Schneeball

Gewohnlicher Schneeball

Pflanzqualitat: 2x verpflanzt, Hohe zum Pflanzzeitpunkt mind. 60 cm

6.4 Pflanzliste 4: Dachbegriinung

Fir eine Substratstarke von mindestens 10 cm sind folgende Arten geeignet.

Da zusatzlich zu der Dachbegrinung Photovoltaik-Anlagen auf den Dachern installiert werden sollen,
werden in den Ubergangsbereichen zu den Solarmodulen halbschatten- bzw. schattenvertragliche Ar-
ten mit eher geringen Wuchshéhen (> 500 mm) empfohlen. Diese sind in der folgenden Liste fett

markiert.

Achillea millefolium
Allium schoenoprasum
Anthemis tinctoria
Aquilegia vulgaris
Arenaria serphyllifolia
Aster amellus
Campanula carpatica
Campanula persicifolia
Campanula rotundifolia
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Clinopodium vulgare
Dianthus armeria
Dianthus carthusianorum
Dianthus deltoides
Dipsacus fullonum
Echium vulgare
Erodium cicutarium
Euphorbia cyparissias
Fragaria vesca

Galium verum

Geranium robertianum

Gewohnliche Schafgarbe
Schnittlauch
Farber-Hundskamille
Akelei
Quendel-Sandkraut
Kalk-Aster

Karpaten-Glockenblume

Pfrisichblattrige Glockenblume

Rundblittrige Glockenblume

Wiesen-Flockenblume
Scabiosen-Flockenblume
Gemeiner Wirbeldost
Buschel-Nelke
Kartauser-Nelke
Heide-Nelke

Wilde Karde
Gewohnlicher Natterkopf
Reiherschnabel
Zypressen-Wolfsmilch
Wald-Erdbeere
Labkraut

Ruprechtskraut
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Helianthemum nummuralium
Hieracium pilosella
Hypericum perforatum
Jasione montana
Knautia arvensis
Leucanthemum vulgare
Linaria vulgaris

Linum perenne
Myosotis sylvatica
Origanum vulgare
Petrorhagia prolifera
Potentilla argentea
Potentilla intermedia
Primula veris
Prunella grandiflora
Prunella vulgaris
Ranunculus bulbosus
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Saponaria ocymoides
Saponaria officinalis
Saxifraga granulata
Scabiosa columbaria
Sedum ruprestre
Silene nutans

Silene oftites

Silene vulgaris
Teucrium chamaedrys
Thymus pulegioides
Verbascum nigrum
Veronica teucrium

Viola tricolor

Gelbes Sonnenrdschen
Kleines Habichtskraut
Tlpfel-Johanniskraut
Berg-Sandgléckchen
Wiesen-Witwenblume
Wiesen-Margerite
Echtes Leinkraut
Ausdauernder Lein
Wald-Vergissmeinicht
Wilder Majoran
Sprossende Felsennelke
Silber-Fingerkraut
Mittleres Fingerkraut
Echte Schliisselblume
Grofbliitige Prunelle
Gewohnliche Prunelle
Knolliger Hahnenful
Wiesen-Salbei

Kleiner Wiesenknopf
Polster-Seifenkraut
Gewodhnliches Seifenkraut
Knéllchen-Steinbrech
Tauben-Skabiose
Tripmadam

Nickendes Leimkraut
Ohrléffel-Leimkraut
Taubenkropf-Leimkraut
Edel-Gamander
Breitblattriger Thymian
Schwarze Koénigskerze
GroRer Ehrenpreis

Wildes Stiefmiitterchen
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6.5 Bestandsplan Biotoptypen

Biotoptypen

Terrestrische-morphologische Biotoptypen

Wo lzfg z:gen - 21.50 Kiesige/sandige Aufschittung

Gehdlzarme terrestrische und semiterrestrische Biotoptypen

] 33.52 Fettweide mittlerer Standorte
:’ 35.60 Ruderalvegetation

37.11 Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation

Gehdlzbestande und Gebiische

] 41.10 Feldgehsiz
] 43.11 Brombeer-Gestriipp
. 45.30 Einzelbaum

Biotoptypen der Siedlungs- und Infrastrukturflichen
60.10 Yon Bauwerken bestandene Flache

60.21/60.22/60.23 Hofflichen (versiegelt, gepflastert, geschottert)

60.23 Reitplatz / Sandplatz
60.50 Kleine Grunflache
Eingriffe
-m o . Grenze Plangebiet
geplante Verkehrsflichen
geplante Griinflichen

: geplante Baufenster

geplante Nutzungsgrenze

|
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6.6 MaBRnahmenplan (MaBnahmen im Plangebiet)

Wolfgalgen
2041

Grenze Plangebiet

geplante Verkehrsflichen

geplante private Griinflache (Erhalt Weide)
Anpflanzung Hecken / Straucher

geplante Baufenster

geplante Nutzungsgrenze

Pflanzbindung (Erhalt) Einzelbaum

Pflanzbindung (Erhalt) Feldgehodlz

46



galaplan decker Umweltbericht — Vorentwurf zur friihzeitigen Beteiligung

Am Schlipf 6 Bebauungsplan ,Wolfgalgen*
79674 Todtnauberg Stadt Stihlingen, Gemarkung Stiihlingen
7 Anhang ll

71 Rechtliche Grundlagen und Inhalte

Unterrichtung Fir die Belange des Umweltschutzes nach §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB wird in § 2
liber den Abs. 4 BauGB jeder Vorhabentrager aufgefordert, den Umfang und Detaillierungsgrad fur
Untersuchungs- die Ermittlung der Umweltbelange fiir die 6ffentliche Abwagung in Planungsprozessen
rahmen gemal § 15 UVPG festzulegen.

Die Festlegung des Untersuchungsrahmens sollte in Abstimmung mit den zustandigen
Fachbereichen der Genehmigungsbehorde nach § 17 UVPG erfolgen. Der Verfahrens-
schritt wird nach EU-Richtlinie 97/11 EG als ,Scoping”“ definiert. Die Festlegung des Un-
tersuchungsrahmens erfolgt nach § 39 UVPG.

Einordnung im Nach § 4 Abs. 1 BauGB sind Behdrden und sonstige Trager offentlicher Belange, deren

Bebauungs- Aufgabenbereich durch die Planung berihrt werden kann, gemaR § 3 Abs. 1 Satz 1 Halb-

planverfahren satz 1 BauGB friihzeitig tiber den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Um-
weltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB zu unterrichten und zur Beteiligung aufzufordern.

Die Stellungnahmen sind im Rahmen des Vorentwurfes einzuholen und im Planentwurf
und der Begrindung zum Planvorhaben zu bertcksichtigen. Die Frist zur Abgabe von
Stellungnahmen darf 30 Tage nicht unterschreiten.

Belange des Als Gegenstand der Ermittlungen von Auswirkungen auf die Belange des Umweltschut-
Umwelt- zes einschliellich des Naturschutzes und der Landschaft sind gemal § 1 Abs.6 Nr. 7
schutzes im BauGB festgelegt:

Rahmen der

Bauleitplanung

» die Auswirkungen auf die Schutzguter Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser,
Luft, Klima und das Wirkungsgeflige zwischen ihnen sowie die Landschaft und
die biologische Vielfalt,

» die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des
BNatSchG,

» umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie
die Bevolkerung insgesamt,

» umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturglter und sonstige Sachguter,

» die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfallen
und Abwassern,

» die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung
von Energie,

» die Darstellungen von Landschaftsplanen sowie von sonstigen Planen, insbeson-
dere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,

» die Erhaltung der bestmdglichen Luftqualitdt in Gebieten, in denen die durch
Rechtverordnung zur Erflillung von Rechtsakten der Européaischen Union festge-
legten Immissionsgrenzwerte nicht Gberschritten werden,

» die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes
bzgl. der Schutzguter,

» die Auswirkungen, die aufgrund der Anfalligkeit der nach dem Bebauungsplan
zulassigen Vorhaben fiir schwere Unfalle oder Katastrophen bzgl. der Schutzgi-
ter oder Wechselwirkungen derer zu erwarten sind,

» die Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und die Schutzzwecke von FFH — und
Vogelschutzgebieten,
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» die Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevolke-
rung insgesamt soweit sie umweltbezogen sind.

Ebenfalls sind die erganzenden Vorschriften zum Umweltschutz nach § 1a BauGB ein-
zuhalten.

Verpflichtende  Der Umweltbericht nach § 2 Absatz 4 und § 2a Satz 2 Nummer 2 hat folgende Bestand-
Angaben im teile:
Umweltbericht 1. Eine Einleitung mit folgenden Angaben:
a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, einschliel3-
lich einer Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben ber Standorte,
Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben;

b) Darstellung der in einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen festgelegten Ziele
des Umweltschutzes, die fur den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie
diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berticksich-
tigt wurden;

2. eine Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die in der
Umweltprifung nach § 2 Absatz 4 Satz 1 ermittelt wurden; hierzu gehéren folgende
Angaben:

a) eine Bestandsaufnahme der einschldgigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands (Basisszenario), einschlieBlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraus-
sichtlich erheblich beeinflusst werden, und eine Ubersicht (iber die voraussichtliche
Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der Planung, soweit diese
Entwicklung gegeniiber dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand auf der
Grundlage der verfligbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkennt-
nisse abgeschatzt werden kann;

b) eine Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Pla-
nung; hierzu sind, soweit moglich, insbesondere die méglichen erheblichen Auswir-
kungen wahrend der Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf die Be-
lange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bis i zu beschreiben, unter anderem
infolge

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant ein-
schlieRlich Abrissarbeiten,

bb) der Nutzung naturlicher Ressourcen, insbesondere Flache, Boden, Wasser,
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit moglich die nachhaltige Ver-
fugbarkeit dieser Ressourcen zu bericksichtigen ist,

cc)der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Larm, Erschitterungen,
Licht, Warme und Strahlung sowie der Verursachung von Belastigungen,

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfalle und ihrer Beseitigung und Verwertung,

ee) der Risiken fir die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt
(zum Beispiel durch Unfalle oder Katastrophen),

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete
unter Berucksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf még-
licherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung
von naturlichen Ressourcen,

gg) die Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und
Ausmal der Treibhausgasemissionen) und der Anfalligkeit der geplanten Vorhaben
gegeniber den Folgen des Klimawandels,

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe;

Die Beschreibung nach Halbsatz 2 soll sich auf die direkten und die etwaigen indirekten,
sekundaren, kumulativen, grenziberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und lang-
fristigen, standigen und voriibergehenden sowie positiven und negativen Auswirkungen
der geplanten Vorhaben erstrecken.
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Die Beschreibung nach Halbsatz 2 soll zudem den auf Ebene der Europaischen Union
oder auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen
Rechnung tragen.

c) eine Beschreibung der geplanten MaRnahmen, mit denen festgestellte erhebliche
nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit mog-
lich ausgeglichen werden sollen, sowie gegebenenfalls geplante Uberwachungs-
mafnahmen. In dieser Beschreibung ist zu erlautern, inwieweit erhebliche nachtei-
lige Auswirkungen auf die Umwelt vermeiden, verhindert, verringert oder ausgegli-
chen werden, wobei sowohl die Bauphase als auch die Betriebsphase abzudecken
ist;

d) in Betracht kommende anderweitige Planungsmoglichkeiten, wobei die Ziele und der
raumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu beriicksichtigen sind, und die An-
gabe der wesentlichen Griinde fir die getroffene Wahl;

e) eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6
Nummer 7 Buchstabe j; zur Vermeidung von Mehrfachprifungen kénnen die vor-
handenen Ergebnisse anderer rechtlich vorgeschriebener Prifungen genutzt wer-
den; soweit angemessen, sollte diese Beschreibung Malinahmen zur Verhinderung
oder Verminderung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen solcher Ereignisse
auf die Umwelt sowie Einzelheiten in Bezug auf die Bereitschafts- und vorgesehenen
Bekampfungsmalnahmen fir derartige Krisenfalle erfassen;

3. zusatzliche Angaben:

a) eine Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-
ren bei der Umweltpriifung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusam-
menstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Liicken oder
fehlende Kenntnisse.

b) Eine Beschreibung der geplanten MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen
Auswirkungen der Durchfiihrung des Bauleitplans auf die Umwelt,

c) eine allgemein verstandliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben nach
dieser Anlage,

eine Referenzliste der Quellen, die fur die im Bericht enthaltenen Beschreibungen
und Bewertungen herangezogen wurden.

Erganzend erfolgen Festlegungen, in welcher Form die weiteren Teilaspekte der Umwelt-
prufung, wie z. B. die naturschutzrechtliche Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung, FFH — Vor-
prufung und/oder FFH — Vertraglichkeitsprifung, die Lage des Plangebiets in Schutzge-
bieten, die mogliche Beeintrachtigung von § 30 BNatSchG Biotopen, die Einarbeitung
gutachterlicher Einschatzungen und Prifungen zum Artenschutz sowie die Erarbeitung
von griinplanerischen Festsetzungen, fiir die die Ubernahme in den Bebauungsplan er-
folgen soll.

7.2 Abstimmungsvorlage zur integrativen Bearbeitung von Umwelt-
priifung, Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung und Griinordnung

Zweck der Ein wesentlicher Aspekt bei der Einfihrung der Umweltprifung war neben der verstarkten

Umweltprifung Bericksichtigung der umweltschitzenden Belange auch die Bindelung der verschiede-
nen Teilbearbeitungsgebiete wie der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichsbilanzie-
rung, der Grinordnungsplanung oder falls erforderlich einer FFH-Vorpriifung bzw. der
FFH-Vertraglichkeitsprifung.

Umweltprifungen umfassen nach § 3 UVPG die Ermittlung, Beschreibung und Bewer-
tung der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens oder eines Plans oder Programms
auf die Schutzgiter. Sie dienen einer wirksamen Umweltvorsorge nach Malkgabe der
geltenden Gesetze und werden nach einheitlichen Grundsatzen sowie unter Beteiligung
der Offentlichkeit durchgefiihrt.

49



galaplan decker Umweltbericht — Vorentwurf zur friihzeitigen Beteiligung

Am Schlipf 6 Bebauungsplan ,Wolfgalgen*
79674 Todtnauberg Stadt Stuhlingen, Gemarkung Stihlingen
Allgemeine Die eigentliche Umweltpriifung wird hinsichtlich der Eingriffs-/ Ausgleichsregelung nach
Vorgehens- §§ 15 bis 16 NatSchG und BNatSchG, der artenschutzrechtlichen Belange gemaf § 44
weise BNatSchG sowie der griinplanerischen Festsetzungen (z. B. Pflanzgebote, Pflanzbindun-

Umweltpriifung
in der Bauleit-
planung

Eingriffs- und
Ausgleichs-
bilanzierung

Vermeidung,
Minimierung,
Kompensation
und Griinord-
nung

Uberwachung

Natura 2000

gen) erganzt.

Ferner werden die ggf. im Scoping-Verfahren vorgeschlagenen gutachterlichen Untersu-
chungen z. B. zum Baugrund, zu Larm- oder Luftemissionen oder sonstigen Sachverhal-
ten mitbertcksichtigt.

Nach § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c findet die Umweltpriifung statt, indem die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens ermittelt und in
einem ,Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Die Bestandteile des Umwelt-
berichtes sind der Anlage 1 BauGB bzw. § 40 UVPG zu entnehmen.

Da sich die naturschutzrechtliche Eingriffs-/ Ausgleichsregelung auf die Schutzguter
Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima / Luft und Landschaft beschrankt, erfolgt in
den Kapiteln zu diesen Schutzgutern auch die naturschutzrechtliche Eingriffs-/ Ausgleich-
bilanzierung.

Die Bewertung von Eingriffen in den Naturhaushalt erfolgt in Anlehnung an die Okokonto-
Verordnung 2010 des Ministeriums fur Umwelt, Naturschutz und Verkehr iber die Aner-
kennung und Anrechnung vorzeitig durchgefiihrter Malnahmen zur Kompensation von
Eingriffsfolgen.

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeintrachtigungen des
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes in
seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen sind in der
Abwagung nach § 1 Abs. 7 zu berlicksichtigen.

Die Kompensation, Vermeidung oder Minimierung der Eingriffe erfolgt durch geeignete
Darstellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 BauGB als Flachen oder Maf3-
nahmen gemaf Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) oder Hinweise im Bauleitplan.

Soweit dies mit einer nachhaltigen staddtebaulichen Entwicklung und den Zielen der
Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, kdnnen
die Darstellungen und Festsetzungen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs
erfolgen.

Hinsichtlich der griinordnerischen Festsetzungen/ Kompensationsmafinahmen erfolgen
in einem gesonderten Kapitel die Auflistung der aus Umweltsicht erforderlichen Festset-
zungen sowie deren textliche Konkretisierung. Die zeichnerische Darstellung erfolgt im
eigentlichen Bebauungsplan und wird zwischen dem Stadteplaner und dem Umweltgut-
achter entsprechend abgestimmit.

Gemal § 17 Abs. 6 und 11 BNatSchG und §18 BNatSchG sind die festgelegten Aus-
gleichsmaflinahmen ins Kompensationsverzeichnis der Naturschutzbehoérde einzutragen.

Nach § 28 Abs. 2 UVPG bzw. Anlage 1 BauGB (zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c
BauGB) kann durch die zustandige Behdrde eine durch den Vorhabentrager veranlasste
Uberwachung nachteiliger, schwer vorhersehbarer Umweltauswirkungen verlangt wer-
den. Die Uberwachung kann sich auf die Einhaltung von Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaflnahmen oder die Wirksamkeit von Ausgleichs-, Kompensations- oder Ersatz-
malnahmen beziehen.

Die systematische Erfassung, Messung, Beobachtung oder Uberwachung (ber einen be-
stimmten Zeitraum wird als ,Monitoring® bezeichnet.

Sofern im Vorhabenbereich Natura 2000 Gebiete vorhanden und betroffen sind, muss
die Integration einer FFH-Vorprifung bzw. FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung nach
§ 34 BNatSchG und § 38 NatSchG erfolgen.
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7.3 Allgemeine Methodik

Vorbemerkung Die Bestandteile des Umweltberichtes sind der Anlage 1 BauGB bzw. § 40 UVPG zu
entnehmen.

Planvorhaben Das Planvorhaben soll in einer Kurzdarstellung bzgl. des Inhalts und der Ziele sowie der
Beziehung zu anderen relevanten Vorhaben einleitend beschrieben werden. Ebenfalls
muss dargestellt werden, dass die geltenden Ziele des Umweltschutzes und die Art der
der Anwendung zur Erreichbarkeit dieser Zielsetzung bei der Ausarbeitung des Plans
berlcksichtigt wurden.

Bestands- Ziel ist die Erfassung eines Basisszenarios des derzeitigen Umweltzustandes der Um-
erfassung weltmerkmale, welche voraussichtlich durch das Planvorhaben beeintrachtigt werden.

Fir die abzuprifenden Schutzgiter erfolgt im Plangebiet und falls erforderlich (z. B.
Schutzgiter Grundwasser oder Klima / Luft) auch Gber das Plangebiet hinaus eine Be-
standserfassung der ortlichen Auspragung der Schutzgiter.

Hierzu erfolgen Kartierungen und Begehungen des Gelandes sowie die Auswertung der
vorliegenden Datengrundlagen zu den Standortbegebenheiten sowie die Beriicksichti-
gung von Umweltproblemen, welche sich auf okologisch empfindliche Gebiete wie
Schutzgebiete, Parks oder besonders geschiitzte Lebensrdume nach BNatSchG und
NatSchG beziehen. Neben der Erfassung der schutzgutbezogenen Fakten erfolgt auch
die Erfassung der ggf. vorhandenen Vorbelastungen fiir das jeweilige Schutzgut.

Bestands- Die Bestandsbewertung gliedert sich in zwei Teilschritte, die Bewertung der Bedeutung

bewertung unter Berlcksichtigung der vorhandenen Vorbelastung sowie die Abschatzung der
Empfindlichkeit der Schutzgtiter gegentliber den zu erwartenden Beeintrachtigungsfakto-
ren.

Sowohl bei der Bewertung der Bedeutung sowie bei der Bewertung der Empfindlichkeit
wird ein 4 — stufiger Bewertungsrahmen (unerheblich < gering < mittel < hoch) als aus-
reichend erachtet.

Grundlagen der Bewertung bilden einschldgige Umweltqualitatsziele aus gesetzlichen
Vorgaben (z. B. Naturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz) und Vorgaben aus tbergeord-
neten Planungen (z. B. Regionalplan, Flachennutzungsplan).

Die eigentliche Bewertung erfolgt Uber verbal-argumentative Ansatze, wie sie im Rah-
men der Umweltvertraglichkeitsprifung seit langerem angewandt werden. Detaillierte
methodische Ansatze kdénnen dem Handbuch der UVP (BUNGE/STORM 2005; Erich
Schmidt Verlag) enthommen werden.

Prognose von Nach der Bestandserfassung und -bewertung erfolgt fur die einzelnen Schutzgtter die

Auswirkungen  Prognose der Auswirkungen. Hierbei erfolgt die verbal-argumentative Verknlipfung der
zu erwartenden Beeintrachtigungsfaktoren, getrennt nach baubedingten, anlagebeding-
ten und betriebsbedingten Beeintrachtigungen und deren Starke mit der in der Bestand-
serfassung ermittelten Bedeutung und Empfindlichkeit der Schutzgiter.

In der Umweltpriifung ist neben der Darstellung der Auswirkungen durch die Planung
auch eine Prognose hinsichtlich der Umweltentwicklung ohne Durchfiihrung der Planung
zu erstellen.

Hinsichtlich der darzustellenden Beeintrachtigungen erfolgt die Bewertung in einer 4-stu-
figen Skala (unerheblich < gering < mittel < hoch).

Elemente der Planung, welche bereits im tatsachlichen Bestand enthalten sind, ebenfalls
wie die abzubrechenden Elemente eindeutig darzustellen. Die Nutzung natirlicher Res-
sourcen ist zu beschreiben und wenn mdglich nachhaltig zur Verfigung zu stellen. Emis-
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sionen von Schadstoffen, Erschitterungen, Licht, Warme oder Strahlung sowie die Prog-
nose von Abfallerzeugnissen, sowie Risiken fur Menschliche Gesundheit, das kulturelle
Erbe oder die Umwelt sollen berticksichtigt werden.

Einflisse auf den Klimawandel durch Treibhausgase oder kumulierende Auswirkungen
benachbarter Plangebiete miissen ebenfalls beschrieben werden.

Insgesamt soll eine Beschreibung der direkten, etwaigen indirekten, sekundaren, kumu-
lativen, grenziiberschreitenden, kurz-/ mittel- und langfristigen, standigen und voriiberge-
henden positiven und negativen Auswirkungen auf kommunaler, landes-/ bundes-/ und
europaweiter Ebene erfolgen.

Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten
sind, zum Beispiel technische Liicken oder fehlende Kenntnisse sind im Text darzustel-
len.

Alternativen Sofern sich bei der Planung Alternativen ergeben, werden deren Auswirkungen in der
entsprechenden Tiefenscharfe untersucht und die Varianten miteinander verglichen.

Als Ergebnis erfolgt diesbezlglich eine Empfehlung der aus Umweltsicht glinstigeren Va-
riante. Die Entscheidung flir oder gegen eine Variante ist Gegenstand der Abwagung des
Gemeinderates. Die umweltrelevanten Gesichtspunkte sind hierbei in der Abwagung ent-
sprechend zu berucksichtigen.

Vermeidung In der Regel werden bei den ersten Konzeptionen fiir einen Bebauungsplan bereits Maf3-
und nahmen zur Vermeidung und Minimierung berticksichtigt. Dartber hinaus sind in der Um-
Minimierung; weltpriifung die weiterhin méglichen Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen darzu-

Kompensation stellen und ggf. im Rahmen von griinordnerischen Festsetzungen fiir die Ubernahme in
den Bebauungsplan aufzubereiten.

Naturschutz- Die naturschutzrechtliche Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung erfolgt nur fir die im Natur-
rechtliche schutzgesetzt genannten Schutzgiter des Naturhaushaltes Pflanzen und Tiere, Boden,
Eingriffs- / Wasser, Klima/Luft und Landschaft. Die in der Umweltprifung weiterhin abzuarbeitenden
Ausgleichs- Sachverhaltes wie Gesundheit des Menschen, Verwendung von Energie usw. werden in
bilanzierung diesem Zusammenhang nicht bilanziert.

Im Rahmen einer naturschutzrechtlichen Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wird zunachst
ebenfalls Uber eine verbal-argumentative Verknipfung der Eingriffe im Zusammenhang
mit Flache, Schwere und Komplexitat der Auswirkungen der Bedarf der fir das jeweilige
Schutzgut erforderlichen Kompensationsmaflinahmen ermittelt.

In einem zweiten Schritt werden die im Plangebiet selbst oder aufl3erhalb des Plangebie-
tes vorgesehenen Kompensationsmaflinahmen dargestellt, beschrieben sowie der mog-
liche Kompensationsgrad bestimmt. Inwieweit hierbei eine vollstandige Kompensation
der Eingriffe angestrebt und umgesetzt wird, ist wie bisher Gegenstand der Abwagung
durch den Gemeinderat.

Zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs fiir beseitigte Biotoptypen wird auf den Bio-
typenschlissel der LUBW 2016 zurlickgegriffen. Im Hinblick auf das Schutzgut ,Boden®
werden die Aussagen in Anlehnung an die Arbeitshilfe des Umweltministeriums Baden-
Wirttemberg getroffen.

Monitoring Nach der Realisierung des Bebauungsplanes wird neben der Uberwachung der prognos-
tizierten Auswirkungen auch eine Uberpriifung der umgesetzten Vermeidungs-, Minimie-
rungs- und Kompensationsmaflinahmen erforderlich. Im Text erfolgen Angaben zum je-
weils zweckmafig durchzufiihrenden Monitoring.

Darstellung der AbschlieRend soll eine allgemein verstandliche Zusammenfassung der erforderlichen An-
Ergebnisse gaben der Umweltprifung erfolgen.
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7.4 Quellenverzeichnis Bewertungs- und Datengrundlagen / Detail-
lierungsgrad
Vorbemerkung Im Zuge der Ermittlung der Datengrundlagen werden alle dem Verfasser bekannten und
fur das Vorhaben relevanten Datengrundlagen in Form von Gutachten, Planen, Literatur,
Gesetze usw. aufgelistet.
Bewertungs- Als Bewertungsgrundlagen dienen im Wesentlichen die nachfolgend aufgefihrten Ge-
grundlagen setze und Richtlinien in der jeweils aktuellen Fassung:
»  Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG
»  Gesetz des Landes Baden-Wirttemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft, Na-
turschutzgesetz NatSchG
»  Baugesetzbuch BauGB
»  Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke, Baunutzungsverordnung BauNVO
»  Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung UVPG
»  Raumordnungsgesetz ROG
»  Raumordnungsverordnung (RoV)
»  Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung von Altlasten, Bundes-
Bodenschutzgesetz BBodSchG
»  Gesetz zur Ausfilhrung des Bundes-Bodenschutzgesetzes, Landes-Bodenschutz- und Altlastenge-
setz LBodSchAG
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts, Wasserhaushaltsgesetz WHG
Wassergesetz (WG) fir Baden-Wurttemberg
Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche,
Erschitterungen und &hnliche Vorgénge, Bundes- Immissionsschutzgesetz BImSchG
»  Erste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Technische Anleitung
zur Einhaltung der Luft-TA Luft)
>  DIN 18 005 Schallschutz im Stadtebau
» 16. BImSchV; Verkehrslarmschutzverordnung
»  Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale, Denkmalschutzgesetz-DSchG
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfélle mit gefahr-
lichen Stoffen, zur Anderung und anschlieenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG
Ubergeordnete Planungen zur Umwelt
»  Landschaftsrahmenplan Hochrhein-Bodensee
»  Regionalplan 2000 Hochrhein-Bodensee
»  Generalwildwegeplan Forstrechtliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wirttemberg
»  Abfallwirtschaftsplan fur Baden-Wirttemberg, Teilplan gefahrliche Abfélle, Ministerium fir Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft
Bewertungsmaterialien
»  Bewertung der Biotoptypen Baden-Wirttembergs zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs ge-
maf der Kartieranleitung fir Offenland-Biotope BW, Landesanstalt fiir Umwelt, Messungen und Na-
turschutz Baden- Wirttemberg LUBW
» Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, Umweltministerium Baden-
Wirttemberg, Arbeitshilfe
>  Okokonto-Verordnung, Gesetzblatt fiir Baden-Wirttemberg, Nr.23 (ISSN 0174-478 X).
Die Wasserrahmenrichtlinie, Deutschlands Gewasser, Umweltbundesamt
Daten- Als Datengrundlagen, die Uber die vorgenannten Gesetze, Uibergeordneten Planungen
grundlagen und Vorgaben hinausgehen, wurden bei der Bearbeitung der Umweltprifung bertcksich-

tigt bzw. ausgewertet:

>

Landesanstalt fir Umwelt, Daten- und Kartendienst (digitale Grundlagen)
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Detaillierungs-
grad

Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Bodenkarte 1 : 50 000 (GeolLa BK 50)

Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Geologische Karte 1 : 50 000 (GeoLa GK 50)
Landesamt fir Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Hydrogeologische Karte 1 : 50 000 (GeolLa HK 50)
Flachennutzungsplan der Stadt Stuhlingen

Kartierung der Biotoptypen im Gelande

Bebauungsplan und 6rtliche Bauvorschriften ,Wolfgalgen®, Planstand 26.01.2026 (Quelle: FSP Stadt-
planung)

»  Artenschutzrechtliche Einschatzung, Stand 26.01.2026 (Quelle: galaplan decker)

YV V V ¥V V V

Eine Festlegung des Detaillierungsgrades der Untersuchungen ist erst nach einer mog-
lichst vollstandigen Bestandserfassung, Auswertung der vorhandenen Datengrundlagen

sowie Abschatzung der zu erwartenden Eingriffe sinnvoll.

Die Festlegung des Detaillierungsgrades erfolgt deshalb im Rahmen der Beschreibungen
und Darstellungen der einzelnen Schutzgter.

7.5 Ziele des Umweltschutzes
Schutzgut Tiere und Pflanzen
BNatSchG / LNatSchG | Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch
in Verantwortung fur die kiinftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schiitzen,
zu pflegen, zu entwickeln und wiederherzustellen, dass
» die Leistungs- und Regenerationsfahigkeit des Naturhaushaltes,
» die Regenerationsfahigkeit und nachhaltige Nutzungsfahigkeit der Naturgliter,
» die Tier- und Pflanzenwelt einschlieBlich ihrer Lebensrdume sowie
»  die Vielfalt, Eigenart und Schdnheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft
auf Dauer gesichert sind.
Des Weiteren sind die Belange des Arten- und Biotopschutzes zu beriicksichtigen.
BauGB Bei der Aufstellung der Bauleitpléne sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes, einschlieflich des
Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere
» die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Luft und das Wirkungsgeflige zwischen
ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt sowie
» die Vermeidung und der Ausgleich von erheblichen Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie
der Leistungsfahigkeit und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes in seinen Bestandteilen
»  die Biologische Vielfalt
zu berticksichtigen
FFH-Richtlinie Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere
und Pflanzen
VogelSchRL
Schutz und Erhaltung samtlicher wildlebender, heimischer Vogelarten und ihrer Lebensrdume
Rote Listen Information der Offentlichkeit iiber en Gefahrdungsgrad einzelner Arten bzw. Biotoptypen und Entscheidungs-
und Argumentationshilfe zur Bewertung von Sachverhalten im Rahmen der Umweltpriifung
WHG Schutz von Gewassern als Lebensraum fur Tiere und Pflanzen.
UNESCO Biosphéren- | Interdisziplindrer Ansatz den Menschen als Bestandteil der Biosphare in den Vordergrund zwischen gesell-
reservat schaftlichen, konomischen und 6kologischen Fragestellungen unter Beriicksichtigung der Zielsetzung Natur-
und Landschaftsschutz im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung zu stellen.
Schutzgut Boden
BBodSchG, Ziel der Bodenschutzgesetze ist:
LBodSchG, - o T . . .
Bodenschutzverord- der langfristige Schutz oder die Wiederherstellung des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen im Naturhaus-
nun halt, insbesondere als
9
»  Lebensgrundlage und Lebensraum fir Menschen, Tiere und Pflanzen und Bodenorganismen,
o Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- und Nahrstoffkreislaufen,
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o Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puf-
fer- und Stoffumwandlungseigenschaften (insbesondere Grundwasserschutz),

o Archiv fur Natur- und Kulturgeschichte,

o Nutzungsfunktion als Rohstofflagerstatte, Flache fir Siedlung und Erholung, Standort fur die
land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie fir sonstige wirtschaftliche und &ffentliche Nut-
zungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung,

o Standort fir Rohstofflagerstadten, land- und forstwirtschaftliche sowie siedlungsbezogene und
offentliche Nutzungen.

der Schutz des Bodens vor schadlichen Bodenveranderungen

Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen und Handhabung mit
Verdachtsflachen mit Abfall- oder Altablagerungen

» Forderung und Sanierung schadlicher Bodenveranderungen und Altlasten sowie dadurch verur-
sachter Gewasserverunreinigungen

BauGB

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch Wiedernutzbarmachung von Flachen,
Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verringerung zusatzlicher Inanspruchnahme von Bdéden. Aul3er-
dem durfen landwirtschaftlich, als Wald oder fir Wohnungszwecke genutzte Flachen nur im notwendigen
Ausmal fur andere Nutzungen in Anspruch genommen werden. Zusatzliche Anforderungen entstehen im
Weiteren durch Kennzeichnungspflicht fur erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen belastete Béden.

Schutzgut Wasser

Wasserhaushalts-
gesetz

Landeswassergesetz

Sicherung der Gewasser als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum fir Tiere und Pflanzen
und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Beeintrachtigun-
gen ihrer Okologischen Funktionen.

Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewasser vor vermeidbaren Beeintrachtigungen und die spar-
same Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung von Gewassern.

Sicherung des Grundwassers in seiner Qualitdt und Quantitat vor Erheblichen Beeintrachtigungen als Le-
bensgrundlage fiir den Menschen, Tiere und Pflanzen.

Europaische Wasser-
rahmenrichtlinie
(WRRL)

Sicherung und Wiederherstellung der 6kologischen Funktionsfahigkeit von Oberflachengewassern und des
guten Zustandes des Grundwassers von Gewdssersystemen und Einzugsgebieten unter gesamtheitlicher
Betrachtung als Okosystem.

Wasser- und Quell-
schutzgebiete

Sicherung der 6ffentlichen Wasserversorgung in Baden- Wirttemberg aus Grund-, Oberflachen- und Quell-
wassern

LWaldG Sicherung und Schutz von Grund- und Oberflachenwasser, Wasservorrate sowie Regulierung des Wasser-
haushaltes durch Ausweisung von Schutzwaldern, Schutz vor Wassererosion.

BNatSchG Schutz, Pflege und Entwicklung von Naturhaushalt und Landschaft zur Sicherung der Leistungsfahigkeit des
Naturhaushaltes (und damit auch der hydrologischen Verhaltnisse) als Lebensgrundlage fiir den Menschen,

LNatSchG Tiere und Pflanzen

Baugesetzbuch BerUlcksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bauleitplane sowie Berlcksichti-

gung von wirtschaftlichen Belangen bei den Regelungen zu Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.
Beriicksichtigung der Belange der Wasserwirtschaft, sowie der Flachen fir Hochwasserschutz und Wasser-
rickhaltung.

Schutzgut Klima / Luft

Bundesimmissions-
schutzgesetz inkl. der

Schutz des Menschen, der Tiere und der Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphére sowie der
Kultur- und Sachguter vor schadlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) zu schiitzen und dem Entstehen

Verordnungen schadlicher Umwelteinwirkungen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belastigungen durch Luftverunreini-
gungen, Gerausche, Erschiitterungen, Licht, Warme, Strahlen und &hnliche Erscheinungen) vorzubeugen.

TA Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen und der Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen um ein hohes
Schutzniveau flr die Umwelt insgesamt zu erreichen.

BNatSchG Schutz, Pflege und Entwicklung von Naturhaushalt und Landschaft zur Sicherung der Leistungsfahigkeit des
Naturhaushaltes (und damit auch der klimatischen Verhaltnisse) als Lebensgrundlage fiir den Menschen,

LNatSchG Tiere und Pflanzen

Baugesetzbuch Beruicksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bauleitplane sowie Beriicksichti-

gung des Klimaschutzes sowie Darstellung klimaschutzrelevanter Instrumente.

Berucksichtigung von baulichen und technischen MaBnahmen, die der Vermeidung oder Minderung der Fol-
gen von Storfallen dienen bei der Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung/ -intensitat von Gebauden
oder sonstigen baulichen Anlagen in der Nachbarschaft von Betriebsbereichen nach § 3 Absatz 5a des BIm-
SchG.
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LWaldG Sicherung der Frischluftzufuhr fur Siedlungen, Abwehr der durch Emissionen bedingte Gefahren, Nachteile

und Belastigungen

Sicherung und Schutz von Grund- und Oberflachenwasser, Wasservorrate sowie Regulierung des Wasser-
haushaltes durch Ausweisung von Schutzwaldern, Schutz vor Wassererosion.

Schutzgut Landschaft

BNatSchG Schutz, Pflege und Entwicklung und ggfs. Wiederherstellung der Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes
und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung fir die kiinftigen Generationen im besiedel-

LNatSchG ten und unbesiedelten Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schénheit sowie des
Erholungswertes von Natur und Landschaft.

Landschaftsschutz- Erhalt, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder

gebiet nach § 26 der Regenerationsfahigkeit und nachhaltigen Nutzungsfahigkeit der Naturguter, einschlieflich des Schutzes

BNatSchG von Lebensstatten und Lebensraumen bestimmter Arten. Erhalt der Vielfalt, Eigenart und Schoénheit bzw. der

besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft. Bewahrung von Erholungsgebieten von besonde-
rer Bedeutung.

Naturpark nach § 27
BNatSchG

Einheitliche Entwicklung und Pflege eines Naturraums oder einer Landschaft unter Berticksichtigung von Na-
tur- und Landschaftsschutzgebieten im Einklang mit nachhaltigem Tourismus und Landnutzung

Naturdenkmaler nach
§ 28 BNatSchG

Erhalt und Schutz von Einzelschépfungen in der Natur aus wissenschaftlichem, naturgeschichtlichem oder
landeskundlichem Griinden bzw. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schoénheit.

UNESCO Biospharen-
reservat

Interdisziplinrer Ansatz den Menschen als Bestandteil der Biosphére in den Vordergrund zwischen gesell-
schaftlichen, 6konomischen und 6kologischen Fragestellungen unter Beriicksichtigung der Zielsetzung Natur-
und Landschaftsschutz im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung zu stellen.

Baugesetzbuch

Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes im Rahmen der Bauleitplanung. Berucksichti-
gung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung von Bauleitplanen. Landschaftsplane oder sons-
tige Grinplane sind ebenfalls im Rahmen der Bauleitplanung darzustellen und zu ber{icksichtigen.

Schutzgut Mensch

BauGB Berlcksichtigung der Belange des Umweltschutzes sowie der Freizeit und Erholung bei der Aufstellung der
Bauleitplane, insbesondere die Vermeidung von Emissionen

BImSchG Schutz des Menschen, der Tiere und der Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphére sowie der

TA Luft Kultur- und Sachgtiter vor schadlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich

VDI Richtlinie des Entstehens von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belastigungen durch Luftverunreini-
gungen, Gerausche, Erschitterungen, Licht, Warme, Strahlen und ahnliche Erscheinungen),

TA Larm Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche so-
wie deren Vorsorge

DIN 18 005 Als Voraussetzung fur gesunde Lebensverhaltnisse fur die Bevdlkerung ist ein ausreichender Schallschutz

16. BImSchV notwendig, dessen Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch durch stadtebauliche Mal3nah-

men in Form von Larmvorsorge und -minderung bewirkt werden soll.

LAI Freizeit Larm
Richtlinie

Schutz der Alilgemeinheit und der Nachbarschaft vor Freizeitlarm

Geruchs-/ Immissions-
richtlinie

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Geruchsimmissionen, insbesondere landwirtschaftlicher
Art.

BNatSchG / LNatSchG

Zur Sicherung der Lebensgrundlage wird auch die Erholung in Natur und Landschaft herausgestellt.

UNESCO Biospharen-
reservat

Interdisziplindrer Ansatz den Menschen als Bestandteil der Biosphéare in den Vordergrund zwischen gesell-
schaftlichen, 6konomischen und ékologischen Fragestellungen unter Berticksichtigung der Zielsetzung Natur-
und Landschaftsschutz im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung zu stellen.

Naturpark nach § 27

Einheitliche Entwicklung und Pflege eines Naturraums oder einer Landschaft unter Berlicksichtigung von Na-

BNatSchG tur- und Landschaftsschutzgebieten im Einklang mit nachhaltigem Tourismus und Landnutzung

LWaldG Sicherung, Erhalt oder Erneuerung der ungestérten natirlichen Entwicklung einer Waldgesellschaft mit ihren
Tier- und Pflanzenarten.

WHG Schutz von Gewassern als Bestandteil als Lebensgrundlage des Menschen.

Schutzgut Flache

Raumordnungsgesetz
ROG

Beruicksichtigung der bundes- wie rahmenrechtlichen Vorgaben zu Bedingungen, Aufgaben und Leitvorstel-
lungen der Raumordnung zur ausgewogenen Gestaltung von Siedlungs- und Freiraumstruktur unter Beach-
tung der Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes.
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Flachennutzungsplan

Planungsinstrument zur Steuerung von stadtebaulichen Entwicklungen einer Gemeinde durch die 6ffentliche
Verwaltung im System der Raumordnung.

Baugesetzbuch

Erhaltung und Schutz der Flache durch die Beriicksichtigung der Belange des Umweltschutzes bzw. die durch
die Eingriffe verursachten Auswirkungen.

Schutzgut Kultur- u

nd Sachgiiter

DSchG
BNatSchG

Erhaltung historischer Kulturlandschaften und —landschaftsteilen von besondere charakteristische Eigenart
sowie der Umgebung schiitzenswerter oder geschiitzter Kultur, Bau- und Bodendenkmalern sowie der Denk-
méler selbst.

Naturdenkmaler nach
§ 28 BNatSchG

Erhalt und Schutz von Einzelschopfungen in der Natur aus wissenschaftlichem, naturgeschichtlichem oder
landeskundlichem Griinden bzw. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schénheit.

Baugesetzbuch

Erhaltung von Kultur- und Sachgutern im Rahmen der Orts- und Landschaftsbilderhaltung und -entwicklung.

Biologische Vielfalt

BNatSchG

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage fiir Leben und Gesundheit des
Menschen auch in Verantwortung fiir die kiinftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich
so zu schitzen, dass die biologische Vielfalt auf Dauer gesichert ist.

BNatSchG nach § 44

Beriicksichtigung der Einhaltung der Verbotstatbestande nach § 44 BNatSchG.

Besonderer Arten-

schutz

FFH-Richtlinie Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere
und Pflanzen sowie Schutz und Erhaltung samtlicher wildlebender, heimischer Vogelarten und ihrer Lebens-

VogelSchRL raume auf nationaler und europaischer Rechtsgrundlage.

Rote Listen Information der Offentlichkeit Giber en Gefahrdungsgrad einzelner Arten bzw. Biotoptypen und Entscheidungs-
und Argumentationshilfe zur Bewertung von Sachverhalten im Rahmen der Umweltprifung

WHG Schutz von Gewassern als Lebensraum fir Tiere und Pflanzen.

Baugesetzbuch Erhaltung und Schutz der biologischen Vielfalt durch die Berlicksichtigung der Belange des Umweltschutzes

bzw. die durch die Eingriffe verursachten Auswirkungen.

Natirliche Ressourcen

BNatSchG

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage fiir Leben und Gesundheit des
Menschen auch in Verantwortung fiir die kiinftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich
so zu schiitzen, dass die biologische Vielfalt auf Dauer gesichert ist.

Bundesimmissions-
schutzgesetz inkl. der

Schutz des Menschen, der Tiere und der Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphére sowie der
Kultur- und Sachguter vor schadlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) zu schiitzen und dem Entstehen

Verordnungen schadlicher Umwelteinwirkungen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belastigungen durch Luftverunreini-
gungen, Gerausche, Erschitterungen, Licht, Warme, Strahlen und &hnliche Erscheinungen) vorzubeugen.
Baugesetzbuch Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung; die Beschreibung der

potentiellen Auswirkung wahrend der Bau- und Betriebsphase unter Berlcksichtigung der Nutzung und der
nachhaltigen Verflgbarkeit natiirlicher Ressourcen.

Wasserhaushaltsge-
setz

Sicherung der Gewasser als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum fir Tiere und Pflanzen
und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Beeintrachtigun-
gen ihrer Okologischen Funktionen.

Landeswassergesetz
Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewasser vor vermeidbaren Beeintrachtigungen und die spar-
same Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung von Gewassern.
Sicherung des Grundwassers in seiner Qualitdt und Quantitat vor Erheblichen Beeintrachtigungen als Le-
bensgrundlage fiir den Menschen, Tiere und Pflanzen.

LWaldG Sicherung der nachhaltigen Nutzungsfunktion des Waldes. Sicherung der Frischluftzufuhr fiir Siedlungen,

Abwehr der durch Emissionen bedingte Gefahren, Nachteile und Belastigungen

Sicherung und Schutz von Grund- und Oberflachenwasser, Wasservorrate sowie Regulierung des Wasser-
haushaltes durch Ausweisung von Schutzwaldern, Schutz vor Wassererosion.

Unfalle und Katastr

ophen

Bundesimmissions-
schutzgesetz inkl. der
Verordnungen

Schutz des Menschen, der Tiere und der Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphare sowie der
Kultur- und Sachgiiter vor schadlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) zu schitzen und dem Entstehen
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schadlicher Umwelteinwirkungen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belastigungen durch Luftverunreinigun-
gen, Gerausche, Erschitterungen, Licht, Warme, Strahlen und ahnliche Erscheinungen) vorzubeugen.
LWaldG Sicherung der Erosion von rutschgefahrdeten, felsigen/ steinigen Hangen und Steilhdngen, Verkarstungen und
Flugsandbdden durch standortgerechte Waldbestockung auf gefahrdeten Standorten.
Uberschwemmungs- | Darstellung von Hochwassergefahren- und Uberflutungsflachen zur Erkennung, Vermeidung und Reduktion
flachen von Hochwasserrisiken.

Emissionen, Energienutzung und Abfall

Bundesimmissions-
schutzgesetz inkl. der
Verordnungen

Schutz des Menschen, der Tiere und der Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphare sowie der
Kultur- und Sachguter vor schadlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) zu schiitzen und dem Entstehen
schadlicher Umwelteinwirkungen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belastigungen durch Luftverunreinigun-
gen, Gerausche, Erschitterungen, Licht, Warme, Strahlen und &hnliche Erscheinungen) vorzubeugen.

TA Luft

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen und der Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen um ein hohes
Schutzniveau fur die Umwelt insgesamt zu erreichen.

Baugesetzbuch

Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abféllen und Abwéassern sowie soweit mog-
lich eine Angabe zu Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Larm, Erschutterungen, Licht, Warme
und Strahlung sowie der Verursachung von Belastigungen und ggf. die Auswirkungen der geplanten Vorhaben
auf das Klima und Treibhausgasemission. Gewahrleistung der Nutzung erneuerbarer Energien und sparsame
und effiziente Nutzung von Energie

WHG

Schutz von Gewassern als Nutzbares Gut durch eine nachhaltige Gewasserbewirtschaftung.
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Glossar der Abschichtungskriterien

Verbreitung (V): Wirkraum des Vorhabens liegt:

X = innerhalb des Quadranten des Plangebiets (8216SO ,Stlihlingen®)

(X) = innerhalb der Nachbarquadranten des Plangebiets (8216SW, 8216NO, 8217NW, 8216SW,
8217SW, 8316NW, 8316NO, 8317NW)

',’v
8216SW 8216NO 8217NW
STUguNGEN
8216SW 8216S0 8217SW
rkerjdorf .
Egglpgén
8316NW 8316NO 8317NW
Wutéschingen klettgé;u i
/ v‘/ ///
Jestettdn

I

Abbildung 1: Quadrant des Plangebiets rot umkreist, Nachbarquadranten schwarz umkreist (Quelle: LUBW)

0 = aulerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Baden-Wurttemberg

Lebensraum (L): Erforderlicher Lebensraum / Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum-
Grobfilter nach z. B. Moore, Walder, Magerrasen):

x = vorkommend; spezifische Habitatanspriiche der Art erfiillt oder keine Angaben moglich (k. A.)

0 = nicht vorkommend; spezifische Habitatanspriiche der Art mit Sicherheit nicht erfallt

Wirkungsempfindlichkeit (E) gegentiber Bauvorhaben:

x = gegeben oder nicht auszuschlielen, so dass Verbotstatbestdnde / Schadigungen ausgeldst

werden konnten

0 = nicht gegeben oder so gering, dass keine Verbotstatbestande / Schadigungen zu erwarten sind
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Glossar der Roten Liste — Einstufungen
RL D: Rote Liste Deutschland

Ausgestorben oder verschollen

Vom Aussterben bedroht

Stark gefahrdet

Gefahrdet

Gefahrdung anzunehmen, aber Status unbekannt

Extrem seltene Arten oder Arten mit geografischen Restriktionen
Daten defizitar

Arten der Vorwarnliste

nb  Nicht bewertet

Ungefahrdet

<OxIGOG®YNM=0

*

RL BW: Rote Liste Baden-Wiurttemberg
BNatSchG: s streng geschlitzte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

b besonders geschiitzte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

FFH RL: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume, sowie der
wildlebenden Pflanzen und Tierarten.
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1 Anlass und Plangebiet

Planvorhaben Die Stadt Stihlingen beabsichtigt die Aufstellung eines Bebauungsplans, um das
bestehende landwirtschaftliche Lohnunternehmen auf dem Schlossberg zu sichern und
dessen Weiterentwicklung zu ermdglichen. Der Betrieb liegt im AuRenbereich nach
§35BauGB und entspricht nicht den Darstellungen des  wirksamen
Flachennutzungsplans. Ohne planungsrechtliche Grundlage waren sowohl die
Bestandssicherung als auch bauliche Erweiterungen nicht mdglich, weil es sich
vorliegend nicht um eine privilegierte Nutzung im AuRRenbereich handelt. Die Gebaude
waren bereits vorhanden, als es sich noch um einen landwirtschaftlichen Betrieb
handelte. Der Betriebsinhaber hat die Flachen Gbernommen und nutzt sie seit 2019
gewerblich (Erdarbeiten, Tiefbau, Abbrucharbeiten, Deponie / Recycling). Es erfolgten
lediglich Dachsanierungen an einigen Gebduden. Da der Eigentimer den
nachvollziehbaren Wunsch geaulert hat, den Standort langfristig zu stabilisieren und
auszubauen, unterstiitzt die Stadt dieses Anliegen. Die zustandigen Fachbehdrden
haben aulerdem dem geplanten gelegentlichen Einsatz eines (mobilen) Brechers
zugestimmt, was ebenfalls eine eindeutige planungsrechtliche Regelung erfordert.

Ziel der Planung ist es, am bestehenden Standort eine geordnete stadtebauliche
Entwicklung zu gewahrleisten, die betriebsnotwendigen Nutzungen eindeutig
festzulegen und dem Unternehmen eine funktionale, flachensparende und
zukunftsfahige Struktur zu ermdglichen. Gleichzeitig soll das Areal trotz seiner
gewerblichen Anforderungen sinnvoll in die umgebende Agrarlandschaft eingebettet
bleiben. Dazu gehoért auch eine flachensparende Organisation der Betriebsflachen
sowie die Prufung und der Ausgleich der Auswirkungen auf Natur und Landschaft, die
aufgrund der Lage im AulRenbereich besondere Aufmerksamkeit verlangt.

Der Bebauungsplan schafft hierfiir ein Sondergebiet, in dem die bestehenden Gebaude
und die fir den Betrieb notwendigen Nutzungen rechtlich gesichert werden. Dazu
gehodren Hallen und Stellflachen fir Maschinen und Fahrzeuge, Lagerbereiche,
Verwaltungsrdume, eine betriebsbezogene Wohnung sowie der gelegentliche Einsatz
eines Brechers. Das gesamte Verfahren erfolgt zweistufig mit Umweltprifung, weil das
Lohnunternehmen nicht zu den privilegierten Nutzungen im Aufenbereich zahlt und
eine sorgfaltige Abwagung der Umweltauswirkungen notwendig ist. Da der
Bebauungsplan fir den bestehenden Betrieb nicht aus den Darstellungen des
Flachennutzungsplans zu entwickeln ist, wird dieser im Parallelverfahren punktuell
geandert.

Mit der Bebauungsplanaufstellung werden im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt:

Sicherung und Entwicklung des bestehenden Betriebs

Rechtliche Klarung und Ordnung der zuldssigen Nutzungen am Standort
Ermdglichung baulicher Erweiterungen

Flachensparende und funktionale Organisation des Areals
Landschaftsvertragliche Einbindung und Berlcksichtigung 6kologischer Belange
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Plangebiet
WO iGalgen]

Abbildung 2: Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ,,Wolfgalgen* (Quelle Luftbild:
LUBW)

2 Gesetzliche Grundlagen

§ 44 BNatSchG Grundlage fir die artenschutzrechtliche Priifung ist § 44 BNatSchG. Dies betrifft sowohl
die Prifung der Zugriffsverbote gemalt § 44 BNatSchG (1) 1-4 sowie die
entsprechenden Ausnahmeregeln gemal § 44 BNatSchG (5) 1-3.

Somit ergibt sich aus der oben genannten Gesetzeslage sowie weiterer Publikationen
(Kratsch et al. 2018, Runge et al. 2010) eine artenschutzrechtliche Prufrelevanz
gegenuber der

» In Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgefihrten Tierarten

» europaischen Vogelarten

» Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgefiihrt
sind.

Derzeit ist eine Liste mit den Arten, die nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 unter Schutz
gestellt werden und nach § 44 BNatSchG bearbeitet werden missten (sogenannte
»verantwortungsarten®), noch nicht veroffentlicht. Zum momentanen Zeitpunkt kénnen
diese Arten somit nicht behandelt / bericksichtigt werden.

Umwelt- Das Umweltschadensgesetz gemafl BNatSchG § 19 (,Schaden an bestimmten Arten

schadensgesetz und naturlichen Lebensrdumen®) muss im Artenschutz in der Regel nicht beachtet
werden. Gemal diesem Gesetz liegt keine Schadigung vor, wenn Eingriffe auf Grund
der Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 30 oder § 33 des Baugesetzbuches
genehmigt wurden oder zulassig sind.

Durch den Umweltbericht werden Schaden an natirlichen Lebensraumen und durch
den Artenschutzbericht Schaden an bestimmten Arten in der Regel ausreichend
abgedeckt.

Dieses Gesetz erweitert den Schutz der oben genannten Tiere, Pflanzen und deren
Lebensrdume gemal Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG auf Gebiete
aulerhalb der FFH-Gebietskulisse und erweitert die Prifrelevanz auf die Arten des
Anhang Il der Richtlinie 92/43/EWG.
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Falls Hinweise auf entsprechende Arten und Lebensrdume vorhanden sind, werden
diese im Rahmen des Umweltberichts sowie des Artenschutzberichts entsprechend

behandelt.
Besonders Besonders (national) geschitzte Arten werden nach der Eingriffsregelung § 15
geschiitzte BNatSchG abgearbeitet. Fir diese Arten sind die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote
Arten, in der Regel nicht vertiefend zu prufen, insofern garantiert wird, dass Uber die

ubiquistische Eingriffskompensierung die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben
Vogelarten und betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang weiterhin
lokale erfullt wird.

Verantwortungs

-arten Die Schilderung der Eingriffskompensierung gemall Umweltbericht deckt die Belange

dieser Arten somit ab. Die artenschutzrechtliche Prifung beschrankt sich auf die
Darstellung dieser Arten sowie auf fachliche Erlauterungen im Rahmen der
Wirkungsprognose, die eine Nichtbetroffenheit dieser Arten gemal der
Eingriffsregelung darstellen. Eine vertiefende Betrachtung durch artbezogene
Abprifung der Verbotstatbestande erfolgt fiir diese Arten im Artenschutzbericht nicht.

Dem Gutachter steht es jedoch in gutachterlicher Abwagung frei, bestimmte Arten in die
vertiefende Betrachtung zu tUbernehmen. In der fachlichen Praxis hat sich das fur die
folgenden Artengruppen bewahrt:

» Besonders geschitzte Arten mit einem Gefahrdungsgrad auf der roten Liste der
Kategorien 0 (ausgestorben oder verschollen), 1 (vom Aussterben bedroht)
oder 2 (Stark gefahrdet).

» Besonders geschitzte Arten mit und ohne Gefahrdungsstatus, fir die auf Grund
lokaler Besonderheiten (z.B. disjunkt verteile Restpopulation, klimatisch
bedingte Neubesiedlung, lokal grassierende Epidemien etc.) eine besondere
Lokalverantwortung erkannt werden kann

Bei europaischen Vogelarten, die gemal BNatSchG zu den grundsétzlich vertiefend zu
betrachteten Arten gehdren, erfolgt eine vertiefende artenschutzrechtliche Betrachtung
in der fachlichen Praxis fir die folgenden Arten:

» Streng geschiitzte Arten

» Streng und besonders geschutzte Arten, die in der aktuellen Roten Liste Baden-
Wirttembergs inklusive der Vorwarnstufe, aufgefuihrt werden

» Arten, die auf Grund spezieller Brutverhalten und Stoéranfalligkeiten eine
erhoéhte Wirkungsempfindlichkeit beziglich bestimmter Parameter haben (z.B.
Koloniebrtter, Offenlandvogel, etc.)

» Arten, die zwar nicht mehr oder noch nicht in der Roten Liste gefuhrt werden,
fur die aber aufgrund der mittel- und langfristigen Prognosen eine mogliche
Beeintrachtigung der Lokalpopulation nicht ausgeschlossen werden kann.

Als ubiquistische Arten (,Allerweltsarten®) gelten Vogelarten, fir die auf Grund hoher
Bestandszahlen und landesweit anhaltend guter Prognosen keine vertiefende
Betrachtung nétig ist. Da diese jedoch gesetzlich vorgeschrieben ist, kann sie nicht
unterlassen werden, es genligt aber, diese Arten in Gilden zusammengefasst
abzuprufen.
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Ablaufschema Aus der einschlagigen Gesetzgebung ergibt sich die folgende Priifkaskade:

FFH-Anhang IV-Art,

Artenschutzrechtliche Priifung bei Vorhaben

nach § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG

Vogelart betroffen?
I
¥ ¥
erhebliche Stérung nur Entnahme/Beschadigung/
2zu bestimmten Zeiten Zerstdrung von Fortpflanzungs-
(= Verschlechterung des oder Ruhestatte = "
Erhaltungszustandes) (544 Abs, 1 Nr. 3) b il

(§44 Abs. 1 Nr. 2)

bzw. Pflanzenstandorten (Nr. 4)

MaBstab: lokale Population

Mafstab: ObjektRevier

ja nein

CEF MaRnahmen
(5 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3)

Mahstab: Individuum

Zur Ausnahmepriifung

Mafstab: Individuum

Inhalts-/t

Verbotstatbestand nicht erfiillt
Vorhabenszulassung ggf. mit

h

Monitoring (§ 44 Abs. 5 Satz 2-4)

Ggf. weiter auf der rechten Seite?

1 Arten, fur die eine nationale Verantwortung besteht, konnen den
europarechtich geschitzten Arten gleich gestellt werden (§54 (1) 2

BNatSchG).

2 Die Aspekte, die nicht von den Verbotstatbestinden des § 44 Abs. 1
erfasst sind (2.B. Nahrungshabitate) sind ggf. im Rahmen der

Eingriffsregelung (s. rechte Spalte) zu prafen

® Kratsch, D., Matthdus, G., Frosch, M. (Januar 2018)

Abbildung 3: Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Priifung (Kratsch et al. 2018)

andere Art® betroffen
Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 nicht erfullt
(§44 Abs 5 Satz 5)

Insbesondere:
+ Andere besonders geschitzte Arten
(2.B. alle Wildbienen, Blindschleiche, etc.)
+ Andere streng geschitzte Arten
(2.B. Aspisviper, Grine Strandschrecke, etc.)
* Andere wertgebende Arten (Rote Liste)

Eingriffsregelung
(§ 15 BNatSchG)
nein Erhebliche Beeintréchtigungen
idbar ?
(§15Abs. 1)
ja
nein g
Kompensi »
(§15Abs. 2)
ja
Abwagung: ja
Projekt vorrangig?
(§ 15 BNatSchG)
nein

Vorhaben zulassig ggf. mit
Nebenbestimmungen/Monitoring

3 sonderfall FFH-Anhang ll-Arten: Soweit Erhaktungsziel eines FFH-Gebiets
betroffen ist, VP nach § 34 BNatSchG

Im Ubrigen, soweit auch FFH-Anhang IV-Art betroffen, nach linker Spalte,
ansonsten wie andere Ant' (z2.8. Bachneunauge, Hirschkafer, Helmazur-
Jungfer). Dabei ist § 19 BNatSchG zu bertcksichtigen: bei Anhang Il-Arten sind
mogliche nachteilige Auswirkungen artbezogen zu ermittein!
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3 Untersuchungsgebiet

Lage im Raum, Das Plangebiet befindet sich westlich von Stiihlingen und ist von landwirtschaftlichen
Schutzgebiete Nutzflachen umgeben. Eine ErschlieBung besteht bereits durch eine asphaltierte
Stralle.

Es liegt im Naturraum Alb-Wutach-Gebiet in der GroRlandschaft Neckar- und Tauber-
Gauplatten auf einer Hohe von ca. 630 m . NHN.

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Naturparks ,Stidschwarzwald®“. Ansonsten sind
keine weiteren Schutzgebiete, gesetzlich geschiitzten Biotope oder FFH-Mahwiesen
ausgewiesen.

@ FFH-Mihwiese /

\ssb'e\r‘g.SI eHang

@ Biotop
D Offenlandbiotopkartierung
- Waldbiotopkartierung \  §
Q%}
@ FFH-Gebiet (Abfrage) [ L
[ 4

4

€ Landschaftsschutagebiet @%/ w

/

//
&

& /’};f’; .
/ T

Abbildung 4: Plangebiet (rot) und Schutzgebiete in der Umgebung. Die Uberlagerung mit dem
Naturpark ist aus Ubersichtlichkeitsgriinden nicht dargestellt. Quelle: LUBW.

Detaillierte Informationen zu den Schutzgebieten sind im Umweltbericht von galaplan
decker vom 26.01.2026 aufgefuhrt und werden in diesem Artenschutzbericht nicht noch
einmal gesondert betrachtet.

Auerhuhn- Unter "auerhuhnrelevanten Flachen" werden Flachen verstanden, die nicht nur die
Schutzzonen aktuelle Verbreitung des Auerhuhns, sondern auch potenzielle Lebensrdume dieser
der FVA Tierart einschlie®en und die somit fir den langfristigen Erhalt einer Uberlebensfahigen

Auerhuhnpopulation im Schwarzwald von Bedeutung sind.

In der Umgebung von Stlihlingen sind gemaflt dem Maflinahmenplan des Aktionsplans
Auerhuhn keine auerhuhnrelevante Flachen vorhanden. Solche beginnen erst in vielen
Kilometern Entfernung bei der Gemeinde Grafenhausen. Beeintrachtigungen von
Auerhihnern kdnnen somit sicher ausgeschlossen werden.
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4 Methodik

Methodik

PEN

Aktualisiertes Flachenkonzept 2024

B Vorrangflache - Kerngebiet des Vorkommens
B Vorrangflache - Randbereich des Vorkommens
B Korridor

Il Trittstein

Abbildung 5: Plangebiet (roter Punkt) und auerhuhnrelevante Flachen in der weiteren Umgebung
(Quelle: Aktionsplan Auerhuhn MaBnahmenplan 2023 — 2028)

Am 28. August 2025 fand eine Ubersichtsbegehung des Plangebiets statt. Bei dieser
Begehung erfolgte eine Einschatzung des Habitatpotenzials und es wurden
Vegetationsaufnahmen durchgefiihrt.

Da das Plangebiet bereits groRtenteils Uberbaut ist und keine hochwertigen Strukturen
aufweist, wird nach derzeitigem Kenntnisstand eine artenschutzrechtliche Einschatzung
ohne weitere vertiefende Untersuchungen zu den einzelnen Artengruppen vor Ort als
ausreichend erachtet. Somit wird vom worst-case, das heifldt von einem Vorkommen
derjenigen Arten bzw. Artengruppen ausgegangen, deren Vorkommen verbreitungs-
und habitatbedingt nicht ausgeschlossen werden kann.

Fur die worst-case-Betrachtung erfolgten Datenrecherchen zu den relevanten
Artengruppen. Hierbei wurden Daten der LUBW, des BfN sowie die Grundlagenwerke
zu den landesweiten Kartierungen der Arten herangezogen (vgl. Literaturverzeichnis).

Auf dieser Grundlage erfolgte die Priafung einer mdglichen Betroffenheit
planungsrelevanter Arten. Eine Betroffenheit wurde mittels folgender Kriterien geprift:

» Vorkommen verbreitungsbedingt moglich (Quadrant, in dem das Plangebiet
liegt: 8216S0O ,Stuhlingen®)

» Vorkommen habitatbedingt mdglich

» Von dem Bauvorhaben konkret betroffen bzw. im Wirkraum der Baumafinahme.

In den nachfolgenden Kapiteln 5-15 werden die prufungsrelevanten Arten in
Abschichtungstabellen dargestellt.
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Tabelle 1: Durchgefiihrter Begehungstermin

Datum

Zeit Anlass

Wetter

28.08.2025

11:30-13:15 Uhr Begehung des gesamten Plangebiets, Stark bewdlkt
Biotoptypenkartierung, Einschatzung des
Habitatpotenzials, Begutachtung der
Geholze und Gebaude

ABSCHICHTUNG ARTENSCHUTZRECHTLICH POTENZIELL

BETROFFENER ARTEN: RELEVANZCHECK

Lage in Naturraum / Region

FFH-Anhang IV-Arten Europaische Vogelarten

... mit Planungsrelevanz

) J

aulerhalb Verbreitungsgebiet der Art

im Verbreitungsgebiet der Art

Vorkommen
auszuschlieBen
bzw. nicht zu
erwarten

Betroffenheit auszuschlieBen bzw.
nicht zu erwarten

geeignete Lebensraumstrukturen,

Verbundachsen etc.

Artl u
Art 2
Art3
Artd
Art 5

vorhanden

gegenuber auftretenden
Wirkfaktoren

Artl -
Art 2 [=] =]

a
-

Betroffenheit moglich -
Priifungsrelevante Arten

Abbildung 6: Schema zur Abschichtung planungsrelevanter Arten / Relevanzcheck (Quelle: BWL 2019)
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5 Aquatische Lebewesen (Mollusken, Krebse, Fische, Rundmauler,
Libellen)

Abschichtung

Tabelle 2: Liste planungsrelevanter Arten aquatischer Lebewesen

Im Plangebiet, direkt angrenzend oder in der nahen Umgebung befinden sich keinerlei

Gewasserstrukturen. Es sind weder FlieB- noch Stillgewasser vorhanden. Auch

Kleinstgewasser

wie z.

B. Graben befinden sich nicht auf dem Hofgelande.

Beeintrachtigungen von an Gewasser gebundenen Lebewesen konnen daher

habitatbedingt von vornherein ausgeschlossen werden.

Eine weiterflihrende Prifung dieser Artengruppe entfallt.

V(L |E |Art Art RLBW RLD | FFHRL | BNatSchG
Schnecken
0 lAnisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke 2 1 I, IV s
0 Vertigo angustior 'Schmale Windelschnecke 3 1]
0 Vertigo geyeri \Vierzahnige Windelschnecke 1 1 1]
0 Vertigo moulinsiana Bauchige Windelschnecke 2 2 1]
Muscheln
0 Pseudanodonta complanata IAbgeplattete Teichmuschel 1 1 S
0 Unio crassus Bachmuschel 1 1 I, IV s
Krebse
0 Astacus astacus Edelkrebs 2 1 s
0 IAustropotamobius pallipes Dohlenkrebs 1 nb 1]
0 lAustropotamobius torrentium  |Steinkrebs 2 2 1] b
0 Branchipus schaefferi Sommer-Feenkrebs nb 2 S
0 Tanymastix stagnalis Sumpf-Feenkrebs nb 1 s
Fische und Rundmauler
0 \Alosa alosa Maifisch 1 1 I
0 WAnguilla anguilla IAal 2 2 b
0 IAspius aspius Rapfen 1 * 1]
0 Cobitis taenia Steinbeiler 2 * Il
0 Cottus gobio Groppe, Muhlkoppe \% * 1]
0 Gymnocephalus baloni Donau-Kaulbarsch nb * I, IV
0 Hucho hucho Huchen 1 2 Il
0 Lampetra fluviatilis Flussneunauge 2 3 Il b
0 Lampetra planeri Bachneunauge 3 * Il b
0 Leuciscus souffia agassizii Stromer 2 1 1]
0 Misgurnus fossilis Schlammpeitzger 1 2 Il
0 Petromyzon marinus Meerneunauge 2 \% Il b
0 IRhodeus amarus Bitterling 2 * Il
0 Salmo salar IAtlantischer Lachs 1 1 1]
0 Zingel streber Streber 2 2 1]
Libellen
0 \Aeshna caerulea IAlpen-Mosaikjungfer 1 1 S
0 lAeshna subatrctica elisabethae |Hochmoor-Mosaikjungfer 2 1 S
0 Ceriagrion tenellum Scharlachlibelle 1 s
0 Coenagrion mercuriale Helm-Azurjungfer 3 2 1] s
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V(L |E |Art Art RLBW RLD | FFHRL | BNatSchG

0 Coenagrion ornatum \Vogel-Azurjungfer 1 1 1] 5

0 Gomphus flavipes IAsiatische Keiljungfer 2 * v 5

0 LLeucorrhinia albifrons Ostliche Moosjungfer 0 2 v s

0 Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer 1 3 v s

0 Leucorrhinia pectoralis Grofl3e Moosjungfer 1 3 I, IV 5

0 Nehalennia speciosa Zwerglibelle 1 1 5

0 Ophiogomphus cecilia Gruine Flussjungfer 3 * I, IV s

0 Orthetrum albistylum Ostlicher Blaupfeil D R s

0 Somatochlora alpestris IAlpen-Smaragdlibelle 1 1 5

0 Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle 2 1 \ S

6 Spinnentiere

Abschichtung Die planungsrelevanten Spinnenarten (Stellas  Pseudoskorpion, Gerandete
Wasserspinne, Goldaugenspringspinne) kénnen alle von vornherein
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden.

Eine weiterfihrende Prifung dieser Artengruppe entfallt.

Tabelle 3: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Spinnentiere

V|L|E|Ar Art RLBW | RLD |FFHRL | BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
keine aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 Dolomedes plantarius Gerandete Wasserspinne 2 2 s

0 Philaeus chrysops Goldaugenspringspinne 2 2 s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

0 ‘ ‘ ‘Anthrenochernes stellae Stellas Pseudoskorpion ‘ nb ‘ 2 ‘ Il I
7 Kafer
Methodik / Bezlglich der Verbreitung planungsrelevanter Kaferarten wurden neben den

Abschichtung Verbreitungsatlanten der LUBW auch Karten auf der Webseite Coleoptera Europaea
(coleoweb.de) ausgewertet. In Bezug auf den Hirschkafer wurden diverse Plattformen
gepruft (hirschkafer-suche.de, kerbtier.de, Meldeplattform der LUBW).

Im entsprechenden Quadranten 8216SO, in dem das Plangebiet liegt, ist keine
planungsrelevante Kaferart verbreitet. Auch in Nachbarquadranten sind keine
Vorkommen bekannt.

Eine weiterflihrende Prifung dieser Artengruppe entfallt.
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Tabelle 4: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Kéfer

Art

Art

RLBW

RLD |FFH RL | BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

Hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit

0 Clerus mutillarius Eichen-Buntkéfer 2 1 s
0 Lucanus cervus Hirschkafer 3 2 Il b
0 Megopis scabricornis Kérnerbock 1 1 s
0 Palmar festiva Sudlicher Wacholder-Prachtkéafer 1 1 S
Mittlere Vorkommenswahrscheinlichkeit
0 Protaetia aeruginosa GroRRer Goldkafer 2 1 s
0 Aesalus scarabaeoides Kurzschroter 2 1 s
0 Gnorimus varabilis Veranderlicher Edelscharrkafer 2 1 s
Geringe Vorkommenswahrscheinlichkeit
0 Cylindera germanica Deutscher Sandlaufkafer 1 2 s
0 Meloe rugosus Mattschwarzer Maiwurmkafer nb 1 s
0 Purpuricenus kaehleri Purpurbock 1 1 s
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
keine aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.
0 Acmaeodera degener Gefleckter Eichen-Prachtkafer 1 1 s
0 Bolbelasmus unicornis Vierzahniger Mistkafer nb 1 I, IV S
0 Eurythyrea quercus Eckschildiger Glanz-Prachtkafer 1 1 s
0 Meloe autumnalis Blauschimmernder Maiwurmkafer nb 1 s
0 Meloe cicatricosus Narbiger Maiwurmkafer nb 1 s
0 Necydalis ulmi Panzers Wespenbock 1 1 s
0 Scintillatrix mirifica Wunderbarer Ulmen-Prachtkafer 1 1 S
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.
0 Cerambyx cerdo Heldbock; GroRer Eichenbock 1 1 I, IV s
0 Cucujus cinnaberinus Scharlachkafer nb 1 I, IV s
0 Dicerca furcata Scharfzahniger Zahnfliigel-Prachtkafer| Z 1 s
0 Dytiscus latissimus Breitrand nb 1 I, IV s
0 Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitfligel-Tauchkafer | nb 3 I, IV s
0 Meloe decorus Violetthalsiger Maiwurmkafer nb 1 s
0 Necydalis major Grol3er Wespenbock 1 1 s
0 Osmoderma eremita Eremit 2 2 I, IV s
0 Phytoecia uncinata Wachsblumenbdckchen nb 1 s
0 Rosalia alpina Alpenbock 2 2 I, IV s

8 Schmetterlinge

Methodik /

Abschichtung

Bezlglich der Verbreitung planungsrelevanter Schmetterlingsarten wurden neben den

Verbreitungsatlanten der LUBW auch Art-Beobachtungkarten der Landesdatenbank

Schmetterlinge Baden-Wirttembergs des Naturkundemuseums Karlsruhe ausgewertet.

Berucksichtigt wurden alle Nachweise ab dem Jahr 2001. Nachweise aus dem 20.
Jahrhundert wurden als veraltet eingestuft.
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Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die zur Verfugung stehenden Daten zur
Artengruppe der Schmetterlinge ausreichend. Vertiefende Untersuchungen sind nicht

Bis auf zwei Arten kdnnen alle planungsrelevanten Schmetterlingsarten von vornherein
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden. Im entsprechenden Quadranten 8216SO
ist keine planungsrelevante Art verbreitet, in Nachbarquadranten lediglich Oberthiirs
Wiirfeldick-Kopffalter und der Goldene Scheckenfalter (vgl. Tabelle 5).

Das Plangebiet liegt nahe des Rheins inmitten von intensiv genutzten Acker- und

Am Schlipf 6
79674 Todtnauberg
notwendig.
Bestand /
Betroffenheit

Griinlandflachen.
Oberthirs Wiirfel-Dickkopffalter

Typische Lebensrdume der Falterart sind Trocken- und Magerrasen
Waldlichtungen. Das Plangebiet stellt keinen geeigneten Lebensraum dar.

sowie

Goldener Scheckenfalter

Der Goldene Scheckenfalter besiedelt Feuchtwiesen m Rande von Mooren sowie
Halbtrockenrasen. Das Plangebiet stellt keinen geeigneten Lebensraum dar.

Eine weiterfiihrende Prifung dieser Artengruppe entfallt.

Tabelle 5: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Schmetterlinge

V|L|E|Art Art RLBW | RLD |FFHRL | BNatSchG
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.
Hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit

0 Callimorpha quadripunctaria  |Spanische Fahne * * 1]

0 Lycaena dispar Groler Feuerfalter 3 3 I, IV s

0 Maculinea arion Schwarzfleckiger Ameisen-Blauling 2 3 \% s

0 Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling 3 \Y I, IV s

0 Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-Ameisenblauling 1 2 I, IV s

0 Nycteola degenerana Salweiden-Wicklereulchen 2 3 s

0 Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwarmer \% * \% s
(X)| 0 | 0 |Pyrgus armoricanus Oberthiirs Wirfel-Dickkopffalter 1 3 s

Mittlere Vorkommenswahrscheinlichkeit

0 Brenthis daphne Brombeer-Perimutterfalter 1 D s

0 Cleorodes lichenaria Griiner Flechten-Rindenspanner 2 1 s

0 Cucullia caninae Hundsbraunwurz-Ménch R R s

0 Fagivorina arenaria Scheckiger Rindenspanner 3 1 s

0 Hipparchia fagi GrolRer Waldportier R 2 s

0 Luperina dumerilii Dumerils Graswurzeleule R 2 S

Geringe Vorkommenswahrscheinlichkeit

0 Alcis jubata Bartflechten-Rindenspanner 1 1 s

0 Anarta cordigera Moor-Bunteule 2 1 s

0 Idaea contiguaria Fetthennen-Felsflur-Zwergspanner R 2 s

0 Nola subchlamydula Gamander-Graueulchen 1 R s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Loérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
keine aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.
0 ‘ ‘ ‘Actinotia radiosa Trockenrasen-Johanniskrauteule ‘ R ‘ 1 ‘ ‘ s
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V|L|E|Art Art RLBW | RLD |FFHRL | BNatSchG
0 Agrodiaetus damon WeiRdolch-Blauling 1 1 s
0 Carsia sororiata Moosbeerenspanner 2 1 s
0 Cucullia gnaphalii Goldruten-Ménch 1 1 s
0 Eriogaster catax Hecken-Wollafter 0 1 I, IV s
0 Eucarta amethystina Amethysteule 2 2 s
(X) 0 |Eurodryas aurinia Goldener Scheckenfalter 1 2 1] b
0 Gastropacha populifolia Pappelglucke 1 1 s
0 Hadena magnolii Sudliche Nelkeneule 1 2 S
0 Hyles vespertilio Fledermausschwarmer 1 0 s
0 Lemonia taraxaci Léwenzahn-Wiesenspinner R 0 s
0 Lopinga achine Gelbringfalter 1 2 v s
0 Nola cristatula Wasserminzen-Graueulchen 1 * s
0 Paidia murina Mauer-Flechtenbarchen D 1 s
0 Pericallia matronula Augsburger Bar R 1 s
0 Pyrgus cirsii Spatsommer-Wiirfel-Dickkopffalter 1 1 s
0 Tephronia sepiaria Totholz-Flechtenspanner 1 R S
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.
0 Carcharodus flocciferus Heilziest-Dickkopffalter 1 2 s
0 Coenonympha hero Wald-Wiesenvogelchen 1 2 v s
0 Gortyna borelii Haarstrangeule 1 1 I, IV s
0 Hypodryas maturna Eschen-Scheckenfalter 1 1 I, IV s
0 Lycaena helle Blauschillernder Feuerfalter 1 2 I, IV s
0 Parnassius apollo Apollofalter 1 2 \ s
0 Parnassius mnemosyne Schwarzer Apollo 1 2 v s
0 Zygaena angelicae Elegans-Widderchen R 1 s
9 Heuschrecken
Abschichtung Im Quadranten 8216SO oder in einem der Nachbarquadranten sind keine

planungsrelevanten Heuschreckenarten verbreitet.

Eine weiterfihrende Prifung dieser Artengruppe entfallt hiermit.

Tabelle 6: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Heuschrecken

L

E (Art

Art

RLBW

RLD |FFHRL | BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

0

‘Ruspolia nitidula

Grol3e Schiefkopfschrecke

*

| R |

E

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
keine aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 lAiolopus thalassinus Grine Strandschrecke 3 2 s
0 Modicogryllus frontalis Ostliche Grille 1 1 s
0 Tessellana tessellata Braunfleckige BeilRschrecke 2 1 s
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V|L|E |Ar Art RLBW RLD | FFH RL | BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

o |

}Arcyptera fusca

GroRRe Hockerschrecke

‘ 1

|

| s

10 Amphibien

Abschichtung

Umfeld sind keine solchen Habitate vorhanden.
Standorte sind ebenfalls nicht ausgewiesen.

Amphibien-Arten bendtigen aquatische oder dauerfeuchte Habitate. Im erweiterten

Biotopverbundflachen feuchter

Auch bei der Ubersichtbegehung erfolgten keinerlei Nachweise von bzw. Hinweise auf

Amphibien.

Eine weiterfiihrende Prifung dieser Artengruppe entfallt.

Tabelle 7: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Amphibien

V(L |E Art Art RLBW | RLD |FFHRL | BNatSchG
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

0 \Alytes obstetricans Geburtshelferkrote 1 2 v s
0 Bombina variegata Gelbbauchunke 2 2 I, IV s
0 Bufo calamita Kreuzkrote 2 2 v s
0 Hyla arborea Europaischer Laubfrosch 3 3 \ S
0 Pelophylax lessonae Kleiner Wasserfrosch G G \ s
0 Rana dalmatina Springfrosch * 3 \ s
0 Triturus cristatus Kammmolch 3 3 I, IV s
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
keine aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 Pelobates fuscus Knoblauchkrote 1 3 v s
0 Pseudepidalea viridis \Wechselkréte 2 2 \ s
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

0 Rana arvalis Moorfrosch 1 3 v s
0 Salamandra atra IAlpensalamander R * v s

11 Reptilien

Methodik /

Abschichtung

Laut den Ergebnissen der Landesweiten Artenkartierung (LAK) liegen innerhalb des

Schlingnatter und Zauneidechse vor.

Untersuchungsgebiets bei Stiihlingen Nachweise der streng geschutzten Reptilienarten

Beide Arten besiedeln warmebeglinstigte Hanglagen sowie Magerrasen und
Waldrander. Das isolierte Hofgelande mit den umgebenden intensiv genutzten Acker-
und Grinlandflachen stellt flr diese beiden Arten keinen Lebensraum dar. Bei der

Ubersichtsbegehung  wurden

keine ge

eigneten

Trockenmauern, Steinhaufen etc. festgestellt.

Habitatstrukturen

Eine weiterfihrende Prifung dieser Artengruppe entfallt.

wie z.
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Tabelle 8: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Reptilien

Vv L |E (Art Art RLBW | RLD |FFHRL | BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

X 0 | 0 |Coronella austriaca Schlingnatter 3 3 \Y s
X 0 | 0 |Lacerta agilis Zauneidechse 3 \% \% S
0 Podarcis muralis Mauereidechse D \Y \Y s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
keine aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 Lacerta bilineata \Westliche Smaragdeidechse 2 2 \Y S

0 Vipera aspis IAspisviper 1 1 s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

0 Emys orbicularis Europaische Sumpfschildkrote 1 1 I, v S
0 Zamenis longissimus IAskulapnatter 2 2 I\ S
12 Vogel
Methodik Gemal Bundesnaturschutzgesetz miissen alle europaischen Vogelarten artenschutz-

rechtlich geprift werden. In der Tabelle im Anhang werden alle Arten aufgelistet. Die
besonders geschutzten Arten werden i. d. R. in Gilden dargestellt, die streng
geschutzten Arten als Einzelarten. Die Liste orientiert sich an der Artenliste aus
Holzinger et al. (2005).

Bezlglich eines Vorkommens der europaischen Vogelarten erfolgten Datenrecherchen.
Hierbei wurden Verbreitungsdaten der Ornithologischen Gesellschaft Baden-
Wirttemberg (OGBW) ausgewertet.

Die Gebdude auf dem Hof sind alle bereits schon vor der gewerblichen Nutzung durch
Herrn Koblbauer vorhanden gewesen, d.h. schon damals, als der Hof noch
landwirtschaftlich genutzt wurde. Der Betriebsinhaber hat lediglich einige Teile der
Décher saniert. Die Sanierungen sind bereits erfolgt. Da keine weiteren Eingriffe an den
Gebauden geplant sind, ist aktuell auch keine genaue Uberpriifung bzw. Begutachtung
der Gebaude erforderlich.

Die vorhandenen Baume und Gehdlze (funf Einzelbdume und ein Feldgehdlz) wurden
bei der Biotoptypenkartierung am 28.08.2025 auf Vogelnester und Hoéhlen kontrolliert.

Bestand Das Plangebiet liegt westlich des Siedlungsbereichs von Stiihlingen. Das Hofgelande ist
Lebensraum von anderen besiedelten Bereichen isoliert und von allen Seiten von
und landwirtschaftlichen Nutzflachen umgeben.

Individuen

Auf dem Hof befinden sich mehrere Gebaude, darunter eine Maschinenhalle, ein Stall,
eine Lagerhalle und ein Wohnhaus.

Die Lebensraume fir die Avifauna sind aufgrund des hohen Versiegelungsgrades sehr
begrenzt. Als Bruthabitat dienen aktuell lediglich die vorhandenen Gebaude. Bei der
Ubersichtsbegehung im August konnten groRe Scharen Haussperlinge innerhalb der
Gebaude beobachtet werden. Das kleine Feldgehodlz zwischen Pferdeweide und
Hofgelande sowie die funf Einzelbaume sidlich des Wohnhauses stellen zwar auch
potenzielle Bruthabitate / Neststandorte dar, werden aber derzeit nicht von Vogeln als
solche genutzt. Hohlen oder Spalten, die fir héhlenbritende Vogelarten von Relevanz
waren, wurden nicht festgestellt. Bei der Plangebietsbegehung wurde ein Graureiher als
Nahrungsgast im Gehdlz festgestellt, eine Brut dieser Art im Plangebiet kann aber
ausgeschlossen werden.
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Nahrungshabitate sind im 6stlichen Teil des Plangebiets nur in sehr untergeordnetem
Umfang in Form der kleinen Grinflachen in den Randbereichen des Hofgeléndes
vorhanden. Grolere Griinflachen und somit relevantere Nahrungshabitate finden sich
im westlichen Teil des Plangebiets mit der Pferdeweide.

Bodenbriter und Arten des Halboffenlandes bzw. Offenlandes kdnnen im Plangebiet
aufgrund fehlender (Halb-)Offenlandflachen sowie hoher Stérwirkungen von vornherein
ausgeschlossen werden. Da das nachstgelegene Waldstick erst in knapp 400 m
Entfernung Richtung Norden beginnt, ist eine Relevanz des Plangebiets fir Waldarten
ebenfalls nicht gegeben. Fur horstbauende Greifvogel kdnnte lediglich das kleine
Feldgeholz relevant sein. Da dort aber keine Horste festgestellt wurden, wird derzeit
auch nicht von einer Relevanz des Plangebiets fur Greifvogel ausgegangen.
Wasservogel sind im Bereich des Hofgelandes ebenfalls nicht zu erwarten, da keine
Gewasser vorhanden sind.

Grundsatzlich ist im Plangebiet somit vor allem mit siedlungsfolgenden Arten aus der
Gilde der eurydken, weit verbreiteten Arten mit hohen Bestandszahlen (,Ubiquisten®) zu
rechnen. Zudem konnten Arten aus der Gilde der siedlungsnahen Horst- und
Gebaudebriter sowie aus der Gilde der primdren und sekundaren Rohren- und
Hoéhlenbriter vorkommen (vgl. Tabelle 9 und Tabellen im Anhang).

Ca. 4,5 km nordostlich beginnt das Vogelschutzgebiet ,Wutach und Baaralb®, in dem
sich stérungsanfalligere Vogelarten wie z. B. die Hohltaube oder der Schwarzspecht
und diverse Offenlandarten aufhalten. Fur keine dieser Arten ist das Plangebiet als
Lebensraum geeignet bzw. relevant.

Abbildung 7: Von Vogeln nutzbare Geholzstrukturen (Feldgehdlz und Einzelbdume). Fotos: galaplan decker

Tabelle 9: Liste planungsrelevanter Vogelgilden

VIL]E |Gi|de

Gilde der eurydken, weit verbreiteten Arten mit hohen Bestandszahlen
X|X]|O0 . a
(,,Ubiquisten®)
x| x|o Gilde der siedlungsnahen Horst- und (fakultativen) Gebaudebriiter wie z. B.
Mausebussard
olo Gilde der offenen und halboffenen Kulturlandschaften, der Streuobstwiesen und

Bewohner von Heidelandschaften, Feuchtwiesen und vergleichbaren Habitaten

Gilde der ,Wasservogel®, also Arten der Seen und FlieRgewasser, Schilfbestande,
0 | 0 [etc. wie z. B. Wasseramsel, Gebirgsstelze, Graureiher, Stockente, Blasshuhn,
Gansesager etc.

0 | 0 |Gilde der Uberwiegend montan verbreiteten Waldarten

Gilde der primaren und sekundaren Rohren- und Hohlenbriiter wie z. B.
Griinspecht, Buntspecht, Hausrotschwanz etc.
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V| L | E |Gilde

0 Gilde der horstbauenden Greifvogel wie z. B. Mausebussard, Rotmilan
0 | 0 |Gilde der Wintergaste
Gilde der derzeit als ausgestorben geltenden Arten, der extrem seltenen Arten mit
0 0 |geografischer Restriktion, der Irrgaste, der unregelmallig vorkommenden

Brutvogelarten, der Neozoen und sonstiger Arten des Anhang 1 der VS-Richtlinie.

Auswirkungen Im Untersuchungsgebiet sind aufgrund der vorhandenen Bebauung und der

MaRnahmen

gewerblichen Nutzung Stérwirkungen vorhanden und daher hauptsachlich typische
Kulturfolger zu erwarten, welche zwar der artenschutzrechtlichen Prifpflicht unterliegen,
die aber in guten Bestandszahlen vorkommen und fir die somit keine erhebliche
Beeintrachtigung des Lokalzustands durch die Eingriffe zu erwarten ist.

Baubedingte Auswirkungen

Bis dato wurden lediglich die Dacher der bereits zuvor vorhandenen Gebaude saniert.
In Zukunft werden durch die Bebauungsplanaufstellung geringfligige Erweiterungen
zulassig sein. Durch diese Erweiterungen kommt es bauzeitlich zu einer Erhéhung der
ohnehin hohen Stérwirkungen. Erhebliche Auswirkungen sind aber nicht zu erwarten,
da Uberwiegend mit Siedlungsfolgern zu rechnen ist, die bereits an entsprechende
Storwirkungen angepasst sind. Eine Bruttatigkeit stérungsempfindlicher Vogelarten im
Plangebiet oder angrenzend kann ausgeschlossen werden. Solche sind erst im
nahegelegenen Vogelschutzgebiet ,Wutach und Baaralb®“ zu erwarten.

Geholzrodungen sind nicht zulassig, da alle Gehodlze im Bebauungsplan als
Pflanzbindung festgesetzt werden. Daher sind keine Rodungsfristen einzuhalten.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Die Nutzung des Gelandes hat sich von einer landwirtschaftlichen Nutzung zu einer
gewerblichen Nutzung verandert. Storwirkungen waren demnach schon zuvor
vorhanden, sie haben sich nun voraussichtlich etwas erhoht. Die Erhéhung ist allerdings
insgesamt als unerheblich einzustufen. Es liegt eine schalltechnische Untersuchung
vom Buro Fichtner Water & Transportation GmbH aus dem Jahr 2025 vor, welche die
Larmemissionen der Vorgénge auf dem Hof einschatzt. Die Untersuchung kam zu dem
Ergebnis, dass die Immissionsrichtwerte in allen Fallen sehr deutlich unterschritten
werden. Die larmintensivste Nutzung (Einsatz eines Brechers) ist auf maximal 10 Tage
pro Jahr beschrankt. An diesen 10 Tagen kdnnen die Vogel, falls erforderlich, auch auf
umliegende Bereiche ausweichen.

Anlagebedingte Auswirkungen

Die Baufenster werden vergroRert. Allerdings beschranken sich die dadurch zulassigen
Erweiterungen weitestgehend auf bereits versiegelte Hofflachen. Fir die Vogelfauna
relevante Strukturen gehen nicht verloren. Alle Gehdlze werden als Pflanzbindung
festgesetzt und bleiben erhalten. Der gesamte westliche Bereich des Plangebiets bleibt
weiterhin Weideflache und wird auch zuklnftig nicht Uberbaut. Die vorhandenen
Gebdude kdénnen auch in Zukunft uneingeschrankt von Gebaudebritern genutzt
werden. Neue Gebdude durfen maximal eine Héhe von 15 m aufweisen. Erhebliche
Kulissenwirkungen sind dadurch nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten,
zumal bereits einige Gebaude in dieser GréRenordnung auf dem Hof vorhanden sind.

Geholzrodungen sind nicht zuladssig, da alle Gehdlze im Bebauungsplan als
Pflanzbindung festgesetzt werden und somit dauerhaft erhalten bleiben. Daher sind
keine Rodungsfristen einzuhalten.

Da keine potenziellen Brutstrukturen (Gebaude, Baume) verlorengehen, sind auch
keine AusgleichsmalRnahmen umzusetzen.

Im Zuge des Bebauungsplans werden diverse Pflanzgebote fir Hecken und Baume
vorgegeben. Diese wirken sich positiv auf die Vogelfauna aus.
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§44 (1)1 ,ES ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen,

Toétungsverbot  sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur
zu entnehmen, zu beschédigen oder zu zerstéren.*”

Der Verbotstatbestand der Tétung gemalR § 44 (1) 1 tritt durch die
Bebauungsplanaufstellung nicht ein, da keine Gehdlze gerodet oder Gebaude
abgerissen werden.

Das Totungsverbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG wird nicht verletzt.

§44 (1) 2 +ES ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der européischen

Stérungsverbot Vogelarten wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich
durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
verschlechtert.”

Durch  zukiinftige BaumaBnahmen werden sich temporare und Iokale
Beunruhigungseffekte ergeben. Da die Eingriffe auf einem bereits vorhandenen
Hofgelande stattfinden werden und im Plangebiet und der Umgebung hauptsachlich mit
weit verbreiteten, siedlungsadaptierten Vogelarten zu rechnen ist, ergeben sich dadurch
in der Regel keine signifikanten und nachhaltigen Stérwirkungen, die sich auf den
Erhaltungszustand auswirken.

Erhebliche Stérungen durch Larm ergeben sich gemall der schalltechnischen
Untersuchung des Biros Fichtner Water & Transportation GmbH nicht.

Das Storungsverbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG wird nicht verletzt.

§44(1)3 -,ES ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der
Schadigungs- besonders geschiitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschédigen oder zu
verbot zerstoéren.”

Nach aktuellem Kenntnisstand ergibt sich durch die Bebauungsplanaufstellung bzw. die
zuklnftig zuldssige Erweiterung keine Betroffenheit von Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten.

Das Schadigungsverbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG wird nicht verletzt.

13 Fledermause

Methodik Bezlglich eines Vorkommens der relevanten Arten erfolgten Datenrecherchen. Hierbei
wurden die Daten der Artensteckbriefe der LUBW sowie der in der Literaturliste
genannten, offentlich zuganglichen Datenbanken und Veréffentlichungen ausgewertet.

Die Gebaude auf dem Hof sind alle bereits schon vor der gewerblichen Nutzung durch
Herrn Koblbauer vorhanden gewesen, d.h. schon damals, als der Hof noch
landwirtschaftlich genutzt wurde. Der Betriebsinhaber hat lediglich einige Teile der
Décher saniert. Die Sanierungen sind bereits erfolgt. Da keine weiteren Eingriffe an den
Gebauden geplant sind, ist aktuell auch keine genaue Uberpriifung bzw. Begutachtung
der Gebaude erforderlich.

Die vorhandenen Baume und Geholze (funf Einzelbdume und ein Feldgehdlz) wurden
bei der Biotoptypenkartierung am 28.08.2025 auf fur Fledermause nutzbare Hoéhlen und
Spalten kontrolliert.

Bestand Gemal den Verbreitungskarten der LUBW sind im entsprechenden TK-Quadranten
Lebensraum 8216S0 lediglich die Arten Wasserfledermaus, Groltes Mausohr, Zwergfledermaus,
und Mopsfledermaus und Rauhautfledermaus verbreitet (vgl. Tabelle 10). Allerdings sind
Individuen Nachweise einiger weiterer Arten aus Nachbarquadranten bekannt.

Am wahrscheinlichsten ist ein Vorkommen von siedlungsadaptierten Arten wie der
Zwergfledermaus.
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Im Zuge der Biotoptypenkartierung im August 2025 wurde das Plangebiet im Hinblick
auf das Habitatpotenzial fir Fledermduse sowie auf Hinweise von Vorkommen
(Fledermausspuren) untersucht. Bei den Baumen und Gehdlzen sind keine fir
Fledermause geeigneten Strukturen wie Rindenspalten oder Hohlen etc. vorhanden.
Die Dacher der Hallen und des Stallgebaudes sind mit Trapezblechen eingedeckt, die
des Wohnhauses mit Ziegeln. Somit sind im Dachbereich der Gebaude Spalten
vorhanden, die von Fledermausen genutzt werden koénnten (vgl. Abbildung 8). Konkrete
Hinweise auf ein Fledermausvorkommen wurden insgesamt nicht festgestellt.

Die kleinen Grinflachen innerhalb des 0stlichen Teils des Plangebiets stellen sehr
kleinflachige Nahrungshabitate fiir die Fledermause dar und haben mit hoher Sicherheit
nur eine geringe Bedeutung. Eine etwas héhere Bedeutung koénnte die Pferdeweide im
Westen haben. Da allerdings bis auf ein kleines Feldgehdlz keine
Orientierungselemente im Bereich der Weide vorhanden sind, wird auch hier nicht von
einem essenziellen Jagdhabitat ausgegangen.

Arten der naheliegenden FFH-Gebiete ,Blumberger Pforte und Mittlere Wutach” und
,Taler von Schwarza, Mettma, Schllicht, Steina“

In den Datenauswertebdogen der naheliegenden FFH-Gebiete sind die Arten
Mopsfledermaus, Bechsteinfledermaus, Grolles Mausohr und Grolle Hufeisennase
gelistet.

Die Mopsfledermaus und die Bechsteinfledermaus préaferieren den Lebensraum Wald.
Selten werden Quartiere an Gebaudespalten bezogen. Eine Quartiernutzung an den
Gebauden im Plangebiet ist zwar mdglich, aber sehr unwahrscheinlich.

Das Grolke Mausohr ist eine typische Gebaudefledermaus, die vor allem gréflere
Dachstuhle, Scheunen, Stalle etc. nutzt. Im Plangebiet ist ein gréReres Stallgebaude
vorhanden. Ein Vorkommen dieser Art im Plangebiet ist daher nicht auszuschliel3en.

Die GroRe Hufeisennase besitzt ebenfalls eine hohe Bindung an Siedlungen und zieht
ihre Jungen in Dachbdden groR. Allerdings ist sie in warmebegunstigen, strukturreichen
Gegenden sowie in lichten Waldern anzutreffen. Die Umgebung des Plangebiets wird
von strukturlosen Offenlandflachen dominiert. Ein Vorkommen dieser Art im Plangebiet
ist nicht zu erwarten.

Abbildung 8: Dachbereiche und Innenbereiche der Gebaude. Fotos: galaplan decker
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Tabelle 10: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Fledermause

V| L |E|Art Art RLBW | RLD |(FFHRL |BNatSchG
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Loérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.
Hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit

X | 0 | 0 (Myotis daubentoni Wasserfledermaus 3 * \% s

X | X | 0 [Myotis myotis GrolRes Mausohr 2 * I, IV s
X | X | 0 |Pipistrellus pipistrellus Zwergdfledermaus 3 * \% s

Mittlere Vorkommenswahrscheinlichkeit

(X) | (X) | 0 |Eptesicus serotinus Breitflugelfledermaus 2 3 \% s
(X)| 0 | 0 |Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 2 2 I, IV s

0 Myotis emarginatus Wimperfledermaus R 2 I, IV S
(X) | (X)| 0 [Myotis mystacinus Bartfledermaus 3 * [\ s
(X) [ (X)| 0 |Myotis nattereri Fransenfledermaus 2 * \% s
(X)| 0 | 0 |Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 2 D \% s
(X)| 0 | 0 |Nyctalus noctula GroRRer Abendsegler i [\ s

0 Pipistrellus kuhlii Weilrandfledermaus D * [\ s

0 Pipistrellus pygmaeus Muckenfledermaus G * \% s
(X) | (X) | 0 |Plecotus auritus Braunes Langohr 3 [\ s
(X) [ (X)| 0 |Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus i D \% s

Geringe Vorkommenswahrscheinlichkeit
X | 0 | 0 |Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 1 2 I, IV s
(X)| 0 | 0 |Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 2 G \% s
(X)| 0 | 0 |Myotis brandtii Brandtfledermaus 1 * \% s
X | 0 | 0 |Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus i * [\ s
(X)| 0 | 0 |Plecotus austriacus Graues Langohr 1 1 \% s
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
keine aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 Hypsugo savii Alpenfledermaus nb R \% s

0 Myotis alcathoe Nymphenfledermaus nb 1 [\ s
(X)| 0 | 0 |Rhinolophus ferrumequinum GrolRe Hufeisennase 1 1 I, IV s

Auswirkungen

Im Untersuchungsgebiet sind Uberwiegend siedlungsadaptierte Fledermausarten wie
z. B. die Zwergfledermaus zu erwarten.

Baubedingte Auswirkungen

Beeintrachtigungen von Fledermausen in Form von Lichtverschmutzungen durch
nachtliche Baustellenausleuchtungen kénnen ausgeschlossen werden, da zukinftige
Bauarbeiten ausschlieRlich tagsuber stattfinden werden. Nach derzeitigem
Kenntnisstand sind keine Gebaudeabrisse vorgesehen, sodass keine Abrissfristen
beachtet werden mussen.

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingt sind keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten. Die
gewerbliche Nutzung findet ausschliel3lich tagsiber statt, sodass kein Larmkonflikt in
den Nachtstunden zur Aktivitatszeit der Fledermause besteht bzw. entsteht.

Anlagebedingte Auswirkungen

Die Aufstellung des Bebauungsplans fihrt nicht zu einem Verlust von
Quartierstrukturen. Die vorhandenen Gebaude bleiben erhalten und kdénnen auch in
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Zukunft uneingeschrankt von gebaudebewohnenden Fledermausarten genutzt werden.

Der gesamte westliche Bereich des Plangebiets bleibt weiterhin Weideflache und wird
auch zukinftig nicht Gberbaut, sodass er weiterhin als Nahrungshabitat dienen kann.

Insgesamt ist weder mit Beeintrachtigungen der Bestande der Arten der naheliegenden
FFH-Gebiete noch mit Beeintrachtigungen der restlichen, in der Umgebung von
Stlhlingen verbreiteten Fledermausarten zu rechnen.

MaBnahmen Nach derzeitigem Kenntnisstand bleiben alle im Plangebiet vorhandenen Gebdude
erhalten, sodass es nicht zu einem potenziellen Quartierverlust kommt und keine
AusgleichsmalRnahmen erforderlich werden.

Im Zuge des Bebauungsplans werden diverse Pflanzgebote fir Hecken und Baume
vorgegeben. Diese wirken sich positiv auf die Fledermausfauna aus.

§44 (1)1 ,ES ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen,
Totungsverbot  sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur
zu entnehmen, zu beschédigen oder zu zerstéren.*

Der Verbotstatbestand der Totung gemalR § 44 (1) 1 tritt durch die
Bebauungsplanaufstellung nicht ein, da keine Gebaude abgerissen werden und somit
keine Quartierstrukturen verlorengehen.

Das Totungsverbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG wird nicht verletzt.

§44 (1) 2 ,ES ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der européischen

Stérungsverbot Vogelarten wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich
durch die Stérung der Erhaltungszustand der Ilokalen Population einer Art
verschlechtert.”

Da die vorhandenen Gebdude die einzigen relevanten Quartierstrukturen aufweisen
und diese Gebaude unverandert erhalten bleiben, ergibt sich keine Storung von
Fledermausen wahrend der Wochenstuben- bzw. Uberwinterungszeit.

Das Storungsverbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG wird nicht verletzt.

§44(1)3 ,ES ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der
Schadigungs- besonders geschiitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschédigen oder zu
verbot zerstoéren.*”

Nach aktuellem Kenntnisstand ergibt sich durch die Bebauungsplanaufstellung bzw. die
zuklnftig zuldssigen Bauvorhaben keine Betroffenheit von Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten.

Das Schadigungsverbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG wird nicht verletzt.

14 Saugetiere (auBer Fledermause)
Abschichtung Fur keine der in Tabelle 11 aufgefiihrten Saugetierarten stellt das Plangebiet einen
geeigneten Lebensraum dar:
- Biber sind auf Gewasser angewiesen.
- Wildkatze, Wolf und Luchs kommen innerhalb von Waldflachen vor.

- Haselmduse bendtigen Gehdlze mit ausreichend Deckung und
Nahrungsangebot in Form von Beerenstrduchern. Das kleine Feldgehdlz
zwischen Hofgelande und Pferdeweide erfiillt diese Anforderungen nicht. Es
bleibt ohnehin dauerhaft erhalten.
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- Feldhamster leben in Ackerflachen und kommen ohnehin nur im Norden Baden-
Wirttembergs vor.

Eine weiterfihrende Prifung dieser Artengruppe entfallt.

Tabelle 11: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Sauger (auBer Flederméause)

V|L | E Art Art RLBW | RLD |FFHRL | BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

0 Castor fiber Biber 2 \% I, Iv s
0 Felis silvestris \Wildkatze 0 3 v S
0 Muscardinus avellanarius Haselmaus G \ [\ s

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
keine aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.

0 Canis lupus Wolf 0 3 I, v s

0 Lynx lynx Luchs 0 1 I, v S

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

0 ‘ 0 ‘ ‘Cricetus cricetus Feldhamster ‘ 1 ‘ 1 ’ v ‘ s

15 Pflanzen

Abschichtung Farn- und Bliitenpflanzen

Gemal den Verbreitungskarten der LUBW und den Verbreitungskarten von FloraWeb
(Bundesamt fur Naturschutz) bestehen lediglich Nachweise der Dicken Trespe und des
Europaischen Frauenschuhs aus einem Nachbarquadranten.

Moose

Bezlglich der FFH-Moosarten sind das Griine Besenmoos und Rogers Goldhaarmoos
um Stuhlingen verbreitet.

Bestand / Ein Vorkommen des Eruopaischen Frauenschuhs und des Griinen Besenmooses kann

Betroffenheit von vornherein ausgeschlossen werden: Der Europaische Frauenschuh besiedelt lichte
Walder und Geblsche trockenwarmer Standorte, das Griine Besenmoos kommt in
alten Laubwaldern mit hoher Luftfeuchtigkeit vor.

Dicke Trespe

Die Dicke Trespe besiedelt Ackerrander. Ein Vorkommen in den Ubergangsbereichen
zwischen Hofgeldnde und angrenzenden Maisackern ware daher mdglich. Die
Ackerrander wurden bei der Ubersichtsbegehung intensiv untersucht, die Art konnte
aber nicht festgestellt werden.

Rogers Goldhaarmoos

Rogers Goldhaarmoos wachst auf Laubbdumen und Strduchern mit basenhaltiger
Borke. Diese Baume bzw. Straucher kdnnen sowohl einzeln in der Landschaft stehen
als auch am Waldrand. Zu den Tragergeholzarten von Rogers Goldhaarmoos gehdren
in Baden-Wiurttemberg Pappel, Weide, Bergahorn, Schwarzerle, Kirsche sowie
Holunder. Bergahorne sind im Plangebiet als Einzelbdume sidlich des Wohnhauses
Nr. 10 zu finden sowie im kleinen Feldgeholz zwischen Pferdeweide und Hofgelande.
Weide und Kirsche wachsen ebenfalls im Feldgehdlz. Die potenziellen Tragergeholze
wurden eingehend auf Moose untersucht. Ein Verdacht auf ein Vorkommen von Rogers
Goldhaarmoos ergab sich nicht.
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Zudem werden alle fiunf Einzelbdume sowie das Feldgehdlz im Bebauungsplan als

Pflanzbindung festgesetzt und bleiben somit erhalten.

Eine weiterfihrende Prifung dieser Artengruppe entfallt hiermit.

Tabelle 12: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Pflanzen

\'

Art

Art

RLBW

RLD

FFH RL

BNatSchG

Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Loérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
vorkommen, aktuelle Nachweise haben und relativ weit verbreitet sein kénnen.

Hohe Vorkommenswahrscheinlichkeit

0 Buxbaumia viridis Griines Koboldmoos 2 \Y 1]

(X)| 0 | 0 |Dicranum viride Griines Besenmoos \% \Y 1]

0 Hamatocaulis vernicosus Firnisglanzendes Sichelmoos 2 2 1]

0 Lobaria pulmonaria Echte Lungenflechte 2 1 S
(X) | (X)| O |Orthotrichum rogeri Rogers Goldhaarmoos R * 1]

0 Trichomanes speciosum Europaischer Dinnfarn * * I, IV s

Mittlere Vorkommenswahrscheinlichkeit
0 ‘ ‘ ‘Botrychium matricariifolium }Astige Mondraute ‘ 2 ‘ 2 ‘ ’ 5
Geringe Vorkommenswahrscheinlichkeit
0 \lAnagallis tenella Zarter Gauchheil 1 2 S
(X) | (X)| 0 [Bromus grossus Dicke Trespe 2 2 I, IV S
(X)| 0 | 0 |Cypripedium calceolus Européischer Frauenschuh 3 3 I, v s
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lorrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
keine aktuellen Nachweise mehr haben oder nur noch hochgradig selten und lokal eingeschrankt vorkommen.
0 Lindernia procumbens Liegendes Blchsenkraut 2 2 \% S
0 Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut 2 2 I, IV s
0 Marsilea quadrifolia Kleefarn 1 1 I, IV s
0 Nuphar pumila Kleine Teichrose 2 1 S
0 Scorzonera austriaca Osterreichische Schwarzwurzel 1 1 s
0 Vitis vinifera subsp. sylvestris \Wilde Weinrebe 1 2 S
Arten, die in den Landkreisen Waldshut-Tiengen, Lérrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis
verbreitungsbedingt ausgeschlossen werden kénnen.

0 IApium repens Kriechender Sellerie 1 2 I, IV S
0 Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn 0 1 I, IV s
0 Gladiolus palustris Sumpf-Siegwurz 1 2 I, IV s
0 Iris variegata Bunte Schwertlilie R 1 S
0 Juncus stygius Moor-Binse nb 1 S
0 Jurinea cyanoides Silberscharte 1 2 I, IV S
0 Myosotis rehsteineri Bodensee-Vergissmeinnicht 1 1 I, IV s
0 Najas flexilis Biegsames Nixenkraut 1 0 \% s
0 Pedicularis sceptrum-carolinum |Karlszepter 2 2 s
0 Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech 0 0 I, IV s
0 Spiranthes aestivalis Sommer-Schraubenstendel 1 2 v s
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https://ffh-anhang4.bfn.de/arten-anhang-iv-ffh-richtlinie.html

BfN FFH-VP-Info
http.//ffh-vp-info.de/FFHVP/

Deutschlands Natur — Der Naturfiihrer fiir Deutschland
https.//www.deutschlands-natur.de/

LUBW
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/artensteckbriefe
https.//www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/meldeplattformen

Waldnaturschutz-Informationssystem
https://wnsinfo.fva-bw.de/

Kéfer
http://www.colkat.de/de/fhl/
https://www.kerbtier.de
http.//coleonet.de/
https://www.coleoweb.de/
https://hirschkaefer-suche.de/
https://naturwald-akademie.org/

Schmetterlinge
https://www.schmetterlinge-d.de/
http://www.schmetterlinge-bw.de/
https.//lepiforum.org/
https://lepidoptera.eu/

Amphibien und Reptilien
http.//www.herpetofauna-bw.de/arten/amphibien/
https://feldherpetologie.de/
http.//www.amphibien-reptilien.com/amphibien-kalender.php
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/landesweite-artenkartierung-lak

Végel
https://www.ogbw.de/voegel
https://www.ogbasel.ch/jahresberichte-mit-avifauna/
http.//www.fosor.de/
www.dda-web.de (Dachverband Deutscher Avifaunisten)
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Fledermduse
http://www.frinat.de/index.php/de/biologie-verbreitung-und-schutz-der-fledermaeuse
https://www.fledermauszug-deutschland.de/

Wolf
https://lum.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/naturschutz/biologische-viel
falt/artenschutz/wolf/nachweise/
https.//www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ARmn8z9V4pcnbbrKo6kztqf4mdA&ll=47.939
1513243838%2C8.112040802884177&z=11

Pflanzen
http.//www.blumeninschwaben.de/
http.//www.floraweb.de/
http.//www.bildatlas-moose.de/
http://www.flora.naturkundemuseum-bw.de/

Verbundplanungen
http://www.biotopverbund-markgraeflerland.de/
https://www.fva-bw.de/top-meta-navigation/fachabteilungen/wildtierinstitut/lebensraumverbund-
wildunfaelle/internationale-wiedervernetzung-am-hochrhein
http://www.fva-bw.de/forschung/wg/generalwildwegeplan.pdf

16.3 Erganzende Untersuchungen im Umfeld des Plangebiets

Regierungsprasidium Freiburg (Hrsg.) (2021): Managementplan fir das FFH-Gebiet 8216-341
Blumberger Pforte und Mittlere Wutach - bearbeitet von der Arbeitsgruppe Kiechle & Kibler

Regierungsprasidium Freiburg (Hrsg.) (2021): Managementplan fir das FFH-Gebiet 8315-341 Taler von
Schwarza, Mettma, Schliicht, Steina - bearbeitet von der Arbeitsgruppe Hafner / Kiibler
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17 Anhang: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Vogel

Vorbemerkung

Gemall  Bundesnaturschutzgesetz mussen alle europaischen  Vogelarten
artenschutzrechtlich geprift werden. In der folgenden Tabelle werden alle Arten
aufgelistet. Die besonders geschitzten Arten werden i. d. R. in Gilden dargestellt, die
streng geschitzten Arten als Einzelarten. Die Liste orientiert sich an der Artenliste aus

Holzinger et al. (2005).
Die nachfolgenden Verbreitungsdaten stammen von der Ornithologischen Gesellschaft

Baden-Wirttemberg (OGBW).

Tabelle 13: Liste planungsrelevanter Arten der Gruppe der Vogel

Bunyiaiqiap

wneisuaqo]

Art

RLBW

RLD

BNatSchG

x

x

(,Ubiquisten*), die nicht nach BNatSchG st

reng gesch

litzt sind.

Gilde der eurydken, weit verbreiteten, ungefiahrdeten Arten mit hohen Bestandszahlen

JAmsel, Bachstelze, Blaumeise, Buchfink, Buntspecht,
Eichelhaher, Erlenzeisig, Fichtenkreuzschnabel,
Gartengrasmicke, Gartenbaumlaufer, Graureiher, Grunfink,
Haubenmeise, Hausrotschwanz, Heckenbraunelle,
Kernbeiler, Kleiber, Kohlmeise, Kolkrabe, Misteldrossel,
Monchsgrasmicke, Rabenkrahe, Ringeltaube, Rotkehlichen,
Schwanzmeise, Singdrossel, Sommergoldhahnchen, Stieglitz,
Sumpfmeise, Sumpfrohrsanger, Stralentaube, Tannenmeise,
Teichrohrsanger, Waldbaumlaufer, Wintergoldhahnchen,

*

*

Zaunkdnig, Zilpzalp

Weitere ungefahrdete, nicht nach BNatSchG streng geschiitzte Arten, fiir die jedoch eine
kurzfristige Brutbestandsabnahme um mehr als 20 — 50 % zu verzeichnen ist und bei denen
es sich um ehemalige Arten der Roten Liste (einschlieBlich Vorwarnliste) handelt;

sowie Arten mit insgesamt geringem Brutbestand.

Birkenzeisig, Blasshuhn, Dorngrasmucke, Gebirgsstelze,
Gimpel, Girlitz, Graugans, Haubentaucher, Hockerschwan,
Kolbenente, Kormoran, Mittelmeerméwe, Nachtigall,
Neuntoter, Orpheusspotter, Reiherente, Schlagschwirl,
Schnatterente, Tannenhaher, Tirkentaube, Wasseramsel

*
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X | X Gilde der siedlungsnahen Horst- und (fakultativen) Gebaudebriiter
(X)| 0 |Alpensegler lApus melba * R b
(X)| 0 [Dohle Corvus monedula * * b
X | X [Feldsperling Passer montanus \% \% b
(X)| 0 [Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris nb R b
X | X [Haussperling Passer domesticus \% b
(X)| X [Mauersegler \Apus apus \Y * b
X | 0 [Mausebussard Buteo buteo * * s
(X) | (X) Mehlschwalbe Delichon urbicum \% 3 b
(X) | X [Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 3 b
0 Saatkrahe Corvus frugilegus * * b
(X) | (X) [Schleiereule Tyto alba * * S
0 Steinkauz \Athene noctua Vv 2 s
(X)| 0 [Turmfalke Falco tinnunculus \% * s
X | 0 [Uhu Bubo bubo * * s
(X)| X |Waldohreule \Asio otus * * s
X | 0 Wanderfalke Falco peregrinus * * S
0 \WeiRstorch Ciconia ciconia Vv 3 S
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0 Gilde der offenen und halboffenen Kulturlandschaften, der Streuobstwiesen und Bewohner
von Heidelandschaften, Feuchtwiesen und vergleichbaren Habitaten

Grauammer Miliaria calandra 1 \
Haubenlerche Galerida cristata 1 1
Heidelerche Lullula arborea 1 \
GroR3er Brachvogel Numenius arquata 1 1
Kiebitz Vanellus vanellus 1 2
Ortolan Emberiza hortulana 1 3
Raubwirger Lanius excubitor 1 2
Rotkopfwirger Lanius senator 1 1
'Schwarzstorch Ciconia nigra 3 *
Steinkauz \Athene noctua \% 3
Turteltaube Streptopelia turtur 2 2
Wachtelkonig Crex crex 2 2
\Wiedehopf Upupa epops \% 3
Wiesenweihe Circus pygargus 1 2
IZaunammer Emberiza cirlus 3 3
Zippammer Emberiza cia 1 1
Baumpieper, Bluthanfling, Braunkehlchen, Bergpieper, divers divers
Dorngrasmiicke, Feldlerche, Feldschwirl, Fitis,
Gelbspotter, Goldammer, Grauschnapper,
Klappergrasmucke, Kuckuck, Neuntoter,
Orpheusspétter, Pirol, Rebhuhn, Schwarzkehlchen,
ISteinschmatzer, Wachtel, Wiesenpieper,
\Wiesenschafstelze.
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0 Gilde der ,Wasservogel“, also Arten der Seen und FlieBgewasser, Schilfbesténde, etc.

Bekassine Gallinago gallinago 1 1 s
Blaukehlchen Luscinia svecica \% * s
Drosselrohrsanger \lAcrocephalus arundinaceus 1 * s
Eisvogel lAlcedo atthis \% * s
Flussregenpfeifer Charadrius dubius \% * S
Flussseeschwalbe Sterna hirundo \Y 2 s
Flussuferlaufer IActitis hypoleucos 1 2 S
Gansesager Mergus merganser * \% s
Knakente lAnas querquedula 1 2 s
Moorente \Aythya nyroca 1 1 S
Nachtreiher INycticorax nycticorax R 2 S
(Ohrentaucher Podiceps auritus nb 1 S
Purpurreiher \Ardea purpurea R R S
Rohrdommel Botaurus stellaris 0 3 s
Rohrschwirl Locustella luscinioides * * s
Rohrweihe Circus aeruginosus 2 * S
Schilfrohrséanger lAcrocephalus schoenobaenus 1 * s
ISchwarzhalstaucher Podiceps nigricollis * * s
Teichhuhn Gallinula chloropus 3 \ s
Tupfelsumpfhuhn Porzana porzana 1 3 s
Waldwasserlaufer Tringa ochropus nb * s
Zwergdommel Ixobrychus minutus 2 2 s
Bartmeise, Beutelmeise, Blasshuhn, Brandgans, divers divers b
Gebirgsstelze, Graugans, Graureiher, Haubentaucher,
Hockerschwan, Kanadagans, Kolbenente, Kormoran,
Krickente, Lachmowe, Loffelente, Mittelmeermdwe,
Pfeiffente, Reiherente, Rohrammer, Rostgans,
Schellente, Schlagschwirl, Schnatterente,
ISchwarzkopfméwe, Seidenreiher, Stockente,
ISturmmowe, Sumpfmeise, Sumpfrohrsénger, Tafelente,
Teichrohrsanger, Uferschwalbe, Wasseramsel,
Wasserralle, Weidenmeise, Zwergtaucher.
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0 Gilde der iiberwiegend montan verbreiteten Waldarten

IAuerhuhn Tetrao urogallus 1 1 s
Berglaubsanger Phylloscopus bonelli 1 * S
Dreizehenspecht Picoides tridactylus 1 * s
Haselhuhn Bonasa bonasia 1 2 s
RaufulRkauz lAegolius funereus * * s
ISperlingskauz Glaucidium passerinum * * s
WeiRriickenspecht Dendrocopos leucotus R 2 S
Birkenzeisig, Baumpieper, Waldlaubséanger,| divers divers b
Zitronengirlitz, Ringdrossel, Tannenhaher,

Waldschnepfe, Hohltaube.

X | X Gilde der priméren und sekundaren Réhren- und Héhlenbriiter
0 Bienenfresser Merops apiaster * *
X | 0 [Eisvogel lAlcedo atthis \% *
(X)| 0 |Ganseséager Mergus merganser * \%
X | 0 |Grauspecht Picus canus 2 2
X | 0 (Griinspecht Picus viridis * *
0 Halsbandschnapper Ficedula albicollis 3 3
(X)| 0 [Mittelspecht Dendrocopos medius * *
X | 0 [Schwarzspecht Dryocopus martius * *
0 Steinkauz \Athene noctua Vv 3
(X)| 0 [Uferschwalbe Riparia riparia 3 \%
X | 0 Wendehals Jynx torquilla 2 2
0 \Wiedehopf Upupa epops \% 3
X | X [Buntspecht, Gartenrotschwanz, Gartenbaumlaufer, divers divers
Hausrotschwanz, Hohltaube, Kleiber, Kleinspecht, Star,
'Trauerschnapper, Waldbaumlaufer.
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0 Gilde der horstbauenden Greifvogel
Baumfalke Falco subbuteo \ 3 s
Habicht IAccipiter gentilis * * s
Mausebussard Buteo buteo * * s
Rotmilan Milvus milvus * \'% s
ISchwarzmilan Milvus migrans * * s
Sperber IAccipiter nisus * * s
Turmfalke Falco tinnunculus Vv * s
\Waldkauz Strix aluco * * s
\Waldohreule \Asio otus * * s
Wanderfalke Falco peregrinus * * S
Wespenbussard Pernis apivorus * 3 s

0 Gilde der Wintergaste
Kornweihe Circus cyaneus 0 1 s
Merlin Falco columbarius nb nb s
Raubwirger Lanius excubitor 1 2 s
Bergfink, Saatgans, Seidenschwanz. divers divers b
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Die folgenden Arten werden aus Grinden der Rechtssicherheit (sie z&hlen ebenfalls zu den europaischen
Vogelarten, die in Baden-Wurttemberg vorkommen) aufgezahlt. Verbreitungskarten liegen bezlglich dieser
Arten nicht vor. Da fiir sie jedoch momentan keine bzw. sehr seltene Brutnachweise in Baden-Wiirttemberg
vorliegen, sie teilweise als Irrgaste gelten, sind Beeintrachtigungen bereits im Vorfeld nicht zu erwarten.

Art Art RLBW RLD BNatSchG
Gilde der derzeit als ausgestorben geltenden Arten, der extrem seltenen Arten mit geografischer
Restriktion, der Irrgaste, der unregelméaRig vorkommenden Brutvogelarten, der Neozoen und
sonstiger Arten des Anhang 1 der VS-Richtlinie.
IAdlerbussard Buteo rufinus nb nb s
IAlpenstrandlaufer Calidris alpina nb 1 s
Bartgeier Gypaetus barbatus nb nb s
Birkhuhn Tetrao tetrix 0 1 s
Blauracke Coracias garrulus 0 0 s
Brachpieper \lAnthus campestris 0 1 s
Brandseeschwalbe Sterna sandvicensis nb 1 s
Bruchwasserlaufer Tringa glareola nb 1 S
Doppelschnepfe Gallinago media nb 0 s
Drosselrohrsanger IAcrocephalus arundinaceus 1 * S
Dunnschnabel-Brachvogel INumenius tenuirostris nb nb s
Eistaucher Gavia immer nb nb s
Fischadler Pandion haliaetus 0 3 ]
Gansegeier Gyps fulvus 0 0 s
Gelbkopfamazone \Amazona oratrix nb nb s
Gleitaar Elanus caeruleus nb nb ]
Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria nb nb s
Groftrappe Otis tarda nb 1 s
Habichtsadler \Aquila fasciata nb nb s
Habichtskauz Strix uralensis nb nb s
Kleines Sumpfhuhn Porzana parva R 3 s
Kaiseradler lAquila heliaca nb nb s
Kampflaufer Philomachus pugnax 0 1 s
Karmingimpel Carpodacus erythrinus nb * s
Kranich Grus grus 0 * S
Kuhreiher Bubulcus ibis nb nb s
Klstenseeschwalbe Sterna paradisaea nb nb s
Lachseeschwalbe Gelochelidon nilotica 0 1 s
Loffler Platalea leucorodia nb nb s
Monchsgeier lAegypius monachus nb nb s
Mornellenregenpfeifer Charadrius morinellus nb 0 s
Odinshihnchen Phalaropus lobatus nb nb s
Purpurreiher \Ardea purpurea R R s
Raubseeschwalbe Hydroprogne caspia nb nb s
RaufuBbussard Buteo lagopus nb nb s
Rosenseeschwalbe Sterna dougallii nb 0 s
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Rotelfalke Falco naumanni nb nb s
Rotful3falke Falco vespertinus nb nb s
Rothalsgans Branta ruficollis nb nb S
Rothalstaucher Podiceps grisegena nb * S
Rotschenkel Tringa totanus 0 3 s
Sabelschnabler Recurvirostra avosetta nb * s
Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula nb nb S
Schelladler \Aquila clanga nb nb S
Schlangenadler Circaetus gallicus 0 0 s
Schmutzgeier Neophron percnopterus nb nb s
Schneeeule Bubo scandiacus nb nb s
Schreiadler IAquila pomarina 0 1 s
Schwarzstirnwirger Lanius minor 0 0 s
Seeadler Haliaeetus albicilla 0 * s
Seeregenpfeifer Charadrius alexandrinus nb nb s
Seggenrohrsanger lAcrocephalus paludicola nb 1 s
Seidenreiher [Egretta garzetta nb nb S
Sichler Plegadis falcinellus nb nb s
Silberreiher Casmerodius alba nb nb s
Singschwan Cygnus cygnus nb nb s
Sperbereule Surnia ulula nb nb s
Sperbergrasmiicke Sylvia nisoria nb * s
Steinadler lAquila chrysaetos 0 R s
Steinrotel Monticola saxatilis nb nb ]
Steinsperling Petronia petronia 0 0 s
Steinwalzer \Arenaria interpres nb nb s
Stelzenlaufer Himantopus himantopus nb nb s
Steppenweihe Circus macrourus nb nb s
Sturmschwalbe Hydrobates pelagicus nb nb s
Sumpfohreule IAsio flammeus nb 1 s
ITrauerseeschwalbe Chlidonias niger nb 1 s
Uferschnepfe Limosa limosa 0 1 ]
\Weilflligel-Seeschwalbe Chlidonias leucopterus nb nb s
\WeilRkopf-Ruderente Oxyura leucocephala nb nb s
\Wellenlaufer Oceanodroma leucorhoa nb nb s
\Wiirgfalke Falco cherrug 0 nb ]
Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 1 3 s
Zwergadler \lAquila pennata nb nb s
Zwergohreule Otus scops nb s
Zwergschnapper Ficedula parva 0 s
Zwergschnepfe Lymnocryptes minimus nb nb s
Zwergseeschwalbe Sternula albifrons 0 1 s
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Zwergsumpfhuhn iPorzana pusilla nb R s
Zwergtrappe Tetrax tetrax nb 0 s
IAtlantiksturmtaucher, Austernfischer, Aztekenméwe, divers divers b

Bairdstrandlaufer, Basstolpel, Bergente, Bergkalanderlerche,
Bindenkreuzschnabel, Blassgans, Blassspotter, Blaufligelente,
BuntfuR-Sturmschwalbe, Buschrohrsanger, Dreizehenmdwe,
Drosseluferlaufer, Dunkler Sturmtaucher, Dunkler Wasserlaufer,
Diinnschnabelmdwe, Eiderente, Einsiedlerdrossel, Eisente,
Eismdwe, Erddrossel, Fahlsegler, Falkenraubméwe,
Feldrohrsanger, Fichtenammer, Fischmoéwe, Gelbbrauen-
Laubsanger, Gelbkopf-Schafstelze, Gelbschnabeltaucher,
Goldhahnchen-Laubsanger, Graslaufer, Graubrust-Strandlaufer,
Grinlaubsanger, Haherkuckuck, Hakengimpel, Halsbandsittich,
Iberienzilpzalp, Isabellwirger, Kalanderlerche, Kanadapfeifente,
Kappenammer, Kiebitzregenpfeifer, Kiefernkreuzschnabel,
Kleiner Gelbschenkel, Kleiner Sturmtaucher, Knutt,
Kurzzehenlerche, Mandarinente, Mantelméwe,
Mariskenrohrsanger, Maskenammer, Maskenschafstelze,
Mauerlaufer, Maurensteinschmatzer, Meerstrandlaufer,
Meisenwaldsanger, Mittelmeermdwe, Mittelsager, Nilgans,
Nonnensteinschmatzer, Ohrenlerche, Orpheusgrasmiicke,
Pfuhlschnepfe, Polarbirkenzeisig, Prachttaucher, Rallenreiher,
Regenbrachvogel, Ringschnabelente, Rosenmdwe, Rosenstar,
Rostgans, Rotdrossel, Rételschwalbe, Rotflligelbrachschwalbe,
Rotkehldrossel, Rotkehlpieper, Samtente, Samtkopf-Grasmiicke,
Sanderling, Schlagschwirl, Schmarotzerraubmowe,
Schneeammer, Schneesperling, Schwanengans, Schwarzfligel-
Brachschwalbe, Schwarzkehldrossel, Schwarzkopfméwe,
Schwarzkopf-Ruderente, Seidensanger, Sepiasturmtaucher,
Sichelstrandlaufer, Silberméwe, Skua, Spatelraubméwe,
Spielente, Spornammer, Spornpieper, Sprosser, Sterntaucher,
Strandpieper, Sturmmowe, Sumpflaufer, Sumpfrohrsanger,
ITemminckstrandlaufer, Terekwasserlaufer, Thorshiihnchen,
IThunberg-Schafstelze, Tienschan-Laubsanger, Trauerbachstelze,
[Trauerente, Weidenammer, WeilRbart-Grasmiicke,
\WeiRbartseeschwalbe, WeilRbrauendrossel, Weillbirzel-
Strandlaufer, WeilRschwanzkiebitz, WeilRwangengans,
\Wistenregenpfeifer, Zistensénger, Zitronenstelze, Zwergammer,
Zwergmowe, Zwergsager, Zwergscharbe, Zwergstrandlaufer.
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1 Allgemeines

1.1 Aufgabenstellung

Fir den Standort ,Schlossberg 10" (Flurstlick-Nr. 2041/1) im unbeplanten AuBenbereich der Stadt
Stihlingen ist die Nachgenehmigung des bestehenden Betriebs eines land- und forstwirtschaftlichen

Lohnunternehmens mit 7 Mitarbeitern vorgesehen.

Zuséatzlich zu den maBgeblichen Vorgangen und Tatigkeiten auf dem Betriebsgeléande im Regelbetrieb
soll an weniger als 10 Tagen pro Jahr ein Brecher fiir die Zerkleinerung von Abbruchmaterial genutzt

werden.

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Nachgenehmigung des Betriebs zu schaffen, soll
der bestehende Flachennutzungsplan geandert und der Bebauungsplan ,Wolfgalgen” aufgestellt werden.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind die schalltechnischen Auswirkungen durch den geplanten

Betrieb zu ermitteln und zu beurteilen.

1.2 Bearbeitungsgrundlagen

Die schalltechnische Untersuchung bezieht sich auf den Bebauungsplan ,Wolfgalgen” vom 21.10.2025
sowie Angaben des Auftraggebers zum geplanten Betrieb (Betriebserhebung vom 02.10.2025). Ein
Katasterauszug und die H6hendaten wurden aus dem Open GeoData Portal des Landesamtes fiir
Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wirttemberg bezogen. Weitere Datengrundlagen werden

an den jeweiligen Stellen im Text aufgefihrt.

Die schalltechnischen Berechnungen werden mit der Software SoundPLAN (Version 9.1, Soundplan
GmbH) durchgefihrt.
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2 Grundlagen

2.1 Allgemeines

Schall bezeichnet mechanische Schwingungen und Wellen in einem elastischen Medium (z.B. Luft).
Schallpegel werden Ublicherweise in der Einheit dB(A) (Dezibel) dargestellt. Dabei handelt es sich um eine
HilfsgroBe, die einen Schalldruckpegel in ein Verhaltnis zur menschlichen Horschwelle setzt. Durch den
logarithmischen MafBstab entstehen dabei besser handhabbare Werte.

Das menschliche Gehor nimmt Frequenzen ungefdhr zwischen 16 Hz und 20 KHz wahr. Die Horschwelle
liegt in Abhangigkeit von der Frequenz ungefahr bei 0 dB. Die Schmerzgrenze liegt bei ca. 130 dB. ,Die
Abhangigkeit von wahrgenommener Lautstarke und Schalldruckpegel ist stark frequenzabhangig. [...]
Sollen Aussagen Uber die Wahrnehmung eines Schallereignisses gemacht werden, muss daher das
Frequenzspektrum des Schalldrucks betrachtet werden [...]." [1]

Durch eine frequenzabhingige Gewichtung wird der bewertete Schalldruckpegel gebildet. Ublich ist
dabei die Verwendung des A-bewerteten Schallpegels (dB(A)).

Als Larm werden Schallereignisse bezeichnet, die subjektiv als storend empfunden werden. Larm ist also
Lunerwiinschter Schall, der das physische, psychische und soziale Wohlbefinden der Menschen erheblich
beeintrachtigen kann”. [2] Auch nach Auffassung der Weltgesundheitsorganisation hat Ldrm ,negative
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden und wird in zunehmendem Mafe
zu einem Problem.” [3]

2.2 Beurteilungsgrundlagen

Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen der unterschiedlichen Larmarten (z.B. Verkehr, Gewerbe,
Freizeit) werden durch entsprechende Richtlinien bzw. Verordnungen vorgegeben. Hierbei erfolgt eine
sektorale Betrachtung, d.h. bei den schalltechnischen Uberpriifungen sind die Lirmquellen der
unterschiedlichen Larmarten einzeln zu ermitteln und die daraus berechneten Beurteilungspegel den
jeweiligen Grenz-, Richt- oder Orientierungswerten gegeniiberzustellen.

Eine Aggregation mehrerer Larmarten erfolgt in der Regel nicht. Schallquellen, die keiner Larmart
zuzuordnen sind (z.B. Naturgerdusche, Wind, Wasser etc.), werden bei den schalltechnischen
Untersuchungen nicht betrachtet.

Fur die schalltechnischen Berechnungen werden zunachst die Schallemissionen ermittelt oder
abgeschatzt, d.h. es wird der von einer Schallquelle ausgehende Larm betrachtet. In Abhdngigkeit der
Lage, Hohe, Abschirmungen, Reflexionen etc. werden daraus die Schallimmissionen ermittelt, also der auf
den jeweils maBgebenden Immissionsort (z.B. ein Wohngebaude) einwirkende Larm bestimmt.

Mit den Zuschlagen der jeweiligen Berechnungsrichtlinien z.B. fir Ruhezeiten oder bestimmte Larmarten
werden aus den Immissionen die Beurteilungspegel gebildet. Dabei werden auch Zuschlage
beriicksichtigt, insbesondere flir Gerdusche mit besonderen Merkmalen wie Impuls- oder
Informationshaltigkeit, die als besonders storend gelten. Die Beurteilungspegel werden anschlieBend mit
den jeweils geltenden Grenz-, Richt- oder Orientierungswerten verglichen.
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2.3 TA Larm

Berechnungs- und Bewertungsgrundlage fiir den Gewerbeldarm ist die Technische Anleitung zum Schutz
gegen Larm (TA Larm) [4]. Nach TA Larm ist sicherzustellen, dass die von einer gewerblichen Anlage
emittierten Gerdusche an umgebenden Gebduden bestimmte Immissionsrichtwerte nicht Uberschreiten.
In die Beurteilung der Anlage gehen neben den durch die Planung neu entstehenden Gerdusche
(Zusatzbelastungen) auch die bereits vorhandenen bzw. aus externen Planungen entstehenden
Gerausche durch weitere gewerbliche Anlagen, die in den Anwendungsbereich der TA Larm fallen, ein
(Vorbelastungen). Im Regelfall ist zu priifen, ob der Immissionsbeitrag der Anlage relevant zu einer
Uberschreitung der Immissionsrichtwerte beitragt.

Die Schallausbreitung wird anhand der DIN ISO 9613-2 [5] ermittelt. Fiir die Ermittlung der
Schallausbreitung nach DIN ISO 9613-2 wird durchweg die Mitwindsituation angenommen. Eine
Minderung aufgrund unterschiedlicher Ausbreitungsbedingungen im Langzeitmittel wird zugunsten der

Anwohner nicht verwendet.

2.3.1 Beurteilungszeiten

In der TA Larm werden Immissionsrichtwerte fiir den Gewerbeldarm von genehmigungsbedirftigen und
nicht genehmigungsbediirftigen Anlagen vorgegeben. Dabei werden folgende Beurteilungszeiten
unterschieden:

= Tag 6 bis 22 Uhr
= Nacht 22 bis 6 Uhr.

.Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden.” [4] Dabei muss eine
achtstiindige Nachtruhe gewahrleistet sein.

Der Beurteilungszeitraum flr den Tag betragt 16 Stunden. Fiir die Nacht ist zur Beurteilung die volle
Stunde anzusetzen, die den héchsten Beurteilungspegel aufweist.

2.3.2  Zeiten erhohter Empfindlichkeit

Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel sind am Tage Ruhezeiten (Tageszeiten mit erhdhter
Empfindlichkeit) durch einen Zuschlag von 6 dB(A) zu beriicksichtigen. Dieser Zuschlag geht in die
Ermittlung der Beurteilungspegel bei Kurgebieten, Krankenh&usern, Pflegeanstalten, reinen und
allgemeinen Wohngebieten sowie Kleinsiedlungsgebieten ein.

Als Ruhezeiten sind nach Nummer 6.5 der TA Larm die folgenden Zeitraume festgelegt:

= An Werktagen: 06 bis 07 Uhr
20 bis 22 Uhr
= An Sonn- und Feiertagen: 06 bis 09 Uhr
13 bis 15 Uhr
20 bis 22 Uhr
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2.3.3 Immissionsrichtwerte

In der nachfolgenden Tabelle sind fiir die verschiedenen Nutzungsarten die im Abschnitt 6.1 der TA Larm
angegebenen Immissionsrichtwerte fir Gewerbeldarm aufgefiihrt. Sie beziehen sich auf Immissionsorte
auBerhalb von Gebauden.

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte der TA Ldrm [4]
Nutzungsart Immissionsrichtwerte der TA Larm
Tag Nacht
Kurgebiete, Krankenhduser, 45 35

Pflegeanstalten (KH)
Reine Wohngebiete (WR) 50 35
Allgemeine Wohngebiete (WA),

Kleinsiedlungsgebiete (WS) > 40
Kern- (MK), Dorf- (MD) und

Mischgebiete (M) 60 4>
Urbane Gebiete (MU) 63 45
Gewerbegebiete (GE) 65 50
Industriegebiete (Gl) 70 70

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen sind zulassig. Sie diirfen aber die Immissionsrichtwerte am Tage um
nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) tberschreiten.

Seltene Ereignisse sind gemalB Punkt 7.2 der TA Larm voraussehbare Besonderheiten beim Betrieb einer
Anlage. In diesen seltenen Fallen, die nicht an mehr als zehn Tagen oder Nachten eines Kalenderjahres
und an nicht mehr als zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden auftreten dirfen, kdnnen
Uberschreitungen der oben aufgefiihrten Immissionsrichtwerte zugelassen werden.

Die Immissionsrichtwerte fiir seltene Ereignisse betragen auBerhalb von Gebauden

= am Tag: 70 dB(A) und
= in der Nacht: 55 dB(A).

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen diese Immissionsrichtwerte um nicht mehr als die
nachstehend genannten Werte lberschreiten:

Tabelle 2: Kurzzeitige Gerduschspitzen bei seltenen Ereignissen
Nutzungsart Uberschreitungen durch
kurzzeitige Gerauschspitzen
in dB(A)
Tag Nacht
Kurgebiete, Krankenhduser, 20 10

Pflegeanstalten, Reine und allgemeine

Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete,

Kern-, Dorf- und Mischgebiete, urbane

Gebiete

Gewerbegebiete 25 15
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234  Verkehrsgerausche

Die Berticksichtigung von Verkehrsgerduschen bei der Beurteilung von Gewerbeldrm ist in Nummer 7.4
der TA Larm geregelt. Demnach sind Verkehrsgerdusche auf dem Betriebsgeldnde sowie bei der Ein- und
Ausfahrt bei der Ermittlung der Larmemissionen eines Betriebes mit zu beriicksichtigen.

Gerausche des An- und Abfahrtverkehrs auf 6ffentlichen StraBen sind nur zu erfassen, wenn

= sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche um mindestens 3 dB(A) erhéhen,
= keine Vermischung mit dem 6ffentlichen Verkehr erfolgt ist und
= die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV Uberschritten werden.
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3  Schalltechnische Modellberechnungen

3.1  Allgemeines

Durch die nach Bebauungsplan kiinftig zugelassenen gewerblichen Nutzungen entstehen relevante
gewerbliche Larmeinwirkungen an umgebenden schutzbediirftigen Nutzungen. Wenn die schutz-
bedirftigen Nutzungen in der Nachbarschaft unzumutbaren Larmbelastungen ausgesetzt waren, misste
im Bebauungsplan eine Konfliktldsung aufgezeigt werden.

Das Betriebsgeldnde befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Wolfgalgen”. Innerhalb des
Plangebiets soll ein Sondergebiet (SO) festgesetzt werden.

Auch wenn der Bebauungsplan den im Folgenden untersuchten Betrieb nicht konkret regelt, gehen die
schalltechnischen Modellberechnungen direkt auf den geplanten Betrieb ein. Zum einen ist dieser dort
bereits ansdssig und zum anderen wird das Gebiet als Sondergebiet Lohnunternehmen -
Landwirtschaftliche Maschinen ausgewiesen und mit den Festsetzungen eng am geplanten Betrieb
ausgerichtet. Dennoch kdnnen innerhalb der Festsetzungen auch andere Betriebe zugelassen werden, fir
die abschlieBend auch eine Aussage aus den Ergebnissen abgeleitet werden kann.

Auch wenn an den Immissionsorten im Umfeld keine relevante gewerbliche Vorbelastung zu erkennen
ist, wird nachfolgend gepriift, ob die Immissionsrichtwerte der TA Ldrm um mindestens 6 dB
unterschritten werden (Relevanzschwelle der TA Larm), so dass eine Uberlagerung mit einer ggf.
vorhandenen Vorbelastung nicht erforderlich ware.

3.2 Emissionen

3.2.1 Grundannahmen

Die nachstehend aufgefiihrten Ansdtze basieren auf Angaben seitens des Betreibers:

= Geplante Betriebszeiten:

- Ublicherweise wird der Betrieb werktags zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr durchgefiihrt. In
Ausnahmefallen, insbesondere bei landwirtschaftlichem Bedarf, kann auch an Sonn- und
Feiertagen Betrieb stattfinden. Aufgrund der Dienstleistungen in der Landwirtschaft werden die
maBgeblichen Vorgange und Tatigkeiten im gesamten Zeitraum tags (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr)
sowie in der ,unglinstigsten Nachtstunde” angesetzt.

- Mit dem Einsatz des Brechers (seltenes Ereignis) ist ausschlieBlich werktags im Zeitraum tags (6:00
Uhr bis 22:00 Uhr) zu rechnen.

= Pkw-Verkehr durch Mitarbeiter: 20 Fahrten tags (10 An- und 10 Abfahrten), 4 Abfahrten in der
Jlautesten Nachtstunde”

= Lieferfahrzeuge (Transporter): 10 Fahrten tags (5 An- und 5 Abfahrten)

= Lkw-Fahrten: 20 Fahrten tags (10 An- und 10 Abfahrten)

= Traktoren: 20 Fahrten tags (10 An- und 10 Abfahrten), sowie 4 Fahrten nachts

= Einsatz eines Radladers Uber 4 Stunden pro Tag (Materialtransport und Beschickung des Brechers)

= Abkippvorgdnge (Kies) durch 5 Lkw pro Tag

= Beladung von 5 Lkw pro Tag (Beladung Lkw mit Kies)
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= Paletten-Hubwagen: 2 Lkw pro Tag mit 3 Paletten pro Lkw

= Gabelstapler (Diesel) Uber 1 Stunde tags

= Abholung von Containern (je 1 Wechsel Abrollcontainer und Absetzcontainer).

= Kleingerate wie z. B. Trennschleifer, Schweiflgerat, Motorsage Uber 1 Stunde tags im Freien

= Betrieb eines Kompressors lber 1 Stunde tags und 30 Minuten in der ,lautesten Nachtstunde” fir die
Luftdruckreinigung von Fahrzeugen

= Bei den Gebauden auf dem Betriebsgelande handelt es sich um Lagerhallen sowie ein Wohnhaus. Die
Schallimmissionen aus den Gebauden wird aufgrund des geringen Umfangs der Tatigkeiten im Innern
sowie dem Abstand zu den Immissionsorten als vernachlassigbar eingestuft.

= Behandlung mineralischer Abfélle (seltenes Ereignis an maximal 10 Kalendertagen pro Jahr) mittels
mobiler Siebanlage und einer mobilen Brecheranlage liber 7 Stunden tags (Brecher Standort ostlich
des Wohngebaudes)

3.2.2 Ansatze

Die im Folgenden aufgefiihrten Emissionsanséatze basieren auf den oben zusammengestellten Angaben
des Betreibers zu Art und Umfang der geplanten |armrelevanten Tatigkeiten. Diese Informationen wurden
bei einem Ortstermin und durch telefonische Ricksprache eingeholt. Alle Angaben beziehen sich
durchweg auf einen Tag intensiver Nutzung.

In der folgenden Tabelle werden die Schallleistungspegel der unterschiedlichen Schallquellen aufgefiihrt.
Zudem werden die Quelltypen (Punkt-, Linien- oder Flachenschallquellen) und die jeweilige
Tagesganglinie genannt. In der Tabelle sind dabei der in der Literatur genannte, wahrend des Vorgangs
emittierte, oder auf die Stunde gemittelte Schallleistungspegel (in der Tabelle Emissionspegel) und der
auf eine Stunde gemittelte Schallleistungspegel (in der Tabelle Lwa 1n) aufgefiihrt. Dabei sind, wenn nicht
anders gekennzeichnet, ggf. vorliegende Impulshaltigkeiten der Gerdusche bereits enthalten.

Es erfolgt jeweils eine Mittelung der Schallemissionen Uber die in der Tabelle genannten Zeitraume in
Abhangigkeit von der Dauer bzw. Haufigkeit des jeweiligen Vorgangs. Fiir den Tageszeitraum erfolgt die
Mittelung Uber die gesamte angegebene Zeitspanne. In der Nacht (22 bis 6 Uhr) ist der Bezug immer die
lauteste Stunde innerhalb dieses Zeitraums.

Die angegebenen Schallleistungspegel der Flachenschallquellen stellen Gesamtschallleistungspegel dar,
die sich auf die gesamte Flache der jeweiligen Schallquellen verteilen. Bei den aufgefiihrten
Linienschallquellen hingegen liegen jeweils auf einen Meter bezogene Anséatze der Schallleistungspegel

VOr.

Fir die Mitarbeiterparkplatze konnen die Schallleistungspegel auf Basis der Fahrbewegungen nach den
Formeln der Parkplatzlarmstudie ermittelt werden. Es wird das getrennte Verfahren der
Parkplatzlarmstudie [6] zur Ermittlung der Larmemissionen verwendet. Hierbei wird ein Besucher- und
Mitarbeiterparkplatz mit dem Zuschlag fir die Parkplatzart von 0 dB(A) sowie ein Zuschlag fur
Impulshaltigkeit von 4 dB(A) verwendet. Die Fahrgasse wird asphaltiert angesetzt.

Die Lage der angesetzten Schallquellen ist in Anlage 1.1 dargestellt.
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Neben den in der Tabelle angegeben Emissionen werden fiir die Priifung eines seltenen Ereignisses im

Sinne der TA Larm die Emissionen eines mobilen Brechers ergdnzt. Der mobile Brecher soll in seltenen

Fallen 7 Stunden am Tag zum Einsatz kommen. Die Lage des Brechers ist in der Anlage 1.2 zu sehen.

Tabelle 3: Schallleistungspegel Schallquellen

Schallquelle Quelltyp Schallleistungspegel Zeitraum
[Literaturverweis]
Emissionspegel Lwa,1h

Einsatz eines Gabelstaplers auf 100 dB(A) [7]
der gesamten Betriebsflache Flache 88 dB(A) 6-22 Uhr
1 him Zeitraum
Kiesentladung eines Lkw 113,9 dB(A) [8]
(Abschutten) Flache
5 x 42 Sek. im Zeitraum 89,3 dB(A) 6-22 Uhr
Kiesbeladung eines Lkw mithilfe 111,7 dB(A) [8]
eines Radladers Flache
10 Min. 5-fach im Zeitraum' 95,8 dB(A) 6-22 Uhr
Abrollcontainer aufnehmen Fliche 111 dB(A) [9]
1 Min. im Zeitraum 81,2 dB(A) 6-22 Uhr
Absatzcontainer aufnehmen Flich 105 dB(A)
1 Min. im Zeitraum ache 75,2 dB(A) 6-22 Uhr
Abrollcontainer absetzen Fliche 116 dB(A) [9]
1 Min. im Zeitraum 86,2 dB(A) 6-22 Uhr
Absatzcontainer absetzen Fliche 102 dB(A)
1 Min. im Zeitraum 72,2 dB(A) 6-22 Uhr
Lkw-Fahrweg Fliche 63 dB(A)/m [10]
40-fach 280 m im Zeitraum 91,5 dB(A) 6-22 Uhr
Lkw-Rangierweg inkl. 70,3 dB(A)/m [10]
Ruckfahrwarner Flache [11]
40-fach 30 m im Zeitraum 89,1 dB(A) 6-22 Uhr
Lkw-Leerlauf Flsche 94 dB(A) [10]
40-fach 5 min im Zeitraum 87,2 dB(A) 6-22 Uhr
Traktor-Fahrweg Linie 62 dB(A)/m [10]
20-fach im Zeitraum 63 dB(A)/m 6-22 Uhr
Traktor-Fahrweg Linie 62 dB(A)/m [10]
5-fach im Zeitraum 69 dB(A)/m 22-23 Uhr
Transporter-Fahrweg Linie 56,1 dB(A)/m [10]
10-fach im Zeitraum 54,1 dB(A)/m 6-22 Uhr
Mitarbeiterparkplatz Fliche 67 dB(A) [6] je
je 10 Fahrten im Zeitraum 65,0 dB(A) 6-22 Uhr
Mitarbeiterparkplatz Fliche 67 dB(A) [6] je
je 2 Fahrten im Zeitraum 70,0 dB(A) 22-23 Uhr
Ein- und Ausfahrt 49,7 dB(A)/m [6]
Mitarbeiterparkplatze (jeweils) Linie
10 Fahrten im Zeitraum 47,7 dB(A) 6-22 Uhr
Ein- und Ausfahrt 49,7 dB(A)/m [6]
Mitarbeiterparkplatze (jeweils) Linie
2 Fahrten im Zeitraum 52,7 dB(A) 22-23 Uhr
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Schallquelle Quelltyp Schallleistungspegel Zeitraum

[Literaturverweis]
Emissionspegel Lwa,1h
Brecher Fliche 113,3 dB(A) [8]
420 min im Zeitraum 109,7 dB(A) 6-22 Uhr
Trennschleifer Punkt 120 dB(A) [12]
30 min im Zeitraum 104,9 dB(A) 6-22 Uhr
Kompressor Punkt 100 dB(A) [13]
60 min im Zeitraum . 88 dB(A) 6-22 Uhr
Kompressor Punkt 100 dB(A) [13]
30 min im Zeitraum 97 dB(A) 22-23 Uhr
SchweiBgerat Punkt 100 dB(A) [13]
30 min im Zeitraum 84,9 dB(A) 6-22 Uhr
Motorsage Punkt 115 dB(A) [14]
60 min im Zeitraum 103 dB(A) 6-22 Uhr

" Annahme: Schiittgeréusche treten 50 % der Dauer des Vorgangs auf, Radladergerdusche im Vergleich dazu vernachlissigbar

3.23 Maximalpegel

Nach TA Larm sind, neben den Vorgaben zu Mittelungspegeln wahrend der jeweiligen
Beurteilungszeitrdume, auch Richtwerte fiir kurzzeitige Gerauschspitzen vorgegeben (vgl. Abschnitt 2.3.3).
Im vorliegenden Fall werden zur Beurteilung die in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten
Maximalpegel gesondert in der jeweiligen Schallquelle angesetzt. Bei Linien- oder Flachenschallquellen
wird der Maximalpegel jeweils an der zur maBgeblichen schutzbedirftigen Nutzung unglnstigsten
Position beachtet.

Tabelle 4: Zusammenstellung der maBBgebenden Maximalpegel
Schallquelle Vorgang Maximalpegel Lwa max
Containertausch Abrollcontainer absetzen 123,0 dB(A) [9]
Kiesentladung eines Lkw . “
(Abschiitten) Rutsch- und Schittgerdusche 119,0 dB(A) [8]
Kiesbeladung eines Lkw mithilfe Schittgerdusch von Rundkies in den Lkw 117,0 dB(A) [8]

eines Radladers

Bei der Untersuchung des Einsatzes eines mobilen Brechers (Seltenes Ereignis) kann auf eine Priifung des
Maximalpegels verzichtet werden. Dieser ist nur geringfligig hoher als der tGber die Einsatzdauer
gemittelte Schallleistungspegel. Bei der Einsatzdauer des Brechers von 7 Stunden am Tag ist der
Mittelungspegel bei der Bewertung malgebend. Bei einer Einhaltung der Richtwerte fiir den
Mittelungspegel, kann auch eine Einhaltung der Richtwerte fir den Maximalpegel abgeleitet werden.

3.3 Immissionen

3.3.1 Allgemeines

Zur schalltechnischen Beurteilung werden mit den in Abschnitt 3.2 zusammengestellten Emissionen die
Beurteilungspegel des Gewerbeldarms im geplanten Regelbetrieb als auch den Fall eines seltenen
Brechereinsatzes ermittelt. Dabei werden die einzelnen Gewerbeschallquellen lberlagert.
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Im Schallausbreitungsmodell werden dabei die Abschirmungen und Reflexionen durch Gebaude sowie
der Einfluss des Gelandes berlcksichtigt.

Die Ergebnisse fiir 9 Immissionsorte in der Umgebung des Betriebsgeldndes (vgl. Anlage 1.3), wurden
jeweils stockwerkweise flir Tag und Nacht im Regelbetrieb sowie fiir den Tag im Fall eines seltenen
Brechereinsatzes berechnet. Die Bewertung der Schallimmissionen erfolgte anhand der Vorgaben der TA
Larm [4].

Die Ergebnisse sind in Anlage 2 und Anlage 3 aufgefiihrt. Darin bedeuten:

= [RW: Immissionsrichtwert nach TA Larm

= L Beurteilungspegel

= Tag: Beurteilungszeitraum Tag 06 bis 22 Uhr (Mittelungspegel)

= Nacht: Beurteilungszeitraum Nacht 22 bis 06 Uhr (lauteste Stunde)

= diff: Uberschreitung des Immissionsrichtwertes

" max: Richtwert bzw. Spitzenpegel bei kurzzeitigen Gerauschspitzen

Die Ergebnistabellen unterscheiden entsprechend den Vorgaben der TA Larm nach den Uber die
Beurteilungszeitrdume gemittelten Beurteilungspegel und die Richtwerte fir kurzzeitige Gerduschspitzen
(Maximalpegel).

Die Immissionsrichtwerte werden entsprechend der jeweiligen Gebietsnutzung unterschieden. Diese
wurden den geltenden Bebauungsplanen entnommen.

3.3.2  Mittelungspegel

Die Ergebnisse fiir den Regelbetrieb in der schutzbedurftigen Nachbarschaft sind in der Anlage 2
dargestellt. Die ermittelten Beurteilungspegel liegen tagstiber zwischen 6 und 27 dB(A) in der weiter
entfernteren 6stlichen Nachbarschaft (Immissionsorte 03-09) sowie zwischen 28 und 31 dB(A) in der
naheren westlichen Nachbarschaft (Immissionsorte 01 und 02) (vgl. Anlage 2.1).

In der Nacht ist kein regularer Betrieb vorgesehen; lediglich Abfahrten vom Mitarbeiterparkplatz sowie
der gelegentliche Einsatz eines Kompressors kdnnen auftreten. Fiir diesen Fall ergeben sich die in Anlage
2.1 zusammengestellten Pegel von 24- 27 dB(A) an den Immissionsorten 01 und 02, 14- 18 dB(A) am
Immissionsort 03 und 2-3 dB(A) an den Immissionsorten 04 -09.

Die tagsuber ermittelten Beurteilungspegel unterschreiten die jeweiligen Immissionsrichtwerte gemal TA
Larm [4].

= An den als Mischgebiet (MI) ausgewiesenen Immissionsorten 01, 03-06 sowie 08-09 um mindestens
29 dB.

= Am Immissionsort 07 (allgemeines Wohngebiet, WA) um mindestens 45 dB.

=  Am Immissionsort 02 (dorfliches Wohngebiet, MDW) — fiir den kein spezifischer Richtwert vorliegt —
wird der Richtwert fiir ein Mischgebiet um mindestens 29 dB unterschritten.

In der Nacht liegen die Beurteilungspegel an den Immissionsorten im Mischgebiet mindestens 18 dB
unter dem Richtwert. Im dorflichen Wohngebiet betragt die Unterschreitung 20 dB, im allgemeinen
Wohngebiet 37 dB.
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Diese Ergebnisse bedeuten, dass auf eine Berlicksichtigung der gewerblichen Larmvorbelastung
verzichtet werden kann. Nach Nr. 3.2.1 der TA Larm kann eine Genehmigung nicht versagt werden, wenn
ungeachtet der Vorbelastung die Zusatzbelastung die jeweiligen Immissionsrichtwerte um mindestens

6 dB unterschreitet. Dann wird der Beitrag des zu genehmigenden Betriebs als nicht relevant eingestuft.
Somit ist die Genehmigung unabhangig von einer eventuell bestehenden Vorbelastung.

Die Ergebnistabelle fiir die Immissionsorte in der bestehenden Nachbarschaft im Fall des seltenen
Ereignisses (Einsatz eines Brechers) ist in Anlage 3 dargestellt. Der Brecher befindet sich wahrend des
Betriebs (vgl. Anlage 1.1) im Nordosten des Betriebsgelandes.

Die Beurteilungspegel liegen an den Immissionsorten im:

= Mischgebiet zwischen 21 und 46 dB(A),
= Im dorflichen Wohngebiet bei 47 dB(A),
= Im allgemeinen Wohngebiet bei 22 dB(A).

Die Richtwerte werden dabei wie folgt unterschritten:

= Im Mischgebiet um mindestens 24 dB,
= Im dorflichen Wohngebiet um bis zu 23 dB,
= Im allgemeinen Wohngebiet um bis zu 48 dB.

Aus den Berechnungen zum geplanten Betrieb innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans
.Wolfgalgen” gehen unter Berlicksichtigung der getroffenen Ansétze somit weder fiir den Regelfall noch
flr das seltene Ereignis Larmschutzanforderungen hervor.

333 Maximalpegel

Mit den gewdhlten Emissionsansatzen flir Maximalpegel (vgl. 2.3.3) wurden die in der Umgebung
hervorgerufenen Immissionen ermittelt. Tagstiber ergeben sich am Immissionsort 02 westlich des
Betriebsgeldndes Maximalpegel von bis zu 57 dB(A). Der Richtwert fiir kurzzeitige Gerauschspitzen von
90 dB(A) in allgemeinen Wohngebieten und Mischgebieten wird damit deutlich eingehalten. In der Nacht
wird am Immissionsort 01 ein maximaler Pegel von 39 dB(A) erreicht. Auch hier wird der Richtwert fiir
kurzzeitige Gerauschspitzen von 65 dB(A) in allgemeinen Wohngebieten und Mischgebieten eingehalten.
Hieraus gehen keine Larmschutzanforderungen hervor.
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4  Zusammenfassung

Fir die Aufstellung des Bebauungsplans ,Wolfgalgen” wurde eine schalltechnische Untersuchung
durchgefiihrt. Hierbei wurde der Gewerbeldrm durch das landwirtschaftliche Lohnunternehmen
Koblbauer und dessen Einwirkungen auf die Nachbarschaft untersucht.

Ergebnisse:

= In der Nachbarschaft werden die Immissionsrichtwerte in allen Féllen sehr deutlich unterschritten. Dies
gilt gleichsam fiir den geplanten Regelbetrieb wie auch bei seltenen Ereignissen (Einsatz eines
Brechers) (vgl. 3.3.2)

= Aus den sehr geringen Beurteilungspegeln in der Nachbarschaft durch den untersuchten Betrieb kann
darauf geschlossen werden, dass auch dhnliche den Festsetzungen des Bebauungsplans
entsprechende Betriebe keine Larmkonflikte mit der Nachbarschaft auslosen.

= Relevante Voraussetzungen fiir den mit der Nachbarschaft vertraglichen Betrieb sind:
- Bei einer allgemeinen Betriebszeit von 6-22 Uhr darf der Brecher an maximal 10 Tagen pro Jahr

eingesetzt werden.

- Folge: Festsetzungen zu LarmschutzmaBnahmen sind nicht erforderlich
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Anlage 1 Lageplane
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Anlage 2  Beurteilungs-/
Maximalpegel
Regelbetrieb
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Immissionsort Nutzung | Stockwerk IRW IRW Lr Lr Lr,diff Lr,diff
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

01 Ml EG 60 45 28 24 --- ---
1.0G 60 45 31 27 --- ---

02 MDW EG 30 25
1.0G 31 25

03 Ml EG 60 45 18 14 --- ---
1.0G 60 45 23 16 --- ---
2.0G 60 45 27 18 --- ---

04 MiI EG 60 45 6 2 --- ---
1.0G 60 45 6 3 --- ---

05 Ml EG 60 45 6 2 --- ---
1.0G 60 45 6 2 --- ---
2.0G 60 45 6 3 --- ---

06 Ml EG 60 45 6 3 --- ---
1.0G 60 45 6 3 --- ---
2.0G 60 45 6 3 — ---

07 WA EG 55 40 10 3 --- ---
1.0G 55 40 10 3 — ---

08 Ml EG 60 45 6 2 --- ---
1.0G 60 45 6 3 --- ---

09 MiI EG 60 45 6 3 --- ---
1.0G 60 45 6 3 --- ---

Auftraggeber: Proj.-Nr.:
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Immissionsort Nutzung | Stockwerk | IRW,max | IRW, max | Lr,max Lr,max |Lr,max,diff|Lr,max,diff
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB

01 MiI EG 90 65 49 37 --- ---
1.0G 90 65 54 39 --- ---

02 MDW EG 57 37
1.0G 57 37

03 Ml EG 90 65 40 18 --- ---
1.0G 90 65 45 21 --- ---
2.0G 90 65 48 25 --- ---

04 MiI EG 90 65 28 7 --- ---
1.0G 90 65 28 7 --- ---

05 Ml EG 90 65 28 7 --- ---
1.0G 90 65 28 7 --- ---
2.0G 90 65 30 9 --- ---

06 Ml EG 90 65 29 9 --- ---
1.0G 90 65 29 9 --- ---
2.0G 90 65 29 9 — ---

07 WA EG 85 60 30 9 --- ---
1.0G 85 60 30 9 — ---

08 Ml EG 90 65 28 7 --- ---
1.0G 90 65 29 8 --- ---

09 MiI EG 90 65 29 8 --- ---
1.0G 90 65 29 8 --- ---

Auftraggeber: Proj.-Nr.:
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Anlage 3  Beurteilungs-/
Maximalpegel seltenes
Ereignis

FWT0000658 FICHTNER | 21 SU BP Wolfgalgen Stiihlingen



Immissionsort Nutzung | Stockwerk IRW IRW, max Lr Lr,max Lrdiff |Lr,max,diff
Tag Tag Tag Tag Tag Tag
dB(A) | dB(A) | dBMA) | dB(A) dB dB

01 M| EG 70 90 40 49
1.0G 70 90 46 54 --- ---

02 MDW EG 47 57
1.0G 47 57

03 M| EG 70 90 34 40
1.0G 70 90 39 45 --- ---
2.0G 70 90 43 48 --- ---

04 Ml EG 70 90 21 28 - -
1.0G 70 90 21 28

05 Ml EG 70 90 21 28 - -
1.0G 70 90 21 28
2.0G 70 90 22 30 - -

06 M EG 70 90 21 29
1.0G 70 90 22 29
2.0G 70 90 22 29 --- -

07 WA EG 70 90 22 30 - -—-
1.0G 70 90 22 30 --- ---

08 Ml EG 70 90 21 28 - -—-
1.0G 70 90 21 29

09 Ml EG 70 90 21 29 --- ---
1.0G 70 90 21 29

Auftraggeber: Proj.-Nr.:

FI C H T N E R Koblbauer Lohnunternehmen FWT0000658

WATER & TRANSPORTATION| ™ Bebauungsplan "Wolfgalgen" in Stiihlingen o 11/2025

Fichtner Water & Transportation GmbH Schalltechnische Untersuchung

Linnéstrafie 5 79110 Freiburg Planbez.: Anlage:

+49-761-88505-0 - Info@fwt fichtnerde Beurteilungs-/Maximalpegel seltenes Ereignis 3

SoundPLAN 9.1




	BPL-A1
	Pläne und Ansichten
	Bestand

	Pläne und Ansichten
	Maßnahmen


